
H 667e Fü2
Z,,-Jj't-/J t-1(n l-l

=zMEr
Ei
öFIT'F
-a

fr3oo
:1 zz=
Orusz
E{FFr*
FJ-{

U
f-{t-T-
F..f-{

U
z Nr.4 HANNovER . 36.lahrsans A.urroTELlAHR 1es6



NACHRICHTEN DER NIEDERSACHSISCHEN
VERME S SUNG S- UND KATASTERVERWALTUNG

Herausgegeben vom Niedersächsischen Minister des InnerrL Hannover

Nr.4 Hannover' Dezember 1986 36.Iahrgang

S CHULTE /

BODENSTEIN
FRUEHAUF

HARTMANN

ROB OWS KI

INHALT
25 lahre Gutachterausschüsse 322

100 Iahre Braunschweiger Neumessungsgesetz 332

Einsatz der Mikroverfilmung im Arbeitsablauf
des Katasteramtes Oldenburg 350

Einsatz der Mikroverfilmung im Arbeitsablauf
desKatasteramtesGöttingen. ......368

HENTSCHEL RumpelstilzchensRatlosigkeit' ..... 376

KRUMBHOLZ Verfahren zur Ableitung von Baulandpreisindexreihen . . . . . 368

Fallbearbeitung:EinGrundstückskaufmitSchwierigkeiten.'..' ...... 397

Orätselhaftes Zweigestein aus Granit. ..... ' ' 401

FortbildungsveranstaltungNr.3llgS6. ....... 4O3

Buchbesprechung... ........ 406

Personalnachrichten.. ....... 4o7

AnschriftenderMitarbeiterdieses Heftes ..... 475

EinsendeschlußfürManuskripte... ......... 41'6

Die Beihäge geben nicht in jedem Falle die Auffassung der
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwalfung wieder

Schriftleitung: Ministerialrat vo n D a a ck, Lavesallee 6, 3OOO Hannoverl
(Niedersächsisches Ministerium des Innern)

Verlag Druck und Verhieb:
Niedersächsisches Landesverwalfungsamt -Landesvermessung -, Warmbüchenkamp2, 3000 Hannoverl

Erscheint einmal vierüeljährlich

Bezugspreis:2,00 DM pro Heft



25 ]ahre Gutachterausschüsse
Von Hermann S chulte und Hermann B odenstein

Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte blicken in diesem Jahr auf ihr 25jäh-
riges Bestehen zurück. Sie haben sich aufgrund derVorschriften des Bundesbaugeset-
zes vom 23.Juni 1960 (BBauG) und der ergänzenden landesrechtlichen Regelungen
der Verordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und über die Anlegung
von Kaufpreissammlungen vom 2g.Dezember 1960 (Nieders. GVBI. S.293) im Laufe
des Jahres 1961 konstituiert. Die Einrichtung der Gutachterausschüsse ist im Zusam-
menhang mit der Aufhebung des seit 1936 existierenden Preisstopps ftir den Grund-
stücksverkehr zu sehen. Nach §tas BBauG sind die entsprechenden Vorschriften
nicht mehr anzuwenden. Damit wargewährleistet, daßsich die marktwirtschaftlichen
Ordnungsprinzipien nunmehr auch auf die Grundstücksmärkte erstrecken. Die im
Siebenten Teil des Bundesbaugesetzes vorgeschlagene Bodenschätzung (Werter-
mittlung) soll dazu verhelfery daß die am Grundstücksverkehr Beteiligtea an erster
Stelle Käufer und Verkäufer, in voller Kenntnis der Marktlage handeln, selbstver-
ständlich unbeschadet ihrer vollen Freiheit, sich ganz nach ihrem eigenen Ermessen
auf den ihnen gutdünkenden oder genehmen Preis zu einigen. Der Bodenmarkt als
Markt eines inhomogenen Gutes ermangelt in besonderem Maße der Transparenz;
die Pflichtschätzung(Wertermittlung) soll dazu diener! den Markt des Baubodens
und des bebaubaren Bodens transparent zu machen [1.].

Die Gutachterausschüsse und ihre Geschäftsstellen erfullen ihre verantwortungsvol-
Ie Tätigkeit seit nunmehr 25 ]ahren. Nach eher bescheidenen Anfängen haben die
Gutachterausschüsse einen beachtlichen Leistungsstand erreicht. Diese Leisfung ist
für Bürger und Verwaltung - insbesondere zur Erfrillung der komplexen städtebauli-
chen Aufgaben - unverzichtbar. Für die niedersächsischen Katasterämter bedeutete
die Übernahme der Aufgaben der Geschäftsstelle eine große Herausforderung eine
Herausforderung, die sie glänzend bewältigt haben. Entsprechendes gilt ftir die Mit-
arbeiter der Katasterämter, die als Vorsitzende oder deren Stellverheter in den
Gutachterausschüssen tätig geworden sind. Nach 25 Jahren mag es deshalb gerecht-
fertigt sein, Entwicklung und Sifuation der behördlichen Wertermittlung nachzu-
zeichnen.

Der Gesetzgeber hatte im Siebenten Teil des Bundesbaugesetzes nur die Grundshuk-
furen der Wertermittlung hinsichtlich Organisation und Verfahren festgelegt und
infolgedessen die Landesregierungen ermächtigt, Einzelheiten der Organisation und
des Verfahrens zu regeln. Dies hat zu deutlich unterschiedlichen Organisationsfor-
men in den Ländern geftihrt. Die Ergebnisse sind bekannt: Gutachterausschüsse bei
allen Gemeinden eines Landes und Gutachterausschüsse nur bei Landkreisen und
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kreisfreien Städteru Geschäftsstellen bei beliebigen Verwaltungsstellen und
Geschäftsstellen ausschließlich bei denVermessungs-und Katasterämtern,Eingliede-
rung in kommunale Verwalfungen und Eingliederung in staatliche Verwalfungen.
Diese Uneinheitlichkeit der Organisation hat zu vielen Problemen geftihrf vor allem
entwickelte sich die Funktionsfähigkeit sehr unterschiedlich. Auf vielen Ebenen

wurde deshalb versucht, bessere Lösungen zu entwickeln. So hat der Arbeitskreis
,Gutachterausschüsse" der Fachkommission ,Städtebau* der Arbeitsgemeinschaft
der ftir das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister (Senatoren)

der Länder (ARGEBAU) ein Organisationsmodell für Gutachterausschüsse entwik-
kelt und Musterrichtlinien für die Führung der Kaufpreissammlungen konzipiert, die
dann von der ARGEBAU beschlossen wurden. Auch die AdV hat sich recht intensiv
mit dieser Materie befaßt und entsprechende Vorschläge erarbeitet [2]. Gleiches gilt
ftir die Gremien der kommunalen Spitzenverbände. Uberlegungen und Ergebnisse

dieser Erörterungen sind in der Neufassung des Bundesbaugesetzes vom 18. August
L976 (Novelle 76) eingeflossen. So wurde vor allem die Einrichtung derGutachteraus-

' schüsse nach optimalen Zuständigkeitsbereichen und die Einrichfung der Geschäfts-
stellen bei geeigneten Behörden herausgestellt.

Die Möglichkeit, im Einzelfall Gutachterausschüsse bei kreisangehörigen Gemein-
den einzurichten, hat Niedersachsen aus verständlichen Gründen nicht in Anspruch
genommen. Durch die Novelle vom 6. Juli7979 ist bedauerlicherweise die Einschrän-
kung,im Einzelfall* aufgehoben worden. Das hat zur Folge, daß Landesregierungen
durch Rechtsverordnung wieder Organisationsformen einftihren könnery die durch
die Novelle 76 gerade verhindert werden sollten.

Der Gutachterausschuß ist nach herrschender Meinung eine dem allgemeinen Ver-
walfungsaufbau nebengeordnete Landeseinrichtung. Durch die niedersächsische
Verordnung v om z6.lulit966 (Nieders. GVBI. S. 164) ist klargestellt worden, daß die
Gutachterausschüsse ftir das Gebiet jeder kreisfreien Stadt und ledes Landkreises
gebildet werden. Daraus folgt, daß eine organisatorische Zuordnungzu den entspre-
ihenden Gebietskörperschaften nicht beabsichtigt gewesen ist.

Für die Entwicklung in Niedersachsen ist sicher entscheidend gewesen, daß der nie-
dersächsische Verordnungsgeber bereits in seiner Verordnung vom 2g.Dezember
1960 bestimmt hat, daß die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bei dem örtlich
zuständigen Katasteramt eingerichtet wird. § fe z Abs. 2 BBauG hatte es nämlich aus-
drticklich zugelassery daß die Landesregierungen die Aufgaben der Geschäftsstellen
auch vorhandenen staatlichen Einrichfungen überkagen. DasVorgehenNiedersach-
sens ist durch die Novelle 76bestähgf worden. § ß 7 Abs. 2 BBauG hat nunmehr fol-
gende Fassung erhalten: »...Die Landesregierungen können die Aufgaben der
Geschäftsstelle dem örtlich zuständigen Kataster- und Vermessungsamt ... überha-
gen,...* [3]. Für dieÜberkagungsprechenmehrereGründe: Das PersonalderVermes-
sungs- oder Katasterdienststellen ist in der Grundstückswertermittlung ausgebildet.
Es ist vielfach mit solchen Aufgaben auch in der Praxis vertraut; hier kann auf eine bis
zum Ende des vorigen Jahrhunderts zurückreichende Tradition verwiesen werden.
Das Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Praxis in der Lage die ftir die Aus-
wertung der Kaufpreissammlungen erforderlichen mathematisch-statistischen
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Methoden anzuwender! Genauigkeitsbekachfungen anzustellen und sich optimaler
Darstellungsmethoden zu bedienen [a]. Im übrigen hat sich in der Vergangenheit
gezeigf, daß die Arbeit der Gutachterausschüsse wesentlich von der Qualität ihrer
Geschäftsstellen abhangt Dabei ist die Erfahrung gemacht worden daß in der Regel
dort, wo die Geschäftsstellen bei der Vermessungsverwalfung besteheru die Gutach-
terausschüsse befriedigend arbeiten weil dort besonders fachkundiges Personal und
die erforderlichen Unterlagen zurVerfügung stehen [5]. Auf den Umstan{ daßzum
Vorsitzenden des Gutachterausschusses nach der niedersächsischen Regelung ein
Beamter des Katasteramtes zu bestellen ist, bei dem die Geschäiftsstelle eingerichtet
ist, wird in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen. Damit sollte eine rei-
bungslose und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gutachterausschuß und
Geschäftsstelle sichergestellt werden. Die Erfahrungen in Niedersachsen haben
gezeigf,daßsich gerade durch diesen Umstand dieKooperationwesentlich einfacher
und effektiver gestaltet.

Von den Anderungen und Ergänzungery die durch die Novelle T6bewirktworden
sind, sollen hier noch drei weitere Positionen genannt werden:

- Bei der Führung der Kaufpreissammlung ist das Schwergewicht von der bloßen
Sammlung weg auf die Auswerfung der Kaufpreise verlagert wordery denn nicht
die Sammlung gibt wesentliche Erkenntnisse über den Bodenmarkt wieder, son-
dern die Ergebnisse der Auswerfung. Diese soll insbesondere Außchluß geben
über den Einfluß der verschiedenen wertbildenden Faktoren auf den Preis der ein-
zelnen Grundstücke [6].

- Ein Novum war das Instifut der ftir die Wertermittlung wesentlichen Daten. Diese
Daten sollen der Vereinfachung der Verfahren und der Verbesserung der werter-
mittlungsspezifischen Grundlagen dienen. Sie sind deshalb auch für Behörden
und Personen geeignet, die selbst Werte ermitteln wollen. Die wesentlichen Daten
können als Aquivalent ftir die aus rechtlichen Gründen nicht zulässige Einsicht in
die Kaufpreissammlung verstanden werden.

- Die Möglichkeit, Obere Gutachterausschüsse einzurichtery hat Niedersachsen
genutzt. Sie sind ftir jeden Regierungsbezirk gebildet worden. Außer Niedersach-
sen hat bisher nur noch Nordrhein;Westfalen von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht und einen ftir das ganze Land zuständigen Oberen Gutachterausschuß
eingerichtet Die Oberen Gutachterausschüsse sind keine Konhollorgane, sie sol-
len in erster Linie Obergutachten ftir die Gerichte erstattery wenn Gutachten der
Gutachterausschüsse bereits im Vorverfahren verbraucht worden sind [z]. Es

konnte wiederholt festgestellt werderL daß darüber hinaus auch ftir andere
Zwecke ein Bedürfnis für Obergutachten besteht. Das erscheint gerechtfertigt,
weil dadurch in der Regel eine vorgerichtliche Sheitentscheidung möglich wird.
Es ist beabsichtigt, dem Verordnungsgeber zu gegebener Zeit entsprechende Vor-
schläge zu machen. Die vier Oberen Gutachterausschüsse waren bisher unter-
schiedlich ausgelastet

Die Novelle 76 hat mit ihrer Regelungsdichte ftir die Bereiche Gutachterausschüsse
undWertermittlungeinedurchwegpositiveAufnahmegefunden;wohlallewichtigen
Gegenstände sind im Prinzip abschließend behandelt worden.
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Die Gutachterausschüsse sind so konstruiert, daß Fachleute aller einschlägigen Diszi-
plinen in ihnen verheten sind, so daß jeweils die fachlich geeignetsten,Gutachter her-

angezogen werden können. Darüber hinaus besteht auf der Grundlage des §140
BBäuG die Möglichkeit, zusätzkch noeh Sachverständige einzuschalten.

Nach einer Erhebung im November 1983 wirken in den 48 Gutachterausschüssen
und vier Oberen Gutächterausschüssen Niedersachsens insgesamt 852 Gutachter -
einschließlich Vorsitzende, deren Stellverheter und Mitarbeiter der Finanzverwal-

fu.g - mit. Der Anteil der AngehOrigen des öffentlichen Dienstes ergibt sich daraus

mit 4 7 vom Hundert, der Anteil aller anderen - außerhalb des öffentlichen Dienstes als

Selbständige oder Angestellte privater Unternehmen Tätigen - folglich mit 53 vom
Hundert.Innerhalb des öffentlichen Dienstes sind die Angehörigen derVermessungs-
und Katasterverwalfung mit 201 Personen stärkste Gruppe bei den anderen die

Architekten mit 184 Personen.

Zu demProblem einer möglichen Konkurrenz zwischen Gutachterausschüssen und
freien Sachverständigen isf anzumerkerL daß sich im Laufe der Zeit unterschiedliche
Tätigkeitsschwerpunkte herausgebildet haben. Gutachterausschüsse sind ftir die

Erstätfung von Gutachten besonders dann geeignet, wenn Gegenstand der Werter-
mittlung äi" Oblekt mit differenzierter Shuktur ist. Außerdem wirkt eine erhebliche
Anzahl freier Sachverständiger (Architekteo Makler, Landwirte pp.) in den Gutach-
terausschüssen mit, sie bringen ihre Erfahrungen ein, gewinnen aber auch manche

Anregung ftir ihre eigene Tätigkeit. Im übrigen steht es - abgesehen von w-enigenAus-

nahmln - den Anhagsberechtigten frei, zwischen Gutachterausschuß und freien

Sachverständigen zu wählen. Die Zusammenarbeit zwischen Gutachterausschüssen
und Sachverständigen sowie deren Organisationen ist bisher im wesentlichen rei-

bungslos verlaufen.

Den Gutachterausschüssen stehen aufgrund sorgfalfiger Auswahl qualifizierte

Gutachter ftir die Erledigung der vielfältigen und komplexen Aufgaben zur Ver-
ftigr^g.Problematisch ist dagegen die Ausstatfung der Geschäftsstelleru deren Auf-
gabenLgllzunächst ohne Personalvermehrung für die Katasterämter übernommen
worden sind. Die personelle Sifuation ist zwar in den folgenden Jahren mit dem

Anwachsen der Anforderungen verbessert worderL liegt aber immer noch deutlich
unter dem erforderlichen Standard. Die Anzahl der in den Geschäftsstellen eingesetz-

ten Mitarbeiter ist seit etwa einem fahrzehnt mit ca. 170 unverändert geblieben; hierbei

sind Zeitanteile zu vollen Arbeitskräften addiert worden. Um die Arbeiten erledigen
zu können, mußte rationalisiert werden. Für die umfangreichen Schreibarbeiten mit
haufig gleichartigen Textpassagen bei der Erstatfung von Gutachten hat sich die auto-
matisieite Textyerarbeifung angeboteru die dann im Januar 1983 eingeftihrtworden
ist Der nächste Schritt war die automatisierte Führung der Kaufpreissammlung und
schließlich im letzten Jahr die Konzeption einer Analyse von Daten der automatisiert
geftihrten Daten der Kaufpreissammlung. Allerdings soll die bisher verwendete Hard-
ware in absehbarer Zeit durch eine leisfungsfähigere ersetzt werden.

In der Regel werden die Probleme die sich bei der Einftihrung neuer Normen und
Techniken ergebery in Arbeitskreisen erörtert. So sind auch die Maßnahmeo die ftir
die Automatisierung erforderlich waren, in einem Arbeitskreis vorbereitet worden.
Dieses Vorgehen hat sich als sehr konstruktiv erwiesen.
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Es hatwiederholtVersuche von öffentlichenund privaten Stellenwie auch von einzel-
nen Sachverständigen gegeberg Zugang zu den Kaufpreissammlungen zu bekom-
men. Der Inhalt der Kaufpreissammlungen unterliegt der Geheimhalfungspflicht
nach §fS Abs.2 BBauG. Danach isb mit Ausnahme der Finanzämter aufgrund
§ 143 a Abs.4 BBauG, keine andere Persor! Stelle Beharde pp. befugt, die Kaufpreis-
sammlung einzusehen oder Auskünfte daraus zu erhalten. Das ist bereits durch den
häufig zitierten Erlaß des Niedersächsischen Sozialministers vom 5.Mär21967 Hal-
gestellt worden. Inzwischen haben sich auch Datenschutzbeaufkagte mehrerer Bun-
desländer dazu geäußert. Sie sind einhellig der Auffassung daß eine übermittlung
von Daten der Kaufpreissammlung nicht zulässig ist. Anders verhält es sich mit ano-
nymisierten Daten. Diese können an die unter Nr. 1.3.2 der Richtlinien über die Ein-
richtungund Führung von Kaufpreissammlungen vom 20. Dezember 19S4 (Nds. MBl.
19S5, S.50) genannten Stellen bedenkenlos weitergegeben werden.

Neben den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse werden noch amtliche
Sammlungen bei den Finanzämtern sowie bei den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten - wenn auch nur für bestimmte Grundstücksarten und in einfacherer Form -
geftihrt. Die seinerzeit vorgeschlagene und vom MI unterstützte Zusammenftihrung
aller Kaufpreissammlungen ist gescheitert Inzwischen ist eine kleine Lösung durch
die Kooperation zwischen Finanzämtern und Landkreisen /kreisfreien Städten reali-
siert worden. Darüber hinaus ist seit 1985 eine wesentliche Vereinfachung dadurch
eingeheten, daß die Geschäftsstellen derGutachterausschüsse anstelle derauskunfts-
pflichtigen Finanzämter die Daten erfassen, die fürdie StatistikderKaufwerteftirBau-
land benötigt werden. Die Finanzämter werden insoweit von der Führung einer Kauf-
preissammlung entlastet, und bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse ent-
steht kein nennenswerter Aufwand, weil die Selektion und Aufbereitung der Daten in
automatisierter Form geschieht.

Für die Arbeit der Gutachterausschüsse ist es unerläßlich, daß ein ständiger Aus-
tausch von Erfahrungen und von Informationery z. B. über Rechtsprechung Fachlite-
ratur und wirtschaftliche Entwicklungen stattfindet Zu diesem Zweck sind im Laufe
der Zeit etliche Maßnahmen gehoffenworden.Nach dem gegenwärfigen Standwird
die erforderliche Kommunikation gewährleistet durch

- die Einrichfung und Fortftihrung der internen Informationssammlung wobei die
Fortftihrung noch intensiviert werden muß;

- die Hinweise ftir die Vorbereifung von Wertermittlungen;

- das Texthandbuch mit Textbausteinen und zwei Mustergutachten;

- die Auswahl Aufbereifung und Weitergabe weiterer Informationen durch das
Referat 57;

- regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen über jeweils aktuelle Themen in der
Form, daß Beamte aller Laufbahnen und Angstellte entsprechender Vergüfungs-
gruppen gleichmäßig berücksicht werden (iährlich eine Veranstaltung);

- die sog. überregionale Sammlung von Daten nur vereinzelt vorkommender
Objekte und die Analyse durch die Oberen Gutachterausschüsse;
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- die Grundstücksmarktberichte;

- zahlreiche Publikationen über wertermittlungsspezifische Themen in dieser Zeit-
schrift und in anderen Fachzeitschriften, die Anregungen ftir den gesamten

Bereich der Wertermittlung geben;

- Dienstbeiprechungen mit den ftir die Wertermiftlung zuständigen Dezementen
der Bezirksregierungeru die zu einer festen Einrichfung geworden sind;

- Mitarbeit in länderübergreifenden Arbeitskreisen und Kooperation mit anderen
Bundesländern.

Darüber hinaus istmittelfristigvorgeseheru aus denbisher erstatteten Obergutachten
allgemeingültige Aussagen abzuleiten und diese Daten den Gutachterausschüssen
zur Verftigung zu stellen. Im übrigen wird daftir Sorge gehagen, daß die Wertermitt-
lung bei der Ausbildung der Referendare und Anwärter angemessen berticksichtigt
wird.
Die Aufgaben der Gutachterausschüsse sind vielfältig. Sie zielen letzten Endes darauf,
eine umfassende Markthansparenz herzustellen. Dem dient auch die - haufig als

Hauptaufgabe verstandene - Erstatfung von Einzelgutachten auf Anhag. Vorausset-
zung hierfür, wie auch ftir alle anderen Aufgaben ist, daßauf einezuverlässigund zeit-
nah geftihrte Kaufpreissammlung zurückgegriffen werden kann. Die Anzahl der jähr-

lich iusgewerteten und in die Kaufpreissammlungen übernommenen Verhäge gibt
einen Uberblick über die Entwicklung der Grundstücksmobilitat und des insgesamt
zur Verfügung stehenden Datenpools. ln dem Diagramm (Abb.) werden daher neben

der Anzahl der jährlich erstatteten Gutachten auch die der Verträge dargestellt. Für

die Jahre 1g67bis 1963 konnte die Anzahl der Verhäge nicht ermittelt werden. Das
Diagramm zeigf, daß kotz zurückgehender Grundstücksmobilität die Anzahl der
Gutachten in den ]ahren 1980 bis teas gestiegen ist Das hat sicher mehrere Ursachert
eine dürfte in der wachsenden Nachfrage nach Gutachten für Sanierungen nach dem
Städtebauförderungsgesetz zu sehen sein. Die Zahl der erstatteten Gutachten allein
sagt nicht alles aus über die gestiegene Belastung auch der Schwierigkeitsgrad der
Wärtermittlung hat sich deutlich erhoht. So sind viele Gutachten in Sanierungsgebie-
ten zu erstatten. Der Fachmann weiß um die besonderen Schwierigkeiten dieser

Wertermittlungen. Außerdem hat sich der Anteil der bebauten Objekte erhaht.

In den Anfängen wurden die Gutachten haufig in recht einfacher Form erstellt. Die
Begründung hatte noch nicht den Stand erreicht, der erforderlich ist Heute werden
den Gutachten oft umfangreiche mathematisch-statistische Analysen zugrunde
gelegt. Dies hat die Qualität und Uberzeugungskraft der Gutachten ganz wesentlich
erhöht.

Um mit den großen Fallzahlen zurecht zu kommerL wird die bereits erwähnte Textver-
arbeifung mit Textbausteinen seit 1983 angewandt Ein zentral bereitgestelltes Text-
handbuch haben die Gutachterausschüsse fur ihre speziellen Bedürfnisse abgewan-
delt. Die Textverarbeitung hat zu beachtlichen Erleichterungen in der Abwicklung
der Gutachtenerstattunggeftih*. Die anfangs geäußertenBedenkeo daß manhierein
ungeeignetes und unzulässiges Verfahren anwende, da Gutachten immer individuell
anzufertigen seieo sind mittlerweile ausgeräumt. Im Gegenteil die Textverarbeifung
ftihrt auch zu einer inhaltlichen Verbesserung der Gutachten, da sie einen Rahmen
absteckt, in dem sich die individuelle Begründung entfalten muß.
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Die Aufgabe, gutachtliche Außerungen zu erteileo ist in derDienstanweisungftir die
Vermessungs- und Katasterbehörden begründet worden. Es handelt sich hierbei um
interne Aussagen über Grundstückswerte ausschließlich gegenüber Landesbehör-
den. Das Institut der gutachtlichen Außerung hat, soweit eriichtlich, eine etwa 6ojäh-
rige Tradition. Es ist mit der Kodifikation der Wertermittlung im Bundesbaugesetz
prinzipiell gegenstandslos geworden. Die vorgebrachten Rechtfertigungen fiir die
Beibehaltung sind im wesentlichen sublektiv und nicht begründet Die gutachtliche
Außerung ist mithin ein Anachronismus. Ob im Einzelfall eine gutachtliche Auße-
rung noch einmal zweckmäßig sein könnte, muß vor Ort entschieden werden. Es kann
sich hierbei aber nur um Ausnahmen handeln. Es wird angesheb! daß die Regelungen
über die gutachtliche Außerung im Zuge einer Uberarbiitung der Dienstanweisüng
entfallen.

Unseres Erachtens ist die Ermittlung der Bodenrichtwerte die wichtigste Aufgabe der
Gutachterausschüsse. Die sorgfältig und umfassend ermittelten Bodenrichtwerte ka-
gen am meisten zu der geforderten Transparenz des Grundstücksmarktes bei. Die
Nachfrage zeigf, daß dies erkannt wird. Die regelmäßige Abgabe von Bodenricht-
wertkarten an viele Stelleru vor allem an die Finanzämter, ist zu einer ständigen übung
geworden. Dazu kommt eine Flut von Einzelanfragen.

Die Gutachterausschüsse sind den gestiegenen Bedürfnissen gefolgt, indem sie die
Flächendeckung durch Bodenrichtwerte ständig vorangetrieben haben. 1985 sind
14455 Bodenrichtwerte ftir Bauland und tOaa für landwirtschaftliche Grundstücke
ermittelt worden.

Die Akfualitat der Bodenrichtwerte ist wichtig Niedersachsen ist konsequent bei der
jährlichen Ermittlung geblieberu obwohl es immer wieder überlegungen gegeben ha!
auf einen zweijährigen Turnus zu wechselrL wie es in einigen anderen Ländern
bestimmt ist.

Die Ermittlung von Grundwerten in Sanierungsgebieten war nur eine konsequente
Weiterftihrung der Bodenrichtwertermittlung ftir spe zielle Zwecke. Bei allen Schwie-
rigkeiten sachlicher Arthatsie doch die Gutachterausschüsse und ihre Geschäftsstel-
len nicht vor unlösbare Aufgaben gestellt

Die Bodenrichtwerte werden jährlich in Bodenrichtwertkarten dargestellt und nach
bestimmten Kriterien in Ubersichten und in einer Bodenrichtwertübersichtskarte
zusammengestellt und veröffentlicht Dies sind Ansätze ftir überregionale Vergleiche
und Aussagen. Wenn es auch häufig Kritik an diesen Arbeiten gegeben hat und auch
noch 6bt, so zeigt die steigende Nachfrage nach allen Produkten doclu daß es nach
wie vor differenzierte Anforderungen gibt.

Die im Bundesbaugesetz geforderte Ableitung von wesentlichen Daten ftir die Wert-
ermittlung hat inzwischen bei allen Gutachterausschüssen einen beachtlichen Stand
erreicht. Die Ableitung von Bodenpreisindexreihen ist eine Selbstverständlichkeit
gewordeq so gibt es in Niedersachsen inzwischen 191 Indexreihen ftir Bauland und
106 ftir landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dazu kommen vielfältige Aussagen zu
Abhangigkeiten zwischen Merkmalen und Kaufpreisen. Dieses Material dient vor
allem der eigenen Wertermittlung es ist ftir eine qualifizierte Wertermittlung unerläß-
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lich. Das Material wird aber auch anderen Nutzern zur Verftigung gestellt In Verbin-
dung mit den Bodenrichtwerten ist es das geeignetste Mittel für eine umfassende
Markteinsicht. Die Vermessungs- und Katasterverwalfung hat den daftir erforderli-
chen Techniken und Verfahren besondere Beachfung geschenkt. Ausgehend von
Kontaktsfudien an der Teschnischen Universität Hannover über die Anwendung
mathematisch-statistischer Methoden in der Wertermiftlung hat ein Arbeitsl«eis die
Umsetzung in die Praxis vorbereitet und in mehreren Fortbildungsveranstalfungen
weiter vermittelt.

Den erhöhten Anforderungen an die Wertermittlung so auch die Ableifung wesentli-
cher Datery konnte nur auf der Basis einer sachgerecht und optimal geführten Kauf-
preissammlung entsprochen werden. Die Arbeit hieran ist nahezu eine Daueraufgabe
geworden. Die Entwicklung hat von einer einfachen Karteikarte über den Versuch mit
Lochkarten zu einer automatisiert geftihrten Kaufpreissammlunggeftihrt. Die Daten-
shukfur der Kaufpreissammlung ist so angelegt, daß jeder Einzelfall mit all seinen
Besonderheiten in diesem System unterzubringen isf und vor allem so, daß eine Ver-
knüpfung mit anderen Fällen in jeder gewünschten Form möglich ist Der Einsatz der
Automation war auch unabdingbar, weil es sich bei der Führung der Kaufpreissamm-
lung um ein echtes Massenproblem handelt (siehe Abb.). Die jetzt eingesetzte Technik
ist nur bedingt geeignet, diese anspruchsvollen Aufgaben angemessen zu lösen. Es

sind aber Entradcklungen eingeleitet, die in absehb arer Zeit zu akzeptablen Lösungen
führen werden.

Mit Grundstticksmarktberichten geben neuerdings die Gutachterausschüsse und
ihre Geschäftsstellen einen umfassenden überblick über die Situation auf dem
Bodenmarktund über ihreTätigkeit. Die Berichteenthaltenallgemeine Angaben, dif-
ferenzierte mengenstatistische Angaben zum Marktgeschehen und Ergebnisse viel-
fältiger Analysen. Das Interesse an diesen Zusammenstellungen ist sehr groß. Viele
Stellen sind interessiert, um auf dieser Basis weiterreichende Behachtungen anstellen
zu können. Der Ausgestaltung der Berichte sollte in der nächsten Zeit besondere
Bedeufung geschenkt werden.

Nach dem vorliegenden Entwurf eines Baugesetzbuches und dessen Begründung sol-
len die in zslahriger Praxis bewährten Regelungen der Instifution Gutachterausschuß
sowie die Grundzüge der Wertermittlung bestehen bleiben. Das künftige Gesetz
behalt den unabhängigen, mit ehrenamtlichen Gutachtern besetzten Gutachteraus-
schuß, den Verkehrswertbegriff, die Kaufpreissammlung und deren Auswerfung
sowie die Richtwerte bei. All dies sei zu einer denboden-, entschädigungs-und verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen genügenden Wertermittlung erforderlich. Der Ent-
wurf unternehme es jedoch, die manchmal perfektionistischen Detailregelungen ins-
besondere zur Organisation der Gutachterausschüsse auf das unbedingt bundesein-
heitlich Notwendige zurückzuftihren. Das mag unter Berücksichtigung dessen, daß
die Kodifikation des Wertermittlungsrechts im Bundesbaugesetz die Praxis nachhal-
tig geprägt hat, vertretbar erscheinen. Die merkliche Zurückhalfung des Bundesge-
setzgebers im Baugesetzbuch ftihrt dann aber zwangsläufig zu einerextensiven Inter-
pretation der Ermächtigungsvorschrifteo mit anderen Worten je größer die Zurück-
haltung des Bundesgesetzgebers, desto mehr werden die Landesregierungen als Ver-
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ordnungsgeber gefordert. Das Baugesetzbuch wird daher eine umfassende Neufas-
sung dei Landeiregelungen auslösin. An Organisation und Verfahren der Grund-
sti.ickswertermittlung dürfte sich im wesentlichen jedoch kaum etwas ändern. Die
Wertermittlungsverordnung soll als selbständige Rechtsverordnung bestehen blei-
ben, aber überprüft werden.

Die Wertermittlung durch Gutachterausschüsse ist unverzichtbar. Hieran wird sich
auch in Zukunft nichts ändern. Allerdings werden sich u. E. die Akzente der Tätigkeit
zugunsten der allgemeinen und übergreifenden Wertermittlungen verschieben. Dies
ist der richtige Weg um zu der geforderten Markthansparenz zu kommen. Mit dem
umfassenden Aufbau der automatisiert geführten Kaufpreissammlung und ihren
umfassenden Auswerfungsmöglichkeiten ist die richtige Basis geschaffen.

Die Vermessungs- und Katasterverwalfung hat in den vergangenen 25 Jahren sehr
erfolgreich ihren Anteil an diesen Arbeiten erftillt. Wenn sie auch an eine Tradition in
der Wertermittlung anknüpfen konnte, so taten sich hier doch völlig neue Dimensio-
nen auf. Respekt und Anerkennung muß man den Wegbereitern und engagierten
Wertermittlern - allen voran dem kürzlich verstorbenen Dr. Gerardy - zollen. Heute
steht die Wertermittlung auf einem breiten und soliden Fundament Mit ihrem Enga-
gement in der Wertermittlung hat die Vermessungs- und Katasterverwalfung einmal
mehr bewieseru daß sie eine moderne, leisfungsfähige Verwaltung ist.
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loo ]ahre Braunschweiger Neumessungsges etz
VonWolfgang Frühauf

Vor 25 lahren wurde in Niedersachsen mit dem Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 8.1-1..7961, nicht nur ftir alle vermessungs- und katastertechnischen
Aufgaben eine gemeinsame rechtliche Grundlage gescha ffen, sondern als
logische Folge, soweit alte landesrechtliche Regelungen bestanden, die not-
wendige Rechtsbereinigung vorgenomme n. Zuden vielen Fachgesetzen [1] der
ehemaligen Länder Hannover, Braunschweig Oldenburg und Schaumburg-
Lippe, die damals außer Kraft haten, gehörte auch das Braunschweiger Neu-
messungsgesetz vom 5. 10. 1886, präzis genannt: Gesetz, dieVermessung und
Kartierung von Grundstücken im Herzogfum beheffend [z].

Inzwischen ist das I96Ter Gesetz durch das NVermKatG vom 2.7.IggS ersetzt
worden und damit als jüngstes Glied der Katastergeschichte arztrrechnen.

Legalisierung

An sich hängt an allen diesen aufgehobenen Gesetzen ein Stück Aufbauarbeit,
die sich bis heute in dem Liegenschaftskataster wiederspiegelt. Wenn diese
historischen Vorgänge unbeachtet bleibery kann es zu Fehlentscheidungen
kommen. Darum soll das 1OOjährige Bestehen des Braunschweiger Neumes-
sungsgesetzes hier Anlaß sein, daran zu erinnern, welche einmaligen Auswir-
kungen diese Rechtsvorschrift auf die Gestalfung des Katasters in den ehema-
ligen braunschweigischen Gebieten hatte. Durch die Bezirksreform dürfte
alles, was mit dem Gesetz geschaffen worden ist, nicht allein in dem begren zten
Raum des Regierungsbe zirksBraunschweig auflnteresse stoßen. Die Vermes-
sungen nach dem T886er Gesetz sheuen über das gesamte ehemalige Herzog-
tum Braunschweig und somit auf Gebiete bis kurz vor Bremenbzw.bis zur
Landes grenze gegen Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Das neue NVermKatG, das die Führung des Katasters und die Liegensch afts-
vermessungen ausnahmslo s zu den öffentlich-rechtlichen Verwaltungshand-
lungen zählt, kennt nur noch wenig Raum frir die alten Begriffe ,rechtliche
Grenze« und »rechtmäßige Grenzeu.

Die Grenzfeststellungen beziehen sich nunmehr auf die ,katastermäßigenu
Grenzen, die nach Mölleri.g [3] bis zumBeweis des Gegenteils mit den recht-
mäßigen übereinstimmen.

332



Aus dem Braunschweiger Neumessungsgesetz entstand neben diesen drei

erwähnten noch ein anderer Begriff. Man sprach von den rlegalisierten Gren-

zcrt«,weil danach nicht die rechtmaßigen Grenzen bei den Vermessungen fest-

gestellt, sondern weil die örtlich vorhandenen Grenzen im Zusammenhange

-it den Vermessungen rechtlich verbrieft, eben legalisiert werden sollten. Um
diese Legalisierung verstehen und die Katasterunterlagen in solchen Neumes-

sungsg"Li.t.r, uuJh heute nach der neuesten Auslegung der Vorschriften in
rechtlicher und fachlicher Hinsicht richtig dem Range nach ftir die Grenzer-

mittlungen einordnen zu können, muß zunächst einiges aus der Ftille der histo-

rischen Informationen über die Geschichte des Braunschweiger Katasters in
den letzten 2OO Iahren umrissen werden.

Generallandesvermessung von 77 46 bis 1784

- 2OO ]ahre Konhibutions-Kataster -

Im ls.Jahrhundert kam es in vielen Ländern zuersten rusammenhängenden
Landesvermessungen. Darunter verstand man damals eine Beschreibung d9t
Besitzes und Zustindes im Dorf und im Feld mit den entsprechend großm aß-

stäblichen Karten. Häufig wurde der Maßst ab t:4000 angewandt (so z.B. die

Oldenburger Spezialkarten) t4l. Die Braunschweiger allgemeine Landesver-

messung stand unter der Leifung der Fürstlichen General-Landesvermes-
sungs-Kommissiory einer selbständigen Behorde, die in Personalunion mit
dem geheimen Rat und der Kammer verbunden war [5]. Die Arbeiten der

Lokalkommissionen hatten die Subdelegierten ztr verantworten. Sie konnten

den ihnen beigegebenen Vermessungsingenieuren Anweisungen geben und
mußten sich z.B.davon iberzeugery daß die Meßwerkzeugevon den Vermes-

sungsingenieuren regelmäßig auf ihre Genauigkeit überprüft wurden [61. Die

Meßketten besaßen ]ustierschrauben.

Iede Gemeinde hatte ftir den Ingenieur monatlich lediglich Z bis 4 Groschen zu

zahlen, wenn in dem Ort kein freies Quartier gestellt werden konnte. Weit
mehr Kosten entstanden den Gemeinden ftir die vereidigten rAchtsleuteu, die

die Grenzen anzuzeigen hatten, ftir die Kettenzieher (täglich 6 Mariengro-
schen : 48 Pfennige) sowie ftir die Wannen-Steine [7 und S].

Allein aus der Ressor tzuordnung der Generallandesvermessung ist zu erse-

hen, daß die Arbeiten ftir ein neues Grundsteuerkataster zwar wichtig waren,

aber nicht die wesentlichste Aufgabe darstellten. Die folgen de Aufzählung der

Zieleder Vermes sungen, der E inzelheiten zumThema aus der Inshuktion vom
Zg.Il..I755 16 und 71 hinzugesetzt sind, zeigt, wie gründlich damals schon
geplant worden sein muß, um derartige vielseitig verwendbare Vermessungs-
ergebnisse zu erhaltent

a) Erste Anfänge der Gemeinheitsteilungen sowie die Zusammenlegung von
Privatb esitz
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Dabei war die Dreifelderwirtsch aft zubeachten. We nn z.B. im Herbst mit
den Vermessungsarbeiten begonnen wurde, mußte das Brachfeld vor
Weihnachten vermessen sein, vor Ostern das rkünftigeu Sommerfeld und
im nächsten Herbst das inzwischen von den alten Besitzern abgeerntete
Winterfeld geteilt werden.

b) Verbesserung der Wege und Wasserläufe
c) Ablösungen von hemmenden Lasten und Diensten
d) Einheitliche und genaue Festlegung der Abgaben an den Staat.

Vor der neuen Einteilung der Felder sollte der Feldmesser prüfen , ob der
Flächeninhalt der Wannen mit dem Kontributions-Kataster überein-
stimmt. Für die Klassifikation des Ackers sollten drei bis ftinf Klassen maß-
gebend sein. Die festges etzteGüte galt stets ftir eine ganzeWanne. Die Flur-
stücke wurden auf dem Risse der Reihe nach je Lagebezeichnung (Wanne)
numeriert.

Im Jahr eL784war die Landesvermessung ibgeschlossen. Ausgenommen blie-
ben lediglich die Gebiete des Fürstentumes Blankenburg und des Stiftungsgu-
tes Walkenried.

Mit der Anordnung vom 24.6.7784 rdispensierteu der Herzogdie Mitglieder
der Landesvermessungs-Kommission und dankte ftir die ersprießlichen
Dienste [9].Je Gemeinde lagen an Ergebnissen aus der Generallandesvermes-
sung vor:

L. Die Dorf-, Feld- und Wiesenbeschreibung
2. Ein Vermessungsriß als Feldmarkskarte im Maßstab 1.:4OOO. Diese kurz

,Feldrisse« genannten Karten sind überwiegend Rollkarten, bei denen rMit-
ternacht oben dargestellt sein soll,. Allgemein auch später im lg.lahrhun-
dert galt ftir Rollkarten, daß sie von unten (meist Süden) nach oben (Nor-
den) aufrollbar sein müssen.

Aufgrund der Inshuktionen vom 30.4.rT76 und rl.o.177g tlol über die von
dem zuständigen Beamten nr beachtenden Regeln bei der Rektifizierung
(Bereinigung) der Konhibutions-Beschreibungen (Steuerrollen, Lagerbücher
etc.) sollten die Landesvermessungs-Beschreibungen (Dorf-, Feld- und Wie-
senbeschreibungen) nebst Nachregulierungen und Rissen der Feldmarken
(Feldrissen) angehalten werden. Gärten bei den Höfen waren mit den Hofstel-
len unter denselben Ansatz zu bringen. Eine Vorschrift übrigens, die heute
b ezüglich des G rundvermögens na ch dem Bewertungsg esetz noch b zw .wie-
der gilt. Flächenangaben in dem Kataster, die über den Morgen hinausgingen,
waren je 10 Quadratruten in den Steuerbüchern auf 'lr,'lnMorgen usw. stets
nach unten abzurunden. Für die Ordnung des Kontributions-Katasters
(Grundsteuerkataster) wurde das Brand-Assecurations(Versicherungs)-Kata-
ster herangezogen. Dies ist übrigens in Braunschweig ständige übung geblie-
ben.

Die Landesvermessungs-Beschreibungen und Feldrisse I:4OOO aus dem
lS.lahrhundert befinden sich restlos im Niedersächsischen Staatsarchiv in
Wolfenbtittel.
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Separationen im 19. Iahrhundert

Wie es die politische Entwicklung Anfang des 19. Jahrhunderts allgeme_in mit
sich brachte, wurden auch in Braunschweig durch die Gemeinheitsteilungs-

ordnung vom 20.72.1834 [f1] die Separationen umfassend ausgelgtt.Beson-

dere Erläuterungen des Verfahrens sind hier nicht nötig. Es ähnelte bis hin ztrr

Rechtskraft der neu zugeteilten Flächen denen anderer Länder. Zusätzlich zu

erwähnen bleibt, daßdie G emeinheitsteilungsordnung neben der größtmögli-
chen Auflösung der gemeinschaftlichen Anlagen und den Ablösungen ru-
gleich die Zusammenlegung der Flächen regelte [12].

Die erneute Verkoppelung der Pläne war gegenüber der aus der Generallan-

desvermessung nicht zu umgehen, weil damals wegen der noch bestehenden

Dreifelderwirtschaft nur wannenweise die Flachen rusammengetauscht wer-

den konnten, also nicht gerade großzigig fur die einsetzende intensive Feldbe-

wirtschaftung. Diese neuen nach dem 7834er Ge setz geschaffenen Zusam-

menlegu.,g.r, waren aber so gut, daß jetztnach fastl5o Jahren noch viele der

damali geichaffenen Feldeinteilungen gelten und somit die Grundlage des iet-
zigen Liegenschaftskatasters in den Feldmarken bilden [13].

Außerst wichtig ftir die weiteren Betrachtungen ist die Einengung des Teilneh-

merkreises an solchen Separationsverfahren 114). Ausgehend davon, daß die

Teilungen der Allmende vorherrschendes Ziel w ar,konnte n ruden Auseinan-

dersetiungen nur die zugelassen werden, welche Eigentums- bzw.Dienstbar-
keitsrechte an Flurstücken hatten, die zur Acker-, Wiese-, Forst- oder Weide-

nutzung dienten. Die Hofstellen und bebauten Flächen des Dorfes gehörten

daher nicht zu den Verfahren.

Gleich zeitigmit der Gemeinheitsteilungsordnung wurde das Organisations-
gesetz fur diese Aufgaben herausgegeben, wonach ftir die Erledigung der

Arb eiten die rrHer zogliche La ndes - Oec onomie c ommissionu ( L OK) zuständig

war [15].

Dieses Gesetz regelte zugleich das Verfahren von der Einleitung bis rur
Abgabe von Ausfertigungen der rechtskräftigen Dokumentationen. Schließ-

lich brachte es auch die Normen ftir die Vermessungen. Die vermessungstech-

nischen Einzelheiten enthielten die allgemeinen Instruktionen ftir die bei der
LOK angestellten Feldmesser [16].

Es wurde bis zum Jahre 18gO die damals übliche Linearmethode angewandt.
Die Hauptlinien, die in den Karten durch Bogenschlag aufgebaute Dreiecke
bildeten, mußten doppelt gemessen und alle 50 Rutenbzw.zOOm vermarkt
werden. Kontrollinien und Kontrollkartierungen sicherten das geschaffene

Netz. In den Separationskarten sind diese Linien dünn in Rot gestrichelt darge-
stellt. Die Grenzen der Flurstücke wurden in das Netz durch die gildung von
Schnitten eingebunden. Die Grenzpunkte sind durchweg vermarkt. Die
Grenzvermessungen erfaßten alle Grenzlängen und die parallelen Breiten der
Wege und Gräben in dezimalgeteilten Ruten (später mit 5 cm als kleinster
Maßeinheit). Die Ergebnisse der Grenzvermessungen enthalten die Grenz-
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zeichnungen (Sektionen) in den Separationsrezessen, die nach der Bestätigung
(Rechtskuft) durch die LOK wie oben erwähnt, in Ausfertigung.r, un dai
zuständige Her'-.ogliche Amt (später Amtsgericht) und auf besondeien Antrag
an die Gemeinden weitergegeben wurden. Die Originale verblieben bei dei
LOK und befinden sich heute bei den Amtern ftir Agrarstrukfur.
Auch die Herzögliche Steuerdirektion wurde zurFortfi.ihrungder Steuerrollen
informiert [15].

Die Darstellung der Flurstücke geschah in den Separationskarten, die als Roll-
karten mit wenigen Ausnahmen im Maßstab 1 :3000 (Holzminden / Derental
Feldlage 7:2OOO und Ortslage 1:1000, Merxhausen und Reileifsen (HOL)
1:2000, Woltorf (PE) 1:2133,i) angefertigt worden sind. Sie haben insbeson-
dere im Zusammenhange mit der Herstellung der sogenannten Katasterplan-
karte 1:5000 in den 50er |ahren dieses Jahrhunderts ihre legendäre Genauig-
keit unter Beweis gestelltll7l.
Für die nicht zum Verfahren gezogenen Flurstücke der Ortslage galt dieses
Kompliment nicht. Diese Flächen ermittelte man nur durch einenso§urrurrnten
»g€ometrischen Überschlag* [1S] d. h., mit den sogenannten ,Manuälmessun-
g€n« wurde in den Dörfern lediglich die Ortlichkeit aufgenommen. überwie-
gend sind danach ftir die Ortslagen Karten im Maßst abt:1500 entstanden. Die
Auswertung dieser mehr topographischen Ortsvermessungen innerhalb der
Separationen haben daher letztlich nur ftir die steuerlichen Einschätzungen
öffentlich-rechtliche Bedeutung gefunden.

Für diese Feststellungen lohnt sich eine Zusammenfassung: Von den 4ig
Gemeinden des ehemaligen Landes Braunschweig (vor der Salzgitter-Reform
von 7941t19]) sind 398 separiert worden und mit Separationskarten im Maß-
stab 7:3000 ftir die Feldlagen versehen. Für 298 Ortslagen davon existieren
Karten im Maßstab 1 : ß00 mit den eben geschilderten Besonderheiten. Für 1OO

Ortslagen sind aufgrund der Separationsmessungen keine besonderen Karten

llgefertigt worden. Sie sind mit in den Separationskarten 1 :3000 dargestellt.
Über die Kartenunterlagen der nicht separierten Gemeindegebiete isidiesen
Ausftihrungen am Schluß eine Übersicht beigeftigt, aus der die Einzelheiten
ersichtlich sind.

Die Flurstücke (in Braunschweig bis 1936 rPläneu oder zuvor bei der General-
landesvermessung auch ,Loseu genannt) sind in den Separationen in einem
Zuge durchlaufend numeriert worden. Dabei wurden die verbleibenden
gemeinschaftlichen Anlagen wie Wege und Gräben zunächst ausgelassen und
rum Schluß im Zusammenhang mit den hochsten Flustücksnummern ver-
sehen.

Gmndsteuervermessungen von 1850 bis 1859

Mit dem Grundsteuerg esetzvom 24.8.184gwurde anstelle des alten Grund-
steuersystems die ,allgemeine Grundsteueru eingeftihrt lZOl und ab t.l,.Iglg
erhoben [21].
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Das heißt, innerhalb von neun ]ahren ist damals das neue Kataster aufgebaut

worden, das unter ständiger Anpassung bis zur Einftihrung des automatisier-

ten Liegenschaftskatasters galt.

Das Grundsteuerg esetzverlangte, daß der neuenVeranlagungund dem neuen

Kataster Vermessungen ftir die besteuerten Grundstück e zugrunde liegen. Es

zählte dabei die Vermessungen auf, die anzuhalten sind:

T. die Separationsvermessungen
2. die Ergebnisse der allgemeinen Landesvermessung soweit nicht später

brauchbare Vermessungen stattgefunden haben
3. aus anderem Anlaß vorgenommene Vermessungen, wenn sie nach einer

Entscheidung des herzoglichen Steuerkollegiums ftir das Kataster ver-

wendbar sind (hierzu können die umfangreichen Forst- und Domänenver-

messungen zählen ) lz?f,.

Lediglich wenn Material frir die Veranlagung ganz und gar fehlte, sollten auf

Ersuihen der Steuerbehörde Feldmesser und Lokalkommissare von der Lan-

desökonomiekommission mit den Vermessungen und Absch ätzungen beauf-

tragt werden.

Da bis zu dem entscheidenden Jahr 1859 bereits 9},/oaller Separationen fertig-
gestellt ware n 1231, standen dem Kataster vom Start an gute Unterlagen 

^rr
Verftigung. In wenigen Fällen kam noch die Generallandesvermessung zum
Tragei; .b.r,ro ist die An zahlder Gemeinden oder der Teile von Gemeinden
g.ring ftir die neue Grundsteuervermessungen angeoldnet werden mußten.

A.rr J.r, bisherigen geschichtlich en Aufzählungen laßt sich ableiten, daß es

sich dabei hauptsachlich um Gemeinden im Har zgebiet gehandelt haben muß.

Wie aberdie übersicht zeigt,sind auch einige Forstorte im Solling unter den bis

dahin unvermessenen Resten zvt finden gewesen.

Die Grundsteuervermessungen sollten nach den ftir die Separationen gelten-

den Regeln ausgeftihrt werden.

Daraus ergibt sich die frir diese Verfahren z'rvor beschriebene Genauigkeit,
ebenso die Maßstabsfolge 1:1500 / 1:3000 fur die Steuerkarten und das

Numerierungssystem der Flurstücke. Im Hinblick auf die Rechtskraft sind sie

natürlich nicht mit den Separationen zuvergleichen, sondern ähneln mehr den

preußischen Grundsteuervermessungen, weil nach der Grenzanzeige durch
Achtsleute und andere das Verfahren der Grundsteuervermessung praktisch
auslief. Die Karten der Grundsteuervermessungen sind überwiegend als Roll-
karten in zwei Ausfertigungen hergestellt. Die zweite Ausfertigung diente der
Fortfrihrung (in Blau) und zwar noch bis zur Einftihrung des neuen Liegen-

schaftskatasters nach dem lahr T9361241.

Weiterhin gehören ztr den Ergebnissen der Grundsteuervermessungen Ver-
messungsregister und Exhakte, in denen die Grundbe sitzer sowie die ein zel-
nen Flurstücke nach Nutzungsarten geordnet aufgefuhrt sind. Interessant ist,
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daß bei diesen Aufnahmen frir die Grundsteuer schon preußische Erfahrungen
eine Rolle gespielt haben müssen, denn bei diesen wenigen Gemeinden wur-
den, ftir Braunschweig unüblich, auch Kulturartenp arzellen gebildet [25].

Die Steuerkarten, so hießen die jetzigen Flurkarten in Braunschweig, entstan-
den durch Nadelstichkopien als Rollkarten oder als Kartenblätter im Format
50 x 66,6 cm. Eine Flurnummer gehörte bei dem damaligen Numerierungssy-
stem noch nicht zur katastermäßigen Bezeichnung eines Flurstückes. Die Kata-
sterbücher (Lagerbücher) entstanden durch Abschriften bzw. Auszüge aus
den Vermessungsregistern, Separation sr ezessen und Landesvermessungsbe-
schreibungen. Weitere Ausführungen hierzu befinden sich in Heft Nr. 4 ngog
der Nachrichten der Nds. Verm- und Kat-Verwaltung (Die Entwicklung der
Landesvermessung und des Katasters in Niedersachsen, Seite 726 ff .).

Situation im Vermessungswesen um das Iahr 1886

Mit dem vorigen Abschnitt schloß die Schilderung der Ausgangslag e, die zu
dem Braunschweiger Neumessungsgesetz vom 5. 10. 1886 ftihrte. Einzufrigen
ist hier noch der Kreis der Behorden, die zu der Zeitmit Resultaten aus Vermes-
sungen arbeiteten, und in welchem Verhältnis zueinander diese Institutionen
standen. Da ist zunächst völlig herausragend die Landesökonomiekommis-
sion zlr nennen. Diese Behörde, die wie beschrieben nJr Vornahme der
Gemeinheitsteilungen eingerichtet worden war, stellte die alleinige Vermes-
sungsbehörde dar. Sie hatte, mit Ausnahme der Arbeiten fur die Forsfuerwal-
tung alle Vermessungen im Lande auszuführen. Mit den Vermessungsergeb-
nissen bediente sie die Vorgängerin der Katasterbehörde, das Herzogliche
Steuerkollegium (mit dem Technischen Grundsteuerbüro) später ab
23.5.192t das Landesgrundsteueramt (Abteilungen ftir Grundsteuer und ftir
Vermessungswesen). Weiter erhielten Unterlagen die Amtsgerichte, die nach
der Braunschweigischen Grundbuchordnung vom 8. 3.787 Sbei Gemeinheits-
teilungen Eigentum anhand des Separationsrezesses aufErsuchen der LOK in
das Grundbuch eintragen mußten. Bei den nicht wenigen ungebuchten
Grundstücken war ein Aufgebotsverfahren in etwa wie heute ftir die Eintra-
gung erforderlich [26l.Sollte der Teil eines Grundstückes im Grundbuch abge-
schrieben werden, wurde daftir eine Vermessungsbescheinigung benötigt, in
der bei ,Vermessungskartenu mit rechtlichem Charakter (Separationen) es

genügte, wenn der abzuzweigende Grundstücksteil daraus mit neuer Plan-
nummer, Fläche usw. und mit kartenmäßiger Darstellung ersichtlich war.Bei
Flurstücken, ftir die keine Vermessungskarten bestanden, mußte das gesamte
Grundstück einschließlich der Teilung in der Bescheinigung nachgewiesen
werden [27).

Eine direkte Verbindung zwischen Grundbuch und Kataster bestand zu der
Zeit nicht. Der Inhalt einer Vermessungsbescheinigung wurde im Landes-
grundsteueramt in das Lagerbuch und in die Steuerkarte erst übernommen,
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nachdem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt war. Davon erfuhr die

Grundsteuerbehörde durch die öffentliche Bekanntmachung in der amtlichen

Zeitung [28].

Die Vermessungsbescheinigungen fertigten die bei der LOK zugelassenen ver-

eidigten Feldmesser, die ab 1gO7 der Grundsteuerbehörde angehörten 1241.

Für das Grundbuch galt aus der Verbindung nx Vermessungsbehorde (LOK)

als amtliches Yerzei.hnir in den 80er Jahren des vorigen lahrhunderts nicht
das Kataster, sondern die Separation srezesse nebst den Karten 1 :3000 und

außerd€rn, da diese nicht fortftih rbar waren, die Vermessungsbescheinigun-
gen in den Grundakten. In einigen Fällen, in denen man Ergebnissen der Gene-

iallandesvermessung noch Aktualität zutraute, griffdas Grundbuch auf diese

Unterlagen als amtliches Yerzeichnis zurück. Dieser Zustand hielt bis zu der

Zeitnu.h dem Neuordnungsgesetz aus dem Jahre L934 anl291. Erst durch die

allgemeine Verfrigung des Reichsjustizministers vom 19.2.1937l3}lwurde das

Lagerbuch (Liegenschaftskataster in Braunschweig) als amtlich esYerzeichnis
ftir das Grundbuch eingeftihrt. Ein Paket besonderer Vorschriften war danach

notwendig, um die Übereinstimmungzwischen Grundbuch und Kataster ru
erzielen [31].

Für das Kataster und für das Grundbuch, die wie gesagt beide zu einem hohen

Prozen tsatz mit zuverlässigen Vermessungsergebnissen als Ausgangsmate-
rial arbeiten konnten, und auch für andere Anwender war diese Sifuation

unbefriedigend. So beklagte sich z.B.die Stadt Wolfenbtittel darüber,daß der
Feldriß von der Stadt Wolfenbtittel aus dem 18. Jahrhundert durch die einge-

tretenen Veränderungen wertlos sei. Sie begehrte eine Neumessun& wie sie

durch das Gesetz vom 75.5.1871,1321speziell ftir die Gebiete der Stadt Braun-

schweig außerhalb der Umflutgräben angeordnet und von 1873 bis fg 75 vor-
genommen worden war. Die Vermessung hat übrigens 24928 Mark gekostet.

Sie galt als amtlich esYerzeichnis ftir die Stadt. Die feldmarksweise hergestell-
ten Karten standen im Maßst ab t: ß00. Hier dtirfte vollständigkeitshalb er zu

erwähnen sein , daßdas Gebiet von Braunschweig innerhalb der Umflutgräben
in den Jahren von 1876 bis tagl ebenfalls einer Vermessun& allerdings ohne
Legalisierung, mit einem Kostenaufwand von 21,398 Mark unterzogen wurde
(Ergebnis: Rollkarte 1 :1500, sogenannte Allers'sche Karte).

Der Landgerichtspräsident in Braunschweig beklagte die Mehrarbeit in den

Gerichten durch die ständige Einsichtnahme der Grundakten bei veränderten
Flurstücken und wünschte die Evidenthaltung der Vermessungskarten, d. h.

eine Fortschreibung.

Neumessungsgesetz vom 5. L0.1886

So kam es zwangsläu hg zudem Gesetz vom 5. 10. 1886, aus dessen hier abge-

druckten § r die ztrvor geschilderte Situation ru deuten ist:
,Die Gemeindebezirke bzw. Gemarkungen und die innerhalb derselben bele-

genen Einzelgrundstücke, deren Größe und Grenzen gar nicht oder nicht aus-
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reichend durch die Urkunden und Karten einer vor oder nach Erlaß dieses
Gesetzes fallenden Gemeinheitsteilung oder durch ältere Urkunden und Feld-
risse nachgewiesen werdery sind nach Arrordnung des Herzoglichen Staats-
ministeriums, wenn und soweit dasselbe dies im öffentlichen Interesse, insbe-
sondere im Interesse des Grundsteuer- und des Grundbuchwesens ftir geboten
erachtet, ztt vermessen und zukartieren.

Unter gleichen Voraussetzungen ist auch bezüglich solcher Grundstücke,
welche, wie z.B. Ortslagen, bei Teilungen vermessen und kartiert, aber nicht
Gegenstand derselben gewesen sind (§ t der Gemeinheitsteilungsordnung
vom 20.U.7834), oder welche in anderer Veranlassung bereits unter öffentli-
cher Amtsgewalt vermessen und kartiert sind, vom Herzoglichen Staatsmini-
sterium eine Nachmessung in Verbindung mit einer neuen Kartierung oder
Nachprüfung und nötigenfalls Berichtigung der vorhandenen Karten
anzuordnenu.

Als erste formelle Bedingung nach dem Gesetz steht danach die Anordnung
der Vermessung durch das Staatsministerium. Dabei gab es gleich Schwierig-
keiten in der Auslegung.

So wur de z.B. ftir die Vermessung der Ortslagen von einigen Gerichten ange-
zweifelt, daß die Grundstücke oder die Grundstücksschnitte am Rande von
Ortslagen in den Neumessungen noch einmal erfaßt werden konnten, wenn sie
bereits vorher zu einem Gemeinheitsteilungsverfahren gezogen waren. Der
Erlaß des Herzoglichen Staatsministeriums (Abteilung lustiz) vom 9.6.1898
stellte klar, daß gegen die Ausdehnung der Vermessungen auf solche Gebiete
im Hinblick auf die am Ortsrande durch Veränderungen unübersichtlich
gewordenen Darstellungen und im Hinblick aufdas Interesse des Grundbuch-
wesens nichts einzuwenden sei [33]. Daraufhin wurde von den Feldmessern bei
den Verhandlungen mit den Gemeinden über den durch die Vermessungzu
erfassenden Bereich stets angestrebt, den gesamten Ortsbaugrund einer
Gemeinde mit in das Verfahren einzubringen. Diese Verhandlungen vor der
Anordnung einer Vermessung waren notwendig, weil die Gemeinde sich an
den Kosten meist rur Hälfte zubeteiligen hatte. Bemerkenswert ist, wie hier
schon Vermessungsingenieure, die nicht auf die Aufgaben einer Verwaltung
festgelegt waren, die mehrfache Verwendung von Vermessungen im Auge
hatten.

Die Neumessungen waren unter Leifung und nach Anweisung der Landesöko-
nomiekommission von einen dort angestellten oder von einem vereidigten
Feldmesser auszuführen. Die anzuwendenden Meßmethoden und die Aus-
rüstung eines Feldmessers unterschieden sich zu der Zeit noch wenig von
denen der allgemeinen Landesvermessung im 18. Jahrhundert. Das durch die
Verordnung vom 5.4.7869 in Braunschweig ab t.1. 1872 geltende mehische
Maßsystem darf allerdings nicht unerwähnt bleiben. Aus den damaligen
Ersatzbeschaffungen bei der Umstellung aufmekische Maßeinheit kann abge-
leitet werden, daß die Landesökonomiekommission in den Jahren ab lB72
16 Yermessungshupps einsetzte. Zu den Ausrüstungen der Vermessungs-
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trupps kamen allerdings bald noch Theodolite mit Zubehöt weil etwa abtggo

die N",.rr.rmessungen an die higonomehischen Netze III. und IV. Ordnung,
die in den Jahren von IS}O bis 18gS entstanden, angeschlossen werden

sollten 1241.

Die Koordinaten der higonometrischen Punkte und der zur Verdichtung der

Netze bestimmten Beipünkte und ebenso die Punkte der Polygon- und Linien-

netze wurden im Soläner-System Nr.28 (Kaltenborn) berechnet. Mehr und

mehr wurde dabei nach der Preußischen Anweisung IX verfahren.

Zu denVermessungen waren die Eigentümet die Nachbarn sowie zuverläs-

sige Personen, welche die Grundstücke und deren Grenzen kannten(Grenzan-
*äir.r), hinzu zuziehen. Nach der vorgenommenen Vermessung war ein Ver-

messungsregister und eine Karte anzufertigen. Das Vermessungsrg8istel dem

ein Na-.r,*erzeichnis der Eigentümer der vermessenen Grundstücke vor-

angestellt war, enthiel t zuden neuen Flurstücksnummern die Lag eb_ezeichnun-

ge; die Gesamtflächen sowie die Flächen der Nutzungsarten. Hinweise auf

ält.r, Besitz sollten mehr ztß Orientierung dienen. Für die Kartenherstellung

wurden in der Regel bei Ortslagen der Maßst ab t:1000, in den Feldlagen der

Maßst ab t: 3000 ängewandt. In der übersicht am Schluß befinden sich Einzel-

heiten hierzu.

Damit die Neumessung Rechtsgültigkeit erhielt, mußte folgender Ablauf nach

dem Gesetz eingehalten werden:

a) DasVergleichsverfahren
Karte ,r"a Vermessungsregister mußten dem zuständigen Amtsgericht
vorgelegt werden, das die Eigebnisse mit den bereits vorhandenen Urkun-

den vergti.h. Es hatte Abweichungen zusammen mit dem Feldmesser,

Gemeindevorsteher etc. aufzuklären.

Beziglich nicht aufklarbarer Reste war die Landesökonomiekommission
einzischalten, die evenfuell eine Revision der Vermessung annrordnen

hatte. Nach der Erledigung und den entsprechenden Bescheinigungen

durch die tOK warur, äi. Unterlagen dem zuständigen Gericht wieder

zuzustellen.

b) Das Güteverfahren
In den klaren Fällen veranlaßte das Amtsgericht die rlegitimiertenu Besitzer

von ungebuchten Grundstücke n zur Eintragung in das Grundbuch.

Bei Streitigkeiten hatte das Gerich t zuversuchen, die beteiligten Grundbe-

sitzer zu einer Einigung zu bringen.

c) Aufgebots- und Ausschlußverfahren
Alle Beteiligten und diejenigen, mit denen im Güteverfahren über die end-

gültigen Feitstellungen der Größe und Grenzen der Grundstücke keine

Ei"ig, ng erzielt wuide, waren durch ein öffentlich bek anntzumachendes

Aufgeb of aufzufordern, in einer zwischen zwei bis drei Monatenzusetzen-
den f rist etwaige E inwendungen v or zubringen. Vier Wo c hen vor dem Auf-
gebotstermin wurde das Vermessungsmaterial öffentlich im Gericht aus-

gelegt.
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Es war in dem Aufgebot darauf hinzuweisen, daß nicht geltend gemachte Ein-
wendungen gegen die bei der Vermessung bzw.Nachmessung eimittelte Lage,
Größe und Grenzen der Grundstücke nach Beendigung des Termin.r ,ftit
immer ausgeschlossen sein sollenu. Nach Ablauf des Termines hat, abgesehen
von den Fallen der Einwendungen, die Rechtskraft der Neumessung ein. Für
Einwendungen, die nicht beseitigt werden konnten, war nach dem Gesetz eine
Frist von sechs Wochen ztff gerichtlichen Anfechtung zu geben.

Die Rechtsgtiltigkeit dieser Neumessungen wurde daher durch die Anerken-
nung d.l \ug", Grenzen und Größe der Grundstücke durch die Beteiligten im
Güteverfahren oder durch die genannten Festlegungen im Aufgebois- und
Ausschlußverfahren bewirkt, ohne daß es des Nachweises im Einzelfall
bedurfte, wie sich Unterschiede im Bes itzstande zwischen der Neumessung
und nach der alten Karte - Feldrisse usw. - entwickelt haben oder wodurch siä
hervorgerufen sind ß 41.

Damit war das Streben in Braunschweig nach legalisierten Vermessungsmate-
rialien zu einem Abschluß gekommen. Daß dieses Bemühen mehryo1 der
Grundbuchverwaltung ausgin& beweist § g des Gesetzes. Dort ist ausdrück-
lich festgelegt, daß eine nach den Bestimmungen des Gesetzes hergestellte
Karte die Grundlage ftir das Grundbuch bildetund hinsichtlich der deieitigen
Lage, Größe und Grenzen der Grundstücke öffentlichen Glauben genießt.
Die Materie des Neumessungsgesetzes von 1886 gehört nach Artikel ff; des
Einftihrungsgesetzes nrmBGB zu denGesetzen, die, wie z.B.bei der Gemein-
heitsteilungsordnung der Länder gesetzgebung vorbehalten blieb. Mit ihr ent-
standen Gren zen und Nachweise, die mehr bürglich-rechtlichen Charakter
haben. Die in dem Neumessungs gesetzenthaltene Aussage über den öffentli-
chen Glauben der legalisierten Angaben ist daher höher einzustufen als die des
Reichsgerichtsurteils von 7910 über die Teilnahme des Preußischen Grund-
steuerkatasters am öffentlichen Glaube nbezüglich der Substantivangaben im
Grundbuch.

Als reines Vermessungs gesetzging das Neumessungs gesetznach Ig4S in die
Zuständigkeit der Nieders ächs is chen Vermessungs - und Ka ta sterverwa ltung
über, in der, wie schon erwähnt, jetzt nur noch öffentlich-rechtliche Verwal--
tungshandlungen ftir Liegenschaften ausgefrihrt werden. Das sollte zu der
Frage ftihren, ob es durch die im NVermKatG neu geprägte Definition der Lie-
genschaften und durch die damit verbundene Abwendung vom G rundstücks-
begriff im Kataster genügt, um die historische Vorgabe däs Neumessungsge-
setzes von 1856 auszuschalten, mit der die damals gewonnene Rechtssicher-
heit der Grundstücksangaben auch auf das Grundsteuerkataster ausstrahlte.
Müßte es in Anlehnung an Möllering [3]nichtzumindestftir Flurstücke, die seit
einer Neumessung unverändert geblieben sind, heißen: die legalisierten Gren-
zensind die katastermäßigen Grenzen? Ein Beweis des Gegenteiles kannkaum
geftihrt werden.

Die Gerichte haben in den bekanntgewordenen Entscheidungen auch in neue-
rer Zeit die durch das Ausschlußverfahren gegebene Rechtsgrundlage fur
Grundstücke jedenfalls beachtet.
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Schluß

Mit den Ausftihrungen über das 1886er Neumessungsgesetzist Licht nur auf

einen kleinen Ausschnitt aus der Gesamtheit der Geschichte des Vermes-

sungswesens gefallen. Das Bemühen der ehemals Braunschweigischen Ver-

waltung, i* Gegen satz zu anderen ein System legaler Vermessungsregister

und -kirten aufzubauen, sollte erkennbar gemacht werden.

Um 1936 zählte man in Deutschland ledoch insgesamt Alverschiedene Kata-

stersysteme t35l.Viel wichtiger war daher der mit dern Neuordnungsgesetz

von :rgileingeleitete Plan, Ä einheitliches Liegenschäftskataster anstelle all

dieser verschiedenen fast durchweg ftir Steuerzwecke aufgestellten Kataster

zu schaffen. Rösch-Kurandt wollte den Begriff ,Liegenschaftskataster« erst für

solche Kataster allgemein verwendet sehen, die im Gegensat z zn den alten

Steuerkatastern nicht auf einen bestimmten Zweckabgestellt, sondern mög-

lichst vielen Zwecken gleichzeitig gerecht werden sollten t35l.Braunschweig
lag eingentlich nicht schlecht in diesem Ko nzept. Das NVermKatG bringt ftir
Niedersachsen die Vollendung in dieser Richtung.

Durch die damals gefundenen Kompromisse ftir die Vereinheithchung des

Vermessungsw.r.ni konnte aber das Ziel, fur alle Liegenschaften im Braun-

schweiger öebiet, rechtssichere Unterlagen vorzuhalten, nicht erreicht wer-

den. D; heißt, in Braunschweig existieren, soweit noch keine Rahmenflurkar-

ten vorliegen, eine Yielzahl gUltiger Liegenschaftskarten mit den Maßst abs-

zahlen rodo, 15oo,3ooo,4ooo. Beiäer Masse handelt es sich um Karten, die auf-

grund von Separationen entstanden und darum von der Wertigkeit gut einzu-

ächatren sind (siehe Abschnitt 3). Alle übrigen Kartenmaterialien aus nicht

separierten Gemeinden oder aus Gemeinden bzw.Ortslagen, die der Neumes-

r,.rrrg nach dem 1886er Gesetz unterlag€n, sind zrTr richtigen Betrachtungs-

weiie in der beigeftigten Übersicht zusammengestellt.
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chern im Bezirk des Oberlandesgerichtsbezirks Braunschweig Deutsch e lustiz,
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Verlag Berlin, hier: Seite 1.56

345



Ubersicht tiber das als Liegenschaftskarten verwandte Kartenmaterial
im ehemaligen Lande Braunschweig

A. Verfahren und Karten nach dem Neumessung sgesetz von 1886

Gemeinde Maßstab Gemeinde Maßstab

WF

VER

VER

GS

GS

HE

BS

HE

HE

WF

WF

WF

Bla

Bla

Bla

Bla

Bla

WF

GS

BS

OHA

Wolfenbtittel
und

Bahlum

Emtinghausen

Bündheim

Wolfshagen

Büddenstedt

Riddagshausen
und

Gr. Brunsrode
und

Beienrode

Cremlingen

Gardessen
und

Hemkenrode
und

Blankenburg

Börnecke

Heimburg
Cattenstedt

Timmenrode
Gr. Denkte

Oker')

Hagen2)

Grundscher-
Horstkamp

18.

86
92

87

87
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87
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88
1,4
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88
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88

I
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91.

o
F
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o
F

o
F

o
o

o

o
o
o

o

ol
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3l

il
o

1 :500
1 :1500

1 :3000

1 :3000

1 :1500
1 :3000

1. :1000
1 :3000

1 :1500

I :1000

T 1000

1000

1000

1000

1000

T

1

1

1

1 :1500

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1500

1 :1500
1 :3000
s)

1 :1000

1 :1000
1 :1000

1:500
1 :500
s)

1 :1000

1 :1000
s)

s)

'1,:2000
'1,:2000

1 :500

1 :1000
1:3000

1 :1000
1 :1000
5)

OHAI Weiler

I Laubhütte

HE I Konigslutter
HE I dito-Oberlutter
HOL ! Emmerborn

HE I Volkmarsdorf
OHA I Walkenried

GO I ri.f,t"nhagen
HOL I Linnenkamp

VER I Markgen.

I Thedinghausen

GS I nua Harzburg
I

I

HoL | 
"ru.,"nplan

I

HOL I Warbsen

18..

91,

91,

91,
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o
F

o
o
F

o
o
F

F

o
F

o
F

o
F

F

Fortsetzungen mit
Anordungen nach lgoo
nächste Seite
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Gemeinde Maßstab Gemeinde Maßstab

WFI
NOIil

SZI
HOL I

HOL I

HOL I

GSI
SZI
WFI
WFI
SZI
WFI
WFI
WFI
WFI
HEI
WFI
WFI
WFI
WF

GS

HOL

HE

HE

HE

HE

HE

Wobeck
Hedeper

Gr. Vahlberg
Burgdorf
Küblingen

Schlewecke

Holzmi"r.t,.,O

Helmstedt

Runstedt

Esbeck

Offleben3)

Glentorf

warre I

Bad Ganders- |heim 
I

Lichtenberg 
IDaspe 
I

Buchhagen 
I

Kirchbrak 
I

Braunlage 
I

Immendorf 
I

Wendessen 
I

Salzdahlum 
I

Gebhardshagenl

Ahlum 
I

Linden 
I

Olber a.w.W. 
I

Mönchevahlbg.

T9..

01
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04

04

05

05

05

06

07

o7

07

07

07

08

08

08

08

08

08
10

08

08

09

09

o9

o
o

3t
3'l
ol
3l
3l
3l
ol
ol
ol
ol
ol
o
o
o
F

o
A
o
A
o
o
o
o

1 :1000 I
1:500 I

i,i:::l
1 :3000 I

1:1000 I

1:1000 I

1 :1000 I

1 :1000 I

1 :1000 I

1 :1000 I

1:1000 I

1:1000 I

1:1000 I

1:1000 I

1:1000 I

1:1000 
I

1 :1000 
I

1 :1000 
I

1 :1000

1 :1000
'1,:2000

1 :500
1 :1000

1 :500
1 :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

WOB
HOL
HOL
HOL

VER

VER

HOL
HOL
HOL
WF

HE

HOL
HOL
HOL
HOL
BS

WF

VER

VER

HOL
HE

HE

HE

HOL

Nordsteimke

Lütgenade

Breitenkamp

Glesse

Ahsen-Otzen

Holtorf-Lunsen

Dölmea)

Ottenstein

Grave

Evessen

Reinsdorf

Derental

Reileifsen

Meinbrexen

Wangelnstedt

Mascherode

Gr. Winnig-
stedt3)

Werder

-"- Gebietsteil
üsermarsch

Lüerdissen

Twieflingen
Schöningen')

AlversdorP)

Westerbrak

19..

09

09

09

10

10

10

10

10

10

10
'1,2

T3

1,3

'I,"3

'1,3

14
'1,4

1,6

1"6

18

19

19

31
s)

3t
ol

:l

3l
ol
ol
o

o
F

F

o
o
o
A
o
o

1 :1000

1 :1000

1 :1000
'1,:2000

t:2000
1 :1000
'I.,:2000

1 :1000
'L:2000

1 :1000

1. :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1. :1000

1 :1000

1 :1000

1 :1000

1. :1000
'I.,:2000

T:2000

1 :1000

1 :1000

1 :500
1 :1000

1 :1000

1 :1000

Landkreise sind durch Autokennzeichen verschlüsselt (außer Blankenburg)

Objektesind O -Ortslage
F - Feldlage

1.) Vermessungvorl8E6 A -Außenstadt
2) Teil eines Meliorationsgebietes

3) Die Neuvermessung wurde von der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltungnach den Vorschriftm
der Preußischen Anweisung VIII abgeschlossen

4) ZusammenmitderSpezialauseinandersetzunggemessen,jedochnachdemVerfahrendesNeumessungsgesetzesabge-
schlossen.

5) Nicht mehr feststellbar
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B. Karteru die aus nicht separierten Gemeinden bzw. Gemeindeteilen stammen
(außer A : Legalisierungen durch Neuvermessungen)

Stand: Vor der Einführung des Lagerbuches als amtliches Verzeichnis ftir das
Grundbuch (AVv. 79.2.1937 - Nr.30 Literaturverzeichnis)
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HOL

Altenbrak
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Bevern OT Forst

Braunlage

Clus

Dorst (Haldensleben)

Neuhaus OT Fohlenplacken

Fürstenberg

Heinrichshagen

Hellental

Herzog Iuliushütte
Hohegeiß

Langeleben

Lucklum
Mariental
Michaelstein

Mühlenberg
Neuhaus

Neuhaus

1 :3000

1 :30002)

1 :3000

1 :3000

1 :3000
1 : 15001)

1 :3000

1 :3000

1 :3000

1 :3000

1 :3000

1 : 15003)

1 :30003)

1 :3000

1 :3000

1 :3000

1 :4000

1 :4000
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OHAI
Bla I

NOI;
Bla I

I

HoL 
IHE]

HOL

SZ

Bla

Bla

Bla

Bla

SZ

OHA
OHA

Neuhof
Neuwerk

Opperhausen OT Oyershausen

Rübeland

Rtihle

Schickelsheim

Schorborn

SZ-Steterburg

Stiege

Tanne

Trautenstein

Treseburg

üfingen (Nortenho$

Wieda

Zorge

T 1 500

15001.

1 :3000

1 :3000

1 :3000

1 :3000

1 :3000

1:3000
1 :3000

1 3000

1 :3000
'l..:20003)

1 : 15001+3)

1 :3000

1 :4000

1 :4000

1) Ortslage besonders
2) Nur Feldlage
3) Private Neuvermessung

C. Karten aus separierten Gemeinden:

Siehe Zusammenfassung in Abschnitt 3

,Separationen im 19. Jahrhundert« (vorlet zter Absatz).
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Einsa tz der Mikroverfilmung
im Arbeitsablauf des Katasteramtes Oldenburg
Von Horst Hartmann

L Allgemeines

2,7 Kriterien ztff Anwendung der Mikrofilmtechnik
2,2 Anwendung der Mikrofilmtechnik in den Sachgebieten eines Katasterqmtes
2,3 Anwendung der Mikroiilmtechnik im Katasteramt Oldenburg

Schlußbetrachtung

Allgemeines

Die Mikroverfilmung hat sich gerade in den letzten Jahren durch gesteigerte
Präzision des Verfahrens von der Schriftgutverfilmung auch rur Zeichnungs-
verfilmung entwickelt. Heute wird diese Informationstechnik in Konstruk-
tionsbüros beim rReprozeichnenu (Rückvergrößerungen, auch in anderen
Maßstäben, werden - teilweise - in neue Zeichnungen übernommen) in Fabri-
ken znm Steuern von Maschinenautomaten und in der elektronischen Daten-
verarbeitung als COM-Technik (Computer Output on Microfilm) angewandt.

Die Verfeinerung der Verfilmungstechnik, des Auflösungsvermögens von Fil-
men und Objektiven und die ausreichende Genauigkeit der Wiedergabe
haben es ermöglicht, diese Technik auch bei maßstäbigen Karten anzuwenden
- Kartenverfilmung -.
Die Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung als eine tech-

nischeVerwaltung hat die Vorteile der Mikrofilmtechnik erkannt. Die Kataster-
ämter setzen diese Technik ietzt verstärkt in ihrem Arbeitsablauf ein.

7985 I 86 wurden in Niedersachsen die Katasterämter mit Mikrofilmanlagen
ausgestattet: 35 Katasterämter erhielten eine 35-mm-Mikrofilm-Prozessor-
Kamera und ß Katasterämter zuihrer Reprokamera einen Mikrofilmadapter
ftir 105-mm-Film. Zur Benutzung der Mikrofilme sind Lese- und Kopiergeräte
(Reader-Printer) angeschafft worden.
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2.L Kriterien zur Anwendung der Mikrofilmtechnik

Bevor die Mikrofilmtechnik für ein bestimmtes Arbeitsgebiet eingesetztwird,
muß der Vorteil - Nutzen - erkennbar sein.

Die einzelne Mikrofilmaufnahme ist ein stark verkleinertes Negativ des Origi-
nals, das ohne Hilfsgeräte nicht mehr lesbar ist. Nur mit einem Lese- oder Rück-

vergrößerungsgeräl kann man die auf kleinstem Raum gespeicherte Informa-
tion verwenden. Das ist zunächst ein Nachteil.

Dem stehen folgende Vorteile gegenüber'

schneller Zugriff zur Information des Originals gleichzeitig an mehreren

Stellen, dadurch keine unnötige Sucharbeit, handliche Sortierun&

Schonung der Originale die nicht mehr ständig benutzt werden müss€n;

keine V&haltung und zusätzliche Fortftihrung von Zweitoriginalen
(G ebrauchsverfilmung),

erleichterte Abgabe kompletter Archive an Dritte durch geringeren Mate-
rial- und Fortftihrungsaufwand,

geringer Raumbedarf eines Archivs durch Verfilmung der Originale
(Ers atz- und Sicherungsverfilmung)

beschleunigte Herstellung und geringe Kosten einer aktuellen VervielfalU-

gung als Rückvergrößerung (RV).

Bei der Entscheidung über den Einsatz der Mikrofilmtechnik in den Arbeits-
ablaufen eines Katasteramtes muß in jedem Fall abgewogen werden, ob sich

die aufgezählten Vorteile auch tatsächlich bei der praktischen Arbeit einstellen

werden und damit den Nachteil aufwiegen, die Informationen nur mit RV-

Geräten oder Lesegeräten lesen zu können. Bei einigen Dokumenten des Lie-

genschaftskatasteri (2.8. Liegenschaftskarte) sind die Vorteile s9 grayierend,

äaß hier die Entscheidung in jedem Kataster für eine Gebrauchsverfilmung
ausfallen mußte. Wenn dagegen bei anderen Dokumenten das Vorhalten an

mehreren Stellen nicht notwendig erscheint, die Abgabe kompletter Archive
kein Thema ist, Originalschonung bisher keine Probleme aufgeworfen hat und

Archivierungrru,r* in der Nähe des Arbeit splatzes ausreichend vorhanden

ist, dann sollte man von der Gebrauchs- und Ersatzverfilmung absehen. Die

Frage nach der Einftihrung der Mikroverfilmung ist also nicht zuletztauch von
den räumlichen Verhaltnissen im Katasteramt abhängig und kann daher bei

einer Reihe von Originalen (2.8. Vermessungsrisse, Bebauungspläne) nicht
einheitlich beantwortet werden. Immer ist dabei auch an die Fortfuhrung einer

Mikrofilmda teizudenken, denn derNutzen istvom aktuellen Stand abhangig.

]ede Veränderung Fortfrihrung eines Originals erfordert bei der

Gebrauchs- oder Ersatzverfilmung eine Neuverfilmung und gegebenenfalls

eine erneute Duplizierung.

Ist die grundsätzliche Entscheidung ftir die Mikroverfilmung einer bestimmten
Art ,on Unterlagen gefallen, so ist weiter zu klären, wieviel Mikrofilmsätze
vorzuhalten sind und wo sie stehen sollen.
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2,2

Wo genügen Lesegeräte, wo sind RV-Geräte einzus etzen? Erlaubt ein rollbarer
Dateischrank mit aufgesetztem RV-Gerät den Einsatz an mehreren Arbeits-
plafuen? Reichen Rückvergrößerungen in DIN Aa und DIN ,{3 aus, uilr wenig-
stens den überwiegenden Bed arf abzudecken?

Im folgenden soll die Arbeit in den verschiedenen Sachgebieten eines Kata-
steramtes daraufhin untersucht werden, wo Möglichkeiten ztfi Anwendung
der Mikrofilmtechnik gegeben sind.

Anwendung der Mikrofilmtechnik in den Sachgebieten des Katasterqmtes

Sachgebiet rt - Außendienst:

Im vermessungstechnischen Außendienst dtirfte die direkte Verwendung von
Mikrofilmen nicht praktikabel sein, auch wenn schon kleine tragbare Lesege-
räte im Handel sind. Problemlos ist dagegen die Verwendung von Vermes-
sungsunterlagen in Form von RV auf Normalpapier(vergleiche Sachgebiet 1.z).

RV der Liegenschaftskarten und Punktnummernrisse mit EDv-Ausdrucken
der Punktdatei werden Unterlagen ktinftiger Vermessungen sein.

Sachgebiet 12 - Fortftihrung:

In diesem Sachgebiet wird der Hauptanteil der technischen Daten des Kata-
steramtes verwaltet. Entsprechend umfangreich gestaltet sich auch die
Anwendungsmöglichkeit des Mikrofilms (MF):

Bei der Anfertigung oon Vermessungsunterlagenlassen sich RV der MF der Liegen-
schaftskarten (auch als Vergrößerungen) als Übersichten und SkizzenztxNie-
derschrift über den Grenztermin verwenden. Für beantragte einzureichende
Vermessungen werden als Karten auszüge allerdings weiterhin Planlichtpau-
sen / Planfotopapiere erforderlich sein (Kartierung!).

Mikroverfilmte AP-Übersichten haben den Vorteil daß man die RV auch im
Maßstab 1 :10 0oo lesen kann. Damit kann das Festpunktfeld nicht nur im
Bereich einer DGK 5, sondern auch durch Zusammenftigen von RV mehrerer
Blätter ftir einen größeren Bereich handlich zu einer übersicht (r :10 000)
gestaltet werden (Entwurf von AP-Ne tzverdichtungen).

AP- und TP-Beschreibungen werden haufig fur Vermessungen benötigt. Eine
Verfilmung hatte den Vorteil, daßein Satz Mikrofilme bei der Vorbereitungs-
gruppe 

^rr 
Anfertigung der Vermessungsunterlagen nrr Verft.igung stünde

und in vielen Fällen längere Wege ersparen könnte. Hier ist aber andererseits
die Fortftihrungsfrequ enzund damit der Verfilmungsaufwand mit in Betracht
zu ziehen.

Bei einer Verfilmung der Vermessungsrisse (VR) ist zubedenken, daß RV nur in
DIN A3 und DIN A4 gefertigt werden können. Sie werden als Unterlagen ftir
G eb äudevermessungen oft ausreichen, kaum jedoch ftir Fortftihrungsvermes -
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sungen, es sei denn, man fertigt zweiTeil-RV des VR. Erst wenn(später) reine

Punktnummernrisse vorliegery können evenfuell RV-Verkleinerungen
genutzt werden mit der verkleinerten Darstellung eines ganzen VR auf

DINA3.

Eine Mirkoverfilmung der VR-Übersichten erscheint nicht notwendig, da ftir
umf angr e iche Vermessungen B ürokopien gefertigt werden können.

Das Zahlenwerk der Fortftihrungsrisse, Supplement-/Ergänzungshandrisse
und Originalhandrisse / Stückvermessungsrisse wird allmählich durch das der

VR .rcutrt. Für die Zusammenstellung der Unterlagen einerMessung wird sich

eine Gesamtverfilmung im allgemeinen nicht lohnen. Ist zu erkennen, daß die

Angaben eines Nachweises später noch öfter benutzt werden müssen, kann

*un die Nachweise verfilmen und so langsam gezielt Dateien diese s Zahlen-
werkes aufbauen. Hier sei angemerkt, daß Vergrößerungen oft das Zahlen-
werk der Originalhandrisse / Stückvermessungsrisse leichter lesbar machen

und dabei freier Raum die Einhagung von Umrechnungsmaßen erleichtert.

Teilungskarten können als Mikrofilm nut bedingt genutzt werdery da zu

Grenzermittlungen aus der Karte abgegriffene Maße verwendet werden müs-

5en.

Vermessungsrisse, Fortftihrungsrisse (auch Gebäude-FR) und AP-Beschrei-
bunger, *uoden jährlich durch Mikroverfilmung gesichert (Sicherungsverfil-

mung). Es wäre zubegrüßen, wenn die Gebäude-FR" nachdem das Zahlenwerk
in die VR übernommen worden ist, ersatzverfilmt werden könnten.

Bei einer Verfilmung der Bebauungspläne werden mehrere Teilaufnahmen
eines Originals wegen der hauftg großen Formate keine Seltenheit sein. Ob die

Verftlmung hier Vorteile bringt, ist sicher auch eine Raumfrage. Ein Vorteil
wären Rückvergrößerungen als regelmäßiger Bestandteil der Vermessungsun-
terlagen.

Nach der übernahme von Liegenschaftsvermessungen können Abschrei-
bungsunterlagen und Auszüge aus dem Flurkartenwerk auf Formulare (Rück-

seiten) als RV erstellt werden, wenn der Readerprinter Normalpapier verarbei-
tet wie z.B. der Canon NP-5S0.

Sachgebiet L3 - Bodenordnung'

Ob eine Mikroverfilmung von Umlegungs- und Bestandskarten zweckmäßig
ist, muß von Fall zu Fall abgewogen werden. Aus der mikroverfilmten Umle-
gungskarte können gegebenenfalls Auszüge als RV hergestellt werden, ohne
jedes Mal auf das Origin al zurückgreife n ru müssen.

Verfilmte Bestands- und Umlegungskarten ließen sich darüberhinaus bei der
Einleitung anderer Bodenordnungsverfahren als werfuolle Hilfsmittel rur Auf-
klärung verwenden.
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Sachgebiet 21" - Neueinrichtung / Landesvermessung:

Feldakten ftir Neuvermessungen werden aus RV der Vermessungsunterlagen
nrsammengestellt.

AP-Netzverdichtungen lassen sich gut auf Zusammenfrigungen der RV
1:10 0OO der AP-Übersichten entwerfen und feststellen.

Auf die Moglichkeit und Vorteile einer Verfilrnung der AP/TP-Beschreibun-
gen wurde bereits hingewiesen. Die NivP-Beschreibungen werden weniger
gebraucht. Eine Mikroverfilmung erscheint nicht notwendig.

Nachträge in den Liegenschaftskarten werden den DGK S-Bearbeitern durch
RV der Liegenschaftskarten mitgeteilt. Leider sind ftir die Fortftihrung der
DGK 5 RV 1:4,8 : T:5000 von 1:1000 bisher nicht möglich.

Bei der turnusmäßigen Fortftihrung der DGK 5 könnte man zur rDurchmuste-
rung« der Blätter eventuell farbige Mikrofilme (Diapositive) der Luftbilder ver-
wenden. Es wäre denkba r, daßfarbige Diapositive von Luftbildern als Informa-
tionsmaterial der Topographie im Innendienst (2.8. zur Erstellung von
G uta chten) zu Auskunftszwecken, zrtm Verkauf (Versorgungsunternehmen,
Wasser- und Bodenverbände) oder ztfi Ausleihe (Schulery Planer) verwendet
werden könnten.

Sachgebiete 22 -Wertermittlung und n - Geschäftsstelle der Gutachteraus-
schüsset

Für diese beiden Aufgabenbereiche wird es zweckmäßig sein, in der Geschäfts-
stelle der Gutachterausschüsse einen besonderen Satz Mikrofilmkarten der
Liegenschaftskarte vorzuhalten, wenn möglich in Verbindung mit einem RV-
Gerät. Auf die Problematik bei der Verfilmung von Bebauungsplänen, deren
Sammlung im allgemeinen Bestandteil einer Geschäftsstelle ist, wurde bereits
hingewiesen. Gibt es ftir die Archivierung in Arbeit splatznähe keine Raumpro-
bleme, ist - aus der Sicht der Geschäftsstellenarbeit und der Wertermittlung -
die Arbeit mit der Lichtpause sicher praktischer. Liegen diese Voraussetzun-
gen nicht vor oder möchte man die Bebauungspläne ftir das Aufgabengebiet
Lz.-l.mit nutzen, wäre eine Verfilmung zweckmäßig. Mikrofilme von Richtwert-
karten könnten anderen Arbeitsplätzen im Katasteramt (Kostenberechnung,
Auskunft) leicht nx Verftigung gestellt werde n, zt)mal sie wenig arbeitsinten-
siv sind (Fortfrihrung nur einmal jahrlich). Eine Abgabe der Richtwertkarte an
andere Behörden in MF-Form wäre durchaus denkbar, wenn es dort
gewünscht wird. Ist die DGK 5 verfilmt worden, so wäre es von Vorteil, wenn
auch in der Geschäftsstelle ein Satz MF stände. Farb-Dias der bewerteten
Gebäude vervollständigen die Mikrofilmsammlung.
Für Ausschußsitzungen könnte ein fahrbarer Dateischrank mit Lesegerät
angebracht sein.

Die Archivierung der Gutachten wird in vielen Katasterämtern (Geschäftsstel-
len) zumRaumproblem. Hier schafft die Ers atzverhlmung in Form der Schrift-
gufuerfilmung Abhilfe, wobeizuüberlegen ist, ob man die jüngeren ]ahrgänge
zunächst davon ausnehmen sollte.
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Sachgebiet 3-/.. - Katastertechnik:

Die Mikroverfilmung kann bei den Liegenschaftskarten am wirtschaftlich-
sten eingese tzt werden. Im Lesegerät dienen die Mikrofilme der Auskunft, im
RV-Gerätwerden Auszige aus der Liegenschaftskarte im Format DIN ,{3 und
DIN ,{4 direkt auf Formulare erstellt. Auch Vergrößerungen und Verkleine-
rungen um eine Sfufe (1 :500 l7:2000) sind maßstabsgerecht zu fertigen. Bei

der Annahme von Anträgen werden die geplanten Teilungsgrenzen bzw.
Gebäude in RV der Karten eingetragen. Es versteht sich, daß zumindest in der
Nähe der Auskunft zu diesem Zweckein RV-Gerät stehen muß.

Zu den Fortfi.ihrungsmitteilungen nach Übernahme von Gebäuden gehören
Auszüge aus der Flurkarte, die als RV erstellt werden.

Auszüge aus dem Gebäudenachweis tragen aufderRückseite die RV der Flur-
karte.

Für Lagepläne 1:500 können RV auf Transparentpapier von den Liegen-
schaftskarten angefertigt werden.

Mikrofilme der DGK 5 können in der Auskunft die Zweitstücke (nur)teilweise

ersetzen; RV lassen sich aber auch als Beilagen fur Lagepläne verwenden.

Versorgungsunternehmen, Wasser- und B odenverb ände, Wa sserwirts chafts -

ämter, Gemeinden und andere Planungsbehörden bekunden Interesse an

Mikrofilmsammlungen der DGK 5 und TK25.

Aber auch beim ALB wird die Mikrofilmtechnik angewendet. Vom NLVwA
erhalt das Katasteramt als CoM-fiche des ALB Flurstücksnachweise,
Bestandsnachweise und Hausnummernverzeichnisse. Auf Anhag können
auch Auswertelisten der verschiedensten Inhalte und Sortierungen aus dem
Buchnachweis erstellt werden.

Der rJahresabschlußu wird in COM-fiches als Liste der Flurstückshistorie oder
Statistikangaben durch die zentrale Datenverarbeitung erstellt und dem Kata-
steramt übersandt. Auch die COM-fiches lassen sich an Lesegeräten gut lesen

und mit dem Canon NP-580 rückvergrößern (Print mit Objektiv 1 :48).

Abgabe an andere Stellen:

Der Mikrofilm bildet die entscheidende Voraussetzung ftir die Abgabe und
Laufendhaltung gebietsdeckender Auszüge aus der Liegenschaftskarte an
andere Stellen (Gemeinden, Finanzämter, Staatsarchive [ohne Laufendhal-
tungl).Die Gemeinden erhalten von ihrem Gemeindebezirkneben den Mikro-
ftlmen der Liegenschaftskarte auch überwiegend die Auszüge aus dem ALB
als COM-fiche; die CoM-fiche werden allerdings zunehmend abgelöst durch
,^bgabe von Datenbändern an Kommunale Rechenzentren mit Datenfernver-
arbeitu ngzuden Gemeinden. Die Mikrofilmdateien werden in der Regel durch
ständigen Austausch der Mikrofilme fortgeftihrter Karten bzw. in 3monati-
gem Austausch der CoM-fiche des ALB von der Katasterverwaltung aufdem
neuesten Stand gehalten.
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2.3

Wenn Bebauungspläne im Katasteramt mikroverfilmt werdery sind die
Gemeinden gewöhnlich sehr an Duplikaten ftir ihre Arbeit interessiert.

Die Finanzämter erhalten fur Bewertungsarbeiten Mikrofilme der Liegen-
schaftskarten mit Schakungsangaben. Diese Dateien müssen ebenfalls vom
Katasteramt durch Austausch neuer Mikrofilme fortgeftihrt werden. Dadurch
entfallt inZukunft die Abgabe von Lichtpausauszügen fortgeftihrter Karten an
das Finanzamt. Bisher sollte das Finanzamt an Hand der Nachträge seine
Schätzungskarte fortfrihren. Durch übersendung des Mikrofilms der ganzen

fortgeftihrten Karte entfallt dort diese Arbeit.

Die Archiwerwalfu.g möchte die Vorteile der Mikrofilme der Liegenschafts-
karten und der COM-Verfilmung des ALB ebenfalls nutzen.In kleinen Dateien
soll die ländliche und städtebauliche Entwicklung nach längeren Zeitabstän-
den festgehalten werden.

In der Abgabe von Mikrofilmen der Liegenschaftskarten an andere Stellen ist
auch eine gewisse räumliche Sicherung bei Originalverlust zu seh en. Zwar
wird keine Karte vom Mikrofilm in der Originalqualität wiederhergestellt wer-
den können, es wird ledoch der Stand der Karte festgehalten und die Benut-
zungin Form eines Duplikates sichergestellt.

Sachgebiet 32 - Innerer Dienst / Haushalt:

Gesetz- und Verordnungsblätter und Ministerialblätter werden auch als
Mikrofiche angeboten.

Allgemein könnte die Schriftgutverfilmung von älteren Akten die Registratur
stark entlasten.

Für die Aus- und Fortbildung wäre es denkbar, zentral Mikrofilme des Lehr-
stoffes anzufertigen und den Katasterämtern ztfi Verftigung zu stellen.

Diese angesprochenen Anwendungsmoglichkeiten des Mikrofilms in den
Sachgebieten eines Katasteramtes ließen sich sicher noch ergänzen und stellen
keine abschließende Auflistung dar. Sie sind als Anregungzuverstehen. Der
Arbeitsaufwand ftir die Laufendhaltung darf dabei nicht unterschatztwerden;
er frihrt nach den ersten praktischen Erfahrungen automatisch dazu, daß die
MF-Technik nicht um ihrer selbstwillen eingesetzt,sondern das Für und Wider
abgewogen wird. Im folgenden soll über praktische Erfahrungen mit dem Ein-
satz der MF-Technik im Katasteramt Oldenburg berichtet werden.

Anwendung der Mikrofilmtechnik im Katasteramt Oldenburg

Das Katasteramt Oldenburg wendet die Mikrofilmtechnik seit Mitte 1982bei
Liegenschaftskarten an. Das System alter Geräte, mit denen die Mikroverfil-
mung begonnen wurde, genügte nicht den heutigen Anforderungen und ließ
insbesondere die direkte Verfilmung von Negativgravuren nicht zu.Die dop-
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Abb,r: Mikrobox VKK

pelte Fortftihrung der Liegenschaftskarte (Original und Gebrauchskarte)- seit

IgSzbei den positiven Originalen abgeschafft - mußte bei den Negativgravu-
ren bis Anfang lgSlbeibehalten werden, weil es eine technische Lösung dieses

Proble ms ztrvernünftigen Kosten nicht gab.Bei der ständig wachsenden Zahl
der Negativgravuren (inzwischen über 350) war dieser Zustand ärgerlich,
zumalim Katasteramt Oldenburg die Entscheidung ftir die Negativgravur als

Originalform längst gefallen war. Im |anuar 1986 erhielt das Katasteramt
Oldenburg eine 35-mm-Mikrofilmprozessorkamera mit Duplizier-Einsatz
(Abb. 1) nachdem der Nds. Minister des Innern das Katasteramt im September

1985 mit der Erprobung dieser Kamera beau ftragthatte. Für Rückvergrößerun-
gen wurde der Reader-Printer Canon NP-SSO (Abb.2) im Amt aufgestellt
(Abb.3).

Zunächst mußten alle Liegenschaftskarten, die bis dahin mit dem Faktor 21

verfilmt worden waren, neu mit Faktor 24 verfilmt werden, eine Konseq trenz,

die sich aus dem Gebot der Vereinheitlichung als Folge der Abgabe gebiets-
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Ab1auf der Mikroverfilmung im Katasteramt Oldenburg

N e gat iv -Kart en Pos itiv-Kart en

Negativ-Gravuren in Tasche Pokalon mit SchäFo in Tasch e
zvlr Mikrov

Folien nacheinander ( auch
SchäFo ) verf ilmen
Anzahl der Duplikate und Sym-
bole der Finanzämter auf
Masterkarte notieren

erfiJ.mung

Folien nacheinander (ohne
SchäFo ) verfilmen

Karte über SchäFo verfi.lmen

MFK sofort stempeln,
( fgr. der Kart e/Gemarkung u.
FIur, D.tum, Heraus geber )

MFK sammeln und später ein-
sort i eren
Karte ohne SchäFo verfilmen
MFK sofort stempeln

Anzahl der Duplikate und Symbol e der Gemeinden auf IVIFK

not ieren
MFK dupr-j-zieren

Ilasterkarte mit Duplikaten zusammen zum Stempeln
Einzelne MFK zlur Sichtkontrolle (Reader)

Negativ-Gravuren ins Archiv I Pokalon mit SchäFo

Festgestellte Mängel an Karten in Liste eintragen

1ns

und

Archiv

an
SLG 21 abgeben

MFK einsortieren

Mikrofi].mdateien an betr. g"r.ut:?,er senden

P. Bei Rahmenflurkarten kann eine Buchstaben/Zablen-Leigte
(8 cm hoch) mit verfilmt werden. Das Stempeln aller llFK
kann dann später erfolgen.

Abb. n: Ablauf der Mikroo erfilmung im Katasterarnt Oldenburg
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deckender Auszüge an Gemeinden und Finanzämter ergab. Die Dateien mit
den gebietsdeckenden Auszügen wurden Anfang Mär21986 an die Gemein-
den und an 3 Finanzämter abgegeben. Mit einer Gemeinde war dies Verfahren
schon seit 2lahren als Test praktiziert worden.

Diese Dateien werden durch sofortige Verfilmung fortgeführter Liegen-

schaftskarten und Austausch der Mikrofilme auf aktuellem Stand gehalten.

Fortgefrihrte Karten werden nachmittags verfilmt und können im Katasteramt
am nächsten Vormittag als Mikrofilm benutzt werden. Der Versand an die

Gemeinden erfolgt über die Kommunale Datenverarbeitungsorganisation
(KDO» an die Einanzämter durch Post oder Boten, je nach Arbeitsanfall aber

mindestens lmal wöchentlich (Abb. 4).

Bei der Verfilmung der Liegenschaftskarten ist bei der Anzahl und Ausfüh-
rung (mit / ohne Schatzung) der Mikrofilme besond ers zutbeachten, daß Rah-

menflurkarten teilweise auch verschiedene Gemeindegebiete darstellen,

wobei die Gemeinden auch noch verschiedenen Finanzämtern zugeordnet
sein können (Abb.5). Die Einanzämter erhalten Mikrofilme der Liegenschafts-

karten mit Schatzung; das bedingt im Katasteramt jeweils eine besondere

Mikrofilmaufnahme der Karte mit Schätzungsfolie. Die Anzahl der herzustel-
lenden Mikrofilme entnimmt der Reprograph einer Tabelle; die beschrifteten
Mikrofilme werden in Sortierkästen gesammelt.

Bei der Mikroverfilmung müssen die verschiedenen Kartenmaterialien
berücksichtigt werden; beim Katasteramt Oldenburg sind es z.Z. folgende:

Rahmenflurkarten (Pokalon) mit Scha.Fo. (Hostaphan)
Inselflurkarten (Pokalon) mit Scha.Fo. (Hostaphan I Ulhaphan)
Rahmenflurkarten (Negativgravur) mit Folientrennung in 3 Folien (Grun-

driß, Schrift und Schätzung)
a) überwiegend mit hell- oder dunkelgrüner Gravur-

schicht
b) vereinzelt auch mit roter bzw. oranger Gravur-

schicht
Rahmenflurkarten (Negativgravur als Diazogravur) mit 2 Folien

a) Grundriß und Schrift mit brauner Gravurschicht
b) Schätzung mit grüner Gravurschicht

Für die Aufnahmen positiver oder negativer Vorlagen und die entsprechende
Duplizierung sind verschiedene Mikrofilm-Kartenarten zu verwenden
(Abb.6).

Das Wechseln der Filter (pos. Vorlage : Verlauffilter, neg. Vorlage : Filter
wratten 47 b) muß beachtet werden.

Die Verfilmung gibt Gelegenheit, den Bestand und die Qualitat der Liegen-
schaftskarten zu überprüfen. Bei der Verfilmung der Karten bestätigt sich die
alte Erfahrun& daß nur qualitativ gute Karten gut reprod uziertwerden können.
Schlecht deckende Tuschedarstellungen werden nicht, grau oder lückenhaft
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llikroverfilmung der Liegenschaftskarten
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Die verschiedenen Dlikrofilmkarten
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wiedergegeben. Verschmutzte Korrekturstellen ergeben rSchattenu. Es wurde
auch festgestellt, daß grüne Gravurfolien in der Dichte sehr unterschiedlich
sein können. Hellere Beschichtungen ergeben leichter rDurchschlägeu, die sich
bei der Mehrfachbelichtung (Folientrennung) noch verstärken. Die Korrekfur-
stellen in den Negativgravuren müssen einwandfrei abgedeckt und nachgra-
viert sein. Die Schahungsfolien zu Positivkarten werden unter den Liegen-
schaftskarten verfilmt; liegt die Schätzungsfolie oben, so wirkt sie wie eine
Sheufolie! Gute Bleizeichnungen lassen sich ebenso verfilmen wie Tuschedar-
stellungel; lediglich ein alter Schakungsfolienbestand aufUltraphan mit grü-
nen und braunen Schätzungsmerkmalen bereitet Schwierigkeiten und soll
noch in diesem Jahr erneuert werden.

Die automatische Belichtungsmessung der Kamera erfolgt frir ein Qu adrat
von ungefähr 20 x2O cm'in der Mitte der Karte. Bei positiven Karten ohne mit-
tigea aber enger Darstellung am Rand, muß die Belichtung der Karte nach dem
Rand eingestellt werden. Dies geschieht durch Verschieben der Karte. Bei Auf-
nahme zweier positiver Folien können »Luftblasenu Unschärfen im Mikrofilm
erzeugen. Die Planlage wird durch Auflegen schwerer Lineale aufdem Folien-
rand verbessert.

Die Microb oxka mera und ihre Dupliziereinrichtung h ab en b isher einwandfr ei
gearbeitet. Die Handhabung ist einfach. Die Qualität der erzeuglen Mikro-
filme ist gut. Auf Sauberkeit des Dupliziereins atzesund der Entwicklerstation
sollte geachtet werden.

Um einwandfreie Rückvergrößerunge nzuerhalten, sind - sofern mehrere Kar-
tensätze hergestellt werden - bei den RV-Geräten nur Dup-Karten (Schicht
vorn; vergleiche Abbildung 6) zuverwenden, während die Masterkarten posi-
tiver Vorlagen (Schicht hinten) in Verbindung mit einem Lesegerät gen utzt
werden sollten. Mit den vorgegebenen drei MFK-Sorten können für einä später
einzurichtende Datei von den Mikrofilmen der Negativgravuren (gelbe MFK)
und von den Dup.-Karten positiver Vorlagen (grüne MFK) keine Duplikate
erstellt werden. Um bei den AP-Übersichten eine Duplizierung zusparen, wer-
den diese seitenverkehrt verfilmt; somit müssen auch die Masterkarten im
Printer umgekehrt werden.

Eine nicht zu unterschätzende arbeitsaufwendige Tätigkeit bereitet das
Beschriften der Karten. Das Mifuerfilmen von Schriftleisten bringt keinen ZeiI-
gewinn, da die Zahlen und Buchstaben bei der Verfilmung jeder Karte neu
gelegt werden müssen; die Beschriftung der MFK wird nicht erspart. Zumin-
dest bei der Ersfuerfilmung der Liegenschaftskarten wäre ein Beschriftungsge-
rät wünschenswert gewesen. Hier wurde der Reprograph von 2 Zeichnärn
unterstützt.

Zur Zeitwerden täglich ungefähr 25 fortgeftihrte Liegenschaftskarten neu ver-
filmt.

Auch wenn die Fortftihrung bei einzelnen Liegenschaftskarten eine Korrektur
der Schätzungsfolien nicht erforderlich macht, werden ftir das Finanzamt
diese Karten grundsatzlich mit Schätzungsfolien neu verfilmt. Das Finanzamt
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verftigt somit immer über auch im Grundriß aktuelle Liegenschaftskarten.

Außeidem wird eine Besonderheit im Abl auf der Verfilmung vermieden und

der Stand der Datei stets mit der des Katasteramtes gleichgehalten. Fehler bei

der Einsortierung können telefonisch schnell geklärt werden.

Im Katasteramt Oldenburg stehen 3 Mikrofilmdateien ftir die Aufgaben der

Vorbereifung (Lz.I),der Auskunft (er.5) und - in einem anderen Geschoß - der

Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse (23) ztn Verftigung. Abgesehen von
der Datei in der Auskunft, werden die beiden anderen Dateien auch noch von
Mitarbeitern anderer Aufgabengebiete genutzt. In einem Raum zwischen der

Auskunft und der Vorbereitungsgruppe / Gebrauchsarchiv stehen das RV-

Gerät CanonNP-s8o (Normalpapier, DIN ,{3 und DIN AL)und ein älteres RV-

Gerät Regma LR6 (ZnO-Papiea DIN A4) mit einer gemeinsamen MF-Datei.

Der weitäus überwiegende Teil der Rückvergrößerungen wird heute mit dem

Canon NP-580 hergestellt, während das ZnO-Gerät teilweise noch fi.ir Rück-

vergrößerungen irn amtsinternen Gebrauch genutzt wird. Daneben stehen

Lesägeräte in der Auskunft, in der Geschäftsstelle der GA-Ausschüsse und in
der Repro (Mikrofilmstelle) (Abb. 3).

Durch Rückvergrößerungen des Canon NP-580 können Anträge aufAuszüge

aus der Liegenschaftskarte (auch Vergrößerungen) bis zum Format DIN A3
direkt und *"r,n nötig auch sofort unkom pliziert erledigt werden; das gilt
ebenso ftir Abschreibungsunterlagen, Fortftihrungsmitteilungen und Aus-
züge aus dem Gebäudenachweis, Anlagen ftir Gutachten usw. Die Möglich-
keit der Maßstabsumwandlu nB k.B. 1 : 1000 in 1 : 500) wird insbesondere fur
die Anfertigung von Lageplänen genutzt.Zur Ausarbeifung der Lagepläne zu

einem Bauvorhaben werden transparente RV angefertigt. Für RV auf Formu-

lare wurde n zusätzliche DlN-A4-Kassetten beschafft. Ist ein Au szug zu ferti-
gen, dessen Bereich auf zweiKarten liegt, werden die Ränder der einzelnen RV

äbger.hnitten, die RV zusammengeheftet und aufder Rückseite des Formulars
als Bürokopie angefertigt. Muß ein Lageplan (1 :500) von einem Flurstüch das

auf zwei Karten fällt, erstellt werden, so werden Planlichtpausen der Karten
rusammengeklebt, nur fur diesen Lageplan mikroverfilmt und transparent
rückvergrößert.

Das Rückvergrößerungsgerät CanonNP-580 arbeitetbisherfehlerfrei. Papier-

staus kommen nicht vor. Die Maßstabigkeit der Rückvergrößerungen wird
monatlich mit dem Glasm aßstab kontrolliert und muß - besonders bei extre-
men Temperaturwechseln - am Konverter nachgeregeltwerden. Die Genauig-
keit liegt hier bei RV unter 0,5 mm / 10 cm. Lediglich die RV I:48 (von 1 :1000

aufl : 500)sollten noch genauer sein.l mm auf10 cm wird nur mit Mühe einge-

halten. Das ist bedauerlich, da gerade mit diesem Objektiv die RV 1:500 ftir
Lagepläne angefertigt werden. Es laufen Bestrebungen, auch ftir das >>48<r-

Objektiv einen Konverter herzustellen.

Die Originale werden rum Lichtpausen jetztwesentlich weniger benutzt und
somit geschont. Die Auszüge größer als DIN A3, ganze Karten und Zusam-
menfügungen müssen weiterhin von Positivkarten als Planlichtpausen ange-
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fertigt werden; von Negativgravuren werden diese Vervielfaltigungen auf
Tageslichtfilm (DU PONT BLP und Fuji KUL loo)erstellt, da die ztx Zeitweni-
gen notwendigen Vervielfaltigungsstücke nicht die Anwendung des Polymer-
Verfahrens rechtfertigen, wie eine Gegenüberstellung von monatlichen Mate-
rialkosten und Anmietungskosten zeigte.

Den Gemeinden haben die Mikrofilm-Dateien der Liegenschaftskarten große
Arbeitserleichterungen im Bauamt (Bauübersicht / Planu^g) und in der ka--
merei (Steuern / Anliegerbeihäge) gebracht. Dies wird auch dokumentiert
durch die Nachfrage nach weiteren Dateien; andererseits ist ein Rückgang der
Anträge auf Auszüge oder ganzen Liegenschaftskarten festzustelen.- Die
Abgabe und Fortftihrung von 2 Mikrofilmsät zen auf besonderen Antrag
erfolgt nur bei der Stadt und einer Gemeinde. Man sollte es auf große Stadt-
bzw. Gemeindeverwaltungen beschränken, weil der Verfilmr.rgrurfwand
sonst zu groß wird. Selbstverständlich ist die Abgabe und Fortfrihrung eines
2. MF-Satzes kostenpflichtig. Eine Vervielfältigung durch die Gemeinden über
das erlaubte Maß des Eigenbedarfs hinaus ist bisher nicht bekannt geworden.
Die hiesigen Finan zämter sind noch nicht alle mit RV-Gerätery wohl aber mit
Lesegeräten ausgestattet. Ihre Mitarbeiter schätzen es, jederzeit bei Bewertun-
gen die betreffende Liegenschaft in einer aktuellen Karte einseh en zukönnen.
Die nach dem bisherigen Mitteilungsverfahren in Fortfrihrungsfällen vorgese-
hene Abgabe von Auszügen aus der Liegenschaftskarte konnte damitim März
dieses Jahres eingestellt werden.

Außer den Liegenschaftskarten wurden inzwischen die AP-übersichten
1 : 5000 mikroverfilmt. Diese Datei wird bei der Vorbereitung von Vermessun-
gen genutzt: RV gehören fast zu jeder Vermessungsunterlage. Verkleinerun-
gen 1:10 000 dienen ftir AP-Netzentwürfe

Weitere Unterlagen sind beim Katasteramt Oldenburg bis ietzt noch nicht
gebrauchsverfilmt worden.

Eine generelle Verfilmung des Zahlennachweises (Gebrauchsverfilmung) ist
vorläufig nicht vorgesehery weil im Katasteramt optimale räumliche / organi-
satorische Verhältnisse vorliegen, so daß der Nutzen einer Mikroverfilmung
nur gering wäre.

Auch die DGK 5 des Katasteramtes sind noch nicht mikroverfilmt. Im Versuch
wurde jedoch festgestellt, daß sich auch von 5 Negativfolien der DGK 5 gute
Mikrofilme herstellen lassen. Aufgerasterte Höhendarstellungen können nicht
vom Mikrofilm rückvergrößert werden.

Die Gutachten der Gutachterausschüsse wurden vor einem Jahr ersatzver-
filmt, weil hier bei jährlich inzwischen über 4oo Gutachten ein Archivierungs-
problem auftrat. Die Verfilmun& von der im übrigen die letzten 5 ]ahrgänge
ausgenommen sind, weil sie häufiger noch benötigt werden und im Original
schneller und unkom plizierter eingesehen werden können, erfolgte als Schrift-
gutverfilmung (16-mm-Film) bei der Bezirksregierung Weser-Ems; die Mikro-
ftlme werden in ,Jacketsu aufbewahrt. In Abständen von etwa Zlahren stehen
dann weitere Jahrgänge rur Verfilmung an.
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Ebenfalls bei der Bezirksregierung werden jahrlich die VR, FR und AP-

B es chreibungen sicherungsverfilmt.

Zukinftig sollen die Pokalon-Liegenschaftskarten (Rahmenflurkarten) über

Sollmaßfilme auf Diazogravur umgestaltet werden. Damit würde dann das

Liegenschaftskartenwerk (Rahmenflurkarten) auf einem einheitlichen Zei-

chÄträger (Negativgravur) vorgehalten. Dies vereinheitlicht die Mikroverfil-
mung. Dann wird auch die Einführung eines einfachen, preiswerten Negativ-
Pos itiv-Vervielfaltigungsverfa hrens notwendig werden (z.B . Polymer).

Schlußbetrachtung

In dieser Abhandlung wurde dargestellt, welche Einsatzmöglichkeiten uns die

Mikrofilmtechnik bietet. Mancher Arbeitsablauf im Katasteramt muß neu

durchdacht und vielleicht umgestaltet werden.

Es werden in Zukunft vielleicht neue Organisationsmittel und Informations-
träger entwickelt.

Auf absehb are Zeit bietet jedoch die Mikroverfilmung ein modernes, rationel-
les Arbeitsmittel bei der Erftillung der Aufgaben des Katasteramtes.
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Einleitung

Uber die seit 1968 zunächst als §icherungs- und Ersatzverfilmung und ab tgZg
versuchsweise als Gebrauchsverfilmung zugelassene Mikroverfilmung ist
bereits in mehreren Veröffentlichungen berichtet worden. Ich kann es mir also
ersparen, die Begriffe Zeichnungs-, Karten-, Schriftgut- und COM-Verfil-
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mun& passive Mikroverfilmung (Sicherungs- und Ersatzverfilmung)-und

aktive Mikroverfilmung (Gebrauchs- oder Arbeitsverfilmung) nochm als zu

erläutern.

Wer heute in der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasteryerwalfung

von Mikroverfilmung spricht, der denkt in erster Linie an die vom Gesetzgeber

im Sinne einer bürgärnahen Verwalfung ermöglichte Einblickgewährung in

das Liegenschaftskätaster bei Städten und Gemeinden und die dazu erforder-

liche Abgabe von Mikrofilmaufnahmen der Liegenschaftskarten und Liegen-

schaftsbücher. Vor dem Hintergrund dieser uns mit Einführung des neuen Ver-

messungs- und Katastergesetzesgestellten Aufgabesteht die Frage: »Wie setzt

man die-ftir diesen Zweckbeschaffte Technik und das damit erzeugte Produkt
Mikrofilm darüber hinaus sinnvoll ein, wie kann man die Arbeitsabläufe im

Katasteramt vereinfachen und somit die Leistung steigern?u

Hinweis auf frühere Beiträge zu diesem Thema

Im Heft ttrgl' der Nachrichten der Niedersächsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung haben H. Bauer, K.Kertscher und H. Eberhardt über den

Einsatz des Mikrofil*.r in der Vermessungs- und Katasterverwalfung berich-

tet.

An anderer Stelle in diesem Heft hat H. Hartmann dargel egf, an welchen

Arbeit splätzen in einem Katasteramt der Einsatzdes Mikrofilmes möglich und

sinnvoli ist. In meinem Vo rtraggehalten auf der Veranstalfung Nr. 1 des Fort-

b ildungs programms Ig S 6der Nieders ächsis chen Vermes sungs--,rt q Kata ster-

,.r*u[.rr,g i- 2-],.MaiLgs6 im Katasteramt Braunschweig, habe ich über die

Erfahrur,gär, und Planungen mit dem Mikrofilm aus der Sicht des Katasteram-

tes Göttingen berichtet.

Da bereits D. Kertscher in seinem Beitrag in Heft 2 11;986 auf die Mikroverfil-
mung im Katasteramt Göttingen eingegangen ist, kann ich mich auf Ergänzun-

gen und Vertiefungen beschränken.

G eräteausstattung zttt Mikroverfilmung und Mikrofilmbenutzung

Zur Mikroverfilmung steht dem Katasteramt Göttingen eine Graphika D mit
Adaptereinrichtung zur 

-Yerftigung- 
Wir sind also eines der ß sogenannten

IO5-mm-Amter im Land Niedersachsen.

Entwickelt werden die Mikrofilme positiver Vorlagen in der Filmentwick-
Iungsmaschine Lüth-llford, die negativer Vorlagen in der 1984 angemieteten

Filmumkehrentwicklungsmaschine (Firma Staude) mit besonderer Chemie.
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Duplikate der Mikrofilme werden auf dem UV-Kontaktkopiergerät her-
gestellt. Die Entwicklung erfolgt in der von der Bezirksregierung Braun-
schweig Ende August zentral beschafften Diazoentwicklungsmaschine
RO\ArE 71,T.

Zur Zeitsind noch 3 Reader-Printer im Einsatz. Das OCE Gerät 3T7o,welches
in der Auskunft steht, muß nach 2'trjährig.r, sehr erfolgreicher Verwendung
Ende des Jahres 19s6 an die Firma zurückgegeben werden. Das neue Canon
Gerät NP-5s0 ist ztn Zeitin der Unterlagenabteilung aufgestellt. Um eine nor-
male Arbeitshöhe zu erreichen, wurde ein Unterbau konstruiert, der durch
Anbringung der Räder des Canon NP-5s0 die Anlage weiter fahrbereit halt.
Sie wird nach Abgabe des OCE Gerätes desse nPlatzin der Auskunft einneh-
men müssen. Der Lageplanabteilung steht ein angemietetes Gebrauchtgerät
Regma LR 6 zur Verfrigung mit den Faktoren 10,5 und 21.

Dazu sind in der Auskunft, der Reproabteilung und bei der Wertermittlung
Lesegeräte im Einsatz.

Kartenverfilmung

a) Rahmenkarten

Bereits lgSzbegannen Versuche, das Rahmenkartenwerk mikroverfilmt zum
Gebrauch vor zuhalten. Die Verfilmung der Pokalone brachte ausreichende
Ergebnisse, die Negativgravurfolien Polyscal grün hingegen bereiteten dem
Fotografen größere Schwierigkeiten. Erst der Einsatz der Film-Umkehrent-
wicklungsmaschine ermöglichte es, von diesen Folien gute Mikrofilmaufnah-
men zu erzeugen. T985 wurden die 1OOO Pokalone auf Negativgravurfolie
Diazoscribe umgestellt, die zugehörigen Sch ätzungsfolien wurder, (.b.nfalls
auf Diazoscribefolien) sämtlich neu graviert. Von diesem Zeitpunkt an gibt es
bei der Rahmenkartenmikroverfilmung keine Probleme mehr.

Als zeitsparend hat sich sowohl bei der Gravur als auch bei der Verfilmung
bewährt, daß nur maxim al z Folien pro Karte (Grundriß mit Schrift und Rah--
men sowie Schätzr.g) vorhanden sind.

Zur Mikroverfilmung werdem im Vorlagenhalter der Kamer a 2Paßlochleisten
aufgeklebt. Klappbare Deckpappen, die nach Einhängung der Folien über die
Stifte geklappt werder,, verhindern die Beschadigung der Andruckfolie. Die
Gravurfolien werden mit der Rückseite zur Kamer a zeigend verfilmt, das Pro-
dukt ist ein seitenrichtiger Film.

Da erst wenige Gemeinden mit mikroverfilmten Rahmenkarten ausgestattet
sind, ist zum Hinweis dara uf auf den betreffenden Kartentaschen die Gemein-
deschlüsselzahl nach ALB aufgestempelt worden. Der Fotograf bringt darauf-
hin im Vorlagenhalter neben dem Tagesdatum diese Zahlan und steuert so die
Anzahl der anzufertigenden Duplikate und die Zuordnung des Duplikates ftir
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die betreffende Gemeinde. Von der Gravurabteilung wird gesteuert, ob mit
oder ohne Schatzung zu verhlmen ist. Dieses geschieht durch Einhängen der

Kartentaschen in verschiedene Unterteilungen eines Kartenschrankes. Die

Schätzung wird nur mitverfilmt, wenn sich an ihr etwas geändert hat, auf die

daraus entstehende Besonderheit komme ich gleich noch zu sPrechen.

Im Ein satzist der Film Agfa Copex-Pan AHU (Zentralbeschaffung durch die

Landesvermessung) oder der mit einer kürzeren Belichtungszeit zuverarbei-
tende Fudli-Film HR II. Anschließend erfolgt in der Umkehrentwicklungsma-
schine die Entwicklung zum Negativ.

Vor der Duplizierung wird aufdem Film unten rechts die Rahmenkartennum-
mer deutlich lesbar von Hand aufgetragen.

Zur Anfertigung der Duplikate wird der Diazo-Duzplizierhlmder Firma Ren-

ker eingese tzt.Dieser Film ist mit Randstreifen in verschiedenen Farben liefer-

barund erleichtert so die Zuordnung der Mikrofilme zu den einzelnen Filmsät-
zen. Die lOOm Rolle kostet etwa 85,- DM. Bei rund 750 Duplikaten in der
Breite von 13 cm entstehen also Materialkosten von 12 Pfennig pro Duplikat.
Der Film ist relativ unempfindlich und reagiert nur im UV-Bereich.ZurBelich-
tung werden jeweils bis zu 20 Mikrofilm-Negative im Kontaktkopiergerät
ca.ZOO Sekunden der W-strahlung ausgesetzt. Anschließend werden die

Duplik ate(zum Schu tzinPapier eingeschlagen) im Entwicklungsteil der Licht-
pausmaschine (Ammoniak) entwickelt.

Für die Verteilung der Mikrofilme zu den einzelnen Benutzerstellen ist die

Reproabteilung zuständig, die Einsortierung besorgt der Benutzer. Aus-
getauschte Mikrofilme gehen rur Reproabteilun gzurick und werden dort zur
Abgabe an Verwertungsfirmen gesammelt.

Nur die Originalfilme, die wenig standfest sind, müssen in Filmtaschen (slee-

ves) aufbewahrt werden. Diese Taschen weisen am oberen Rand die Rahmen-
kartennummer nach. Die Diazo-Duplikate sind standfest genug und können
ohne Filmtasche aufbewahrt werden. Der farbige Rand ist zum Anbringen der
Rahmenkartennummer geeignet.

Die Mikrofilm-Erstaufnahme weist links den Grundriß und, falls Schätzung
vorhanden, rechts Grundriß und Schatzung nach. Dieses ist auch so bei der
Erstausrüstung von Gemeinden und Finanzamt sowie bei der Einrichtung von
Dateien, welche die Schatzung benötigen. Wie schon beschrieben, wird die

Schabung nur mifuerfilmt, wenn sich an ihr etwas geändert hat. Das bringt
gewisse Probleme ftir die Benutzer, die die Sch ätzungbenötigen.In diesem Fall

sind also entweder 2 Mikrofilme vorzuhalten oder der Film ist zu schneiden
und die beiden Teile (links aktueller Grundriß rechts nicht aktueller Grundriß
mit aktueller Schätzung) sind in Filmtaschen zLt verwahren.

Im Katasteramt Göttingen wird der Originalfilm mit aktueller Schätzung in
Filmtaschen bei der Auskunft vorgehalten. Die anderen Mikrofilmk artensätze
bei der Unterlagenabteilung der Wertermittlung und der Lageplanabteilung
bestehen aus Duplizierfilm ohne Filmtaschen und sind nur hinsichtlich des
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Grundrisses vollständig und aktuell. An diesen Stellen wird die Sch ätzingalso
bei Filmaustausch durch Grundrißanderung nicht aufbewahrt.

Der Direktpositiv-Film Dupont CP R 4 wurde in Göttingen getestet. Er ist als
orthochromatischer Film der Umkehrentwicklung deutlich unterlegen und
nur bedingt bei der Negativgravur einsetzbar (in Abhängigkeit von Folienart
und Folienanzahl).

Kopien von ganzenKarten können von den Negativgravurfolien nur aufdem
Kontaktwege über Hellraummaterialien hergestellt werden. über den Mikro-
film ist leider keine Möglichkeit gegeben. Da Kopiergerät und Filment-
wicklungsmaschine zLtr Verftigung stehen, wurde vorerst von der Erprobung
des Polymerverfahrens abgesehen.

Pro Woche werden ca. 100 Rahmenflurkarten von einer Fortfrihrung betroffen.
Das ftihrt dazu, daß jeden Morgen mikroverfilmt wird. So ist es möglich,
2Tage nach der Kartenfortftihrung die Mikrofilmdateien auf den neuesten
Stand zubringen.

b) Inselkarten

Die ca. 1000 vorhandenen Inselkarten wurden im letzten ]ahr geschlossen auf
»wash-offu umgestellt. Hierbei ging es nicht allein um die Retfu.g des Karten-
bildes sondern auch darum, für die anstehende Mikroverfilmung möglichst
gleichm äßige Aufnahmeb edingung en zLt s chaffen.

Gedanken, auch dieses Kartenwerk auf Negativgravur umzustellen, wurden
nach eingehender Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile vorerst
zurückgestellt, nicht zuletzt auch aus dem Vorhaben heraus, bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit die Inselkarten durch Rahmenkarten ru ersetzen.

Auch die Sch ätzungsfolien sollen auf »wash-offu umgestellt werden, denn ein
zu schmaler Rand verhindert die Paßlochung außerhalb des Kartenbildes und
außerdem ist die Qualitat der Folien teilweise schlecht. Unter Umständen wird
Neuzeichnung erforderlich sein. Nach Vorliegen der umgestellten Schat-
zungsfolien soll die O 7er Stanzungangebracht und die Inselkarten mit Schat-
zungverftlmt werden.

Im Augenblick wird frir die Abgabe an die Gemeinden und die Benutzung im
Amt ohne Schatzung mikroverfilmt. Das Finanzamt wird noch nicht bedient.
Die Inselkarten werden mit der Schicht zur Kamera im Vorlagenhalter ange-
bracht, so entstehen seitenverkehrte Mikrofilme

Zur Verfilmung wird panchromatischer Film verwendet, der in der Praxis Vor-
teile gegenüber orthochromatischem Film aufgezeigt hat.

Unrunde Maßstäbe (2.8. -1.:2133,3) werden nicht auf metrisches System
gebracht. Es ist daran gedacht, den Gemeinden einen entsprechenden Folien-
maßstab zur Verfügung zu stellen.

Auch bei der Inselkarte wird aus den bei derRahmenkarte angegebenen Grün-
den heraus dupliziert und nicht mehrfach verfilmt.
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c) Grundkarte

Das Grundkartenwerk umfaßt ftir den Amtsb ezirk Göttingen 323 Karten.

Hiervon sind 48 Pokalone mit ZfachFolientrennun g 1lIO Pokalone mit 3fach

Folientrennung und (bis Ende 1986 fertiggestellt) 165 Negativgravurfolien mit
5fach Folienhärr,rng (Grundriß und Höhe in Negativgravur, Höhenzahlen-

Signatur und Schrift in positiver Montagefolie). Für die Anforderungen im

emt wie z.B .G rundlage ftir AP-übersichten, Vermessungsrißübersichten und

teilweise Kaufpreiskuit.r, usw. ist es erforderlich, eine hansparente nicht fort-
fuhrungsfahige Folie als Zusammenlichtpause bzw. Sammelkopie vorzuhal-
ten. Da zurAbgabe an das Niedersächsische Landesverwaltungsamt Abt. Lan-

desvermessung und die B ezirksregierung ohneh inDiazofolien b zw .Lichtpau-
sen herzustellen sind, entsteht keine Mehrarbeit. Gute Qualität dieser Folie ist

nur von den Sammelkopien der Negativgravurfolien zu erwarten, die Licht-
pausen der Pokalone sind von deutlich schlechterer Qualitat.

Diese positiven Folien sind zLlr Mikroverfilmung vorgesehen und können

dann jeweils als Sat zbeider Auskunft, der Lageplanabteilung und der Unter-
lagenabteilung eventuell auch bei der Wertermittlung vorgehalten werden.

Nach erfolgter Fortftihrung von Grundkarten (hängt von der Anzahl oder der

Wichtigkeit von Veränderungen ab) sind über die neue Gebrauchsfolie auch

die Mikrofilm sätze zu aktualisieren.

Zeichnungsverfilmung

a) Vermessungsrisse, Vermessungsrißübersichten und Punktnummernrisse
werden in Göttingen nicht mikroverftlmt .Zumeinen ist die Rückvergrößerung
eines ganzen Risses oder der Rißübersicht nicht möglich und rum anderen

scheint das Vorhalten eines aktuellen Satzes mikroverfilmter Risse (bei über

fZ OOO Rissen!) nur fur die Herstellung von Fortfr,ihrungsunterlag en ruaufwen-
dig zu sein. In der Auskunft werden Mikrofilme der Risse nicht benötigt, da

Aüskr.infte die das Vermessungszahlenwerk betreffen, im Sachgebiet 12 gege-

ben werden. Außer in der Unterlagenabteilung besteht kaum Bedarf an den

Rissen und den Rißübersichten. Für die Lichtpauserei ist nach Ausfall der

Durchlauflichtpausmaschine Mete m 420 eine kleine Durchlauflichtpausma-
schine Metem 83 dur chZentralbeschaffung von der Bezirksregierung Braun-
schweig gekauft worden. Somit werden Vervielfaltigungen der Risse weiter auf
dem Wä[e der Lichtpause erzesgt. Die nicht transparenten Rißübersichten auf

der Grundlage der Grundkarte werden im Bed arfsfall mit dem Xeroxgerät
kopiert.

b) AP-, TP- und NivP-Beschreibungen
liegen ebenfalls nicht mikroverfilmt vor, die Verfilmung ist auch nicht vorgese-

hen. Das Archiv dieser Punkte ist in unmittelbarer Nähe der Unterlagenabtei-
lung eingerichtet und somit besteht die Möglichkeit, aufdem dortbefindlichen
Xeroxgerät Bürokopien ru erzeugen.
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c) AP-übersichten,
als Deckfolien zum Grundkartenwerk geftihrt, werden nicht mikroverfilmt,
denn die Rückvergrößerung ganzer Karten sowie auch die manchmal aus
Übersichtsgründen wünschenswerte Rückvergrößerung in den Maßstab
1 :10 000 ist gerätebedingt nicht möglich. Somit erscheint es nicht nötig diese
Übersichten ru verfilmen. Im Bedarfsfall werden Lichtpausen oder Büroko-
pien erzeugt.

d) Bebauungspläne, übersichten der Bebauungspläne,
Flächennutzun gs-, Sanierungs- und Entwicklungspläne

Diese Pläne sind ftir die Mikroverfilmung vorgesehen. Neben einer enormen
Platzeinsparung ist ein schnellere r Zugriff bei der Vorbereitung der Verkehrs-
wertgutachten möglich.

e) Richtwert- und Grundwertkarten

Auch hier ist die Mikroverfilmung vorgesehen. Einen Duplik atsatzdes Mikro-
films wird die Kostenermittlungsstelle erhalten.

0 Kaufpreiskarten

Diese Karten sind als Deckfolien zu Rahmen- oder Grundkarten angelegt und
u. a. nötig, um die Koordinatenerfassun g zu ermöglichen. Da das Original
zwecks Fortftihrung vorgehalten werden muß, ist eine Verfilmung nicht sinn-
voll.

Schriftgutverfilmung

Nur in wenigen Arbeitsbereichen ist es angebracht, Schriftgut mikroverfilmt
vorzuhalten.

Seit 7984 ist im Regierungsbe zirk Braunschweig eine 16-mm-Mikrofilmka-
mera Regma Dynamic im Einsatz. Im Katasteramt Göttingen ist diese Kamera
bis ietzt noch nicht eingese tztworden. Es ist jedoch vorgesehen, ältere Gutach-
ten einer Ersa tzverhlmung zu unterziehen. Neuere Gutachten , auf die noch
haufig zurückgegriffen werden muß, werden zweckmäßigerweise im Original
vorgehalten.

COM-Verfilmung

Die von der Datenverarbeitungsanlage auf Mikrofilm ausgegebenen Ver-
zeichnisse werden in erster Linie von den Gemeinden genutzt. Im Arbeits-
ablauf des Katasteramtes werden sie nur bei Ausfall der Datenübertragung
sowie im Sachgebiet Wertermittlung eingesetzt. Rückgriff erfolgt auch beim
Jahresabschluß, wenn Listen der COM-Fiche zustatistikangaben und der Flur-
stückshistorie herangezogen werden.
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Ersatzverfilmung

Nur beim Schriftgut und sonst bei wenigen Ausnahmen, wie z.B. den

Bebauungsplänen Lt Erm tzverhlmung möglich. Im Zeichnungs- und Karten-

wesen müssen Originale bearbeitet wärden. Später werden diese dann archi-

viert.

Sicherungsverfilmung

Zur Sicherungsverfilmung werden bereits seit 2 Jahrzehnten Po§gonpunkt-
einmesr,.rng.o Fortftihrungs- und Vermessungsrisse zu denBezirksregierun-

gen gebraclt und dort mit äin.r Rollfilmkamera verftlmt. Die Sicherungsfilme

werden dort auch archiviert.

Es wird zur Zeitüberlegt, die Sicherungsverfilmungauf die Katasterämter zu

überhag€n, wobei die Sicherungsfilme natürlich außerhalb des betreffenden

Katasteramtes aufzubewahren sind. Eine gewisse Sicherung der Liegen-

schaftskarten bietet bereits die Abgabe von Mikrofilmsät zen an Gemeinden

und Finanzämter.

Schlußbetrachtung

Das Haupt einsatzgebiet der Mikrofilmtechnik ist der Bereich Kartenverfil-
mung. Hier hat sich gezeigt, daßdie Verfilmung negativer Vorlagen deutliche

Vortäile bringt. Auch das sollte schon ein Grund sein, über die Einftihrung der

Negativgravur na chzudenken.

Die von vielen als Notlösung angesehene Adaptereinrichtung hat sich in der

Praxis bewährt. Sicher wäre es optimal, aufdem Amt neben der Reprokamera

eine Mikrofilmkamera einsetz en zukönnery das scheitert aber an den finan-
ziellen Möglichkeiten. Durch den größeren Anwendungsbereich der Reproan-

lage aber auch durch den leichte r zuhandhabenden 1O5-mm-Film sind leichte

Vorteile gegenüber der Mikrofilmkamera ersichtlich.

]edes Amt wird ftir sich entscheiden müssen, inwieweit der Mikrofilm in den

einzelnen Arbeitsbereichen nutzbringend eingesetzt werden kann. Dabei

spielt sicher neben der Größe des Amtes die räumliche Ausstattulg und die

damit verbundene Unterbringung der teilweise voneinander abhangigen

Sachgebiete eine große Rolle.
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Rump elstilzchens Ratlosigkeit
- Kein Märchen -
VonHans Hentschel

Datt gifft dreilei Lüd bi de Arbeit:
de een kickt se an,
de anner snackt doröwer,
aber de drütte packt se an.

Nur die Arbeit »antaukiekenu ist nicht unsere Sache,
alsor »snackt wi doröweru.

Die Automationschreitetvoran. Mehrdenn je auch auf dem GebietderTopographie,
speziell eben für die Herstellung der Deutschen Grundkarte 1 : 5000. Mehr als äin Jahr-
zehnt ist es her, daß die ersten Karten mit Hilfe der Automation entstanden. Bei B 2
zuerst ml Reg-Elta-Aufnahmen im Gelände. Später folgte die örtliche Bearbeitung
sprich Uberprüfung und Verbesserung nach morphologischen Gesichtspunkten
automatisch erzeugter Höhenlinien. Recht bald mündeten diese ersten Versuche in
das Programm »Topsy« und ihre Uberftihrung in die Datenbank. |etzt stehen wir vor
einem neuen Schritt: Die Digitalisierung des Grundrisses und ebenso die damit beab-
sichtigte Übernahme in die Datenbank. Doch davon soll hier nicht die Rede sein. Mir
geht es um das Aufzeigen von Problemery die auf die Bearbeiter in der Chtlichkeit
zukommen und im Zusammenhang mit der photogrammehischen Auswerfung und
der Weiterverarbeifung durch ,Topsy entstanden sind.

Daß ich die Probleme auf diese Weise öffentlich mache, ftndet in keiner Weise seinen
Grund dariry eine Front dagegen aufzubauen. Es geht vielmehr darum, alleo die an
diesen Arbeiten beschaftigt sind, aufzuzergen, daß dabei in einer besonderen Land-
schaft Niedersachsens Ergebnisse vorgelegt werder! die dem Autor erhebliche Sor-
genbereiten. Die Behachtungbeziehensich nichtauf einenbestimmtenBildflugson-
dern auf die Norddeutschen Marschen, wo man von horizontalen Flächen ausgehen
muß. Obwohl auch in dieser rEbene« Höhenunterschiede existiererL die ihre unbe-
dingte Berücksichtigung bei der Bearbeifung finden müssen. Insbesondere sind es die
Beetformery also jene gewölbteo langgezogenen Grundstücke die alle.Arbeiten
schwierig gestalten. Daß bei all den aufhetenden koblemen auch eine Aquidistianz-
frage entsteht, darauf wird weiter unten eingegangen. Um aber das Eigentliche auf-
zuzeigen, ist ein Rückblick auf den Entwicklungsgang der Herstellung der DGK 5 im
Gelände erforderlich.
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Als nach dem Krieg in Niedersachsen die ersten Arbeiten an der Deutschen Grund-

karte begannen enlschloß man sich die Höhenaufnahme mit dem Meßtisch und der

Kippregäl im Gelände auszuftihren. Nebenher liefen einige wenige Versuche, auch mit
einer Tächymeteraufnahme und dabei angefertigten Feldskizzen zrl einem gleichen

Ergebnis zu kommen. Aber die Überlegenheit der Meßtischaufnahme - besonders

dai in der O*lichkeit angefertigte Kroki- gaben den Ausschlag ftir dieses Verfahren.

Nach intensiver Schulungundin jedem GeländeemeuterfolgterEinweisungderVer-
messungsgehilfen wurde eine optimale Punktauswahl erreicht, die es dem Topogra-
phen geitättetg das Kroki in angemessen kurzer Zeit zu erstellen.

Diese Punktauswahl war und ist ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor einer

Höhenaufnahme. Nur soviel Punkte wie nötig und an die entscheidenden Stellen des

Reliefr gelegt waren produktiver, als eineVielzahlvon Punkten, die ohneVerständnis

ftir die Geländeform aufgehalten wurden.

Bei der Aufmessung des Geländes war es völlig logisch, daß die Grundstücksform
dem Gehilfen den Weg wies, d.h. er lief nicht wahllos durch das Gelände sondern
paßte sich der Grundstücksform an. Auch daraus resultiert Wirtschaftlichkeit. Auf
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Ackerflächen war das Laufen in Richfung der Drillspuren oder der Rüben- bzw. Kar-
toffelreihen weniger anshengend und zeikaubend, als wenn quer dazu die Aufmes-
sung erfolSt wäre. Bei Wiesen und Weiden wurde so ein häufiges Kreuzen der Stachel-
drahtzäune vermieden. Nur wenn es die Geländeform erfoiderte wich der Gehilfe
von seinem geraden Weg ab, kehrte danach aber in seine Refüe zurück.

Daß die Aufnahmen der langskeifigen Marsch- und Moorgrundstücke, mit oft brei-
ten Gräben an den seiteru nur so erfolgen konnte, ist unbesüeitbar. Dazu kam in den
Marschen die gewölbte Form dieser sheifen (Beetformen). Hier kam die überlegung
dazu, daß eine mittlere Beethöhe der wirklichen Gelandehohe näher kr*;J<.r.I
gesagt: Halbe Beethöhe: planiertes Geländes.

Zwei Aufnahmearten ftihrten zum Ergebnis.
1.. Man ließ den Gehilfen die Beete wie folgt aufhalten:

links unten - Mitte Beet - rechts unten - Mitte Beet - links unten usw.

Abb.2

T errestrische Aufme s sung o on B eetformen
im Zick-Zack-Kurs
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Die Wasserwirtschaft legte damals Wert auf die Punkte unten am Beet: Graben-
oberkante.
Beim Kroki wurde die halbe Beethöhe errechnet und danach die erforderliche
Höhenlinie gezeichnet.

2. Der Vermessungsgehilfe suchte selbst die halbe Beethöhe und hielt sie auf. Die
Höhenlinie konnte ohne Rechenvorgang nach den Zahlenkrokiert werden.

Stets wurde jedes zweite Beet abgelaufen. Dadurch waren Vergleiche von beiden Sei-

ten für das nicht gemessene Beet möglich. Da in dieser Landschaft Gräben die Enden

der Beete begrenztery waren durch jährliche Säuberungen Grabenauswürfe entstan-
den. Diese Erhöhungen wurden nicht aufgehalten. (Daran sollte auch die heutige Aus-
werfung denkenl)

Nun ist es aber nicht so, daß diese Beete in Längsrichtung in völliger Ebene verlaufen.
Da es einstmaritime Landschaftwar, werden dort,wo einst Priele das Gelände durch-
zogen,Vertiefungen und Erhöhungen (Ränder der Priele)mehr oderweniger deutlich
sichtbar.
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Abb.4: Alte Prielform im Marschland
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Diese Geländeform war der häufigste Anlaß ftir eine Höhenliniendarstellung. Natür-
lich gibt es auch Gefälle in Längsrichfung der Beete. Ausgehend von den Deichen der
Küste oder der Flüsse (Elbe Oste, Weser, Ems) fallt das Gelände binnenwärts ab.

In den Marschen des Kehdinger Landes wurde zur damaligen Zeit noch Boden ftir die
Ziegeleien gewonnnen, d.h. die sonst landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden
vorübergehend brach gelegt und rabgeziegelt*. Dadurch entstand eine recht kompli-
zierte Oberflächenshukfur, auf die der Topograph mit Sorgfalt Rücksicht nahm.
Ebenso wurde mit den abgetorften Moorflachen und der Darstellung der Torfkanten
verfahren.

Auf Wunsch der Wasserwirtschaft wurden die Höhenkoten auf Zentimeter gemessen
und Höhenlinien mit einer 25-cm-Aquidistanz gezeichnet. Durch die direkte Mes-
sung der cm-Höhen im Gelände war die Genauigkeit der Höhenlinien nicht inFrage
gestellt.

Das gehörtnun derVergangenheitan. Mansolltediese Dinge deshalb nichtunbeach-
tet lassen. So manches des hier Geschilderten ist auch heute noch aktuell. Leider wird
darauf keine Rücksicht genommen.

Abb, 5: RasterfrusTuertung r)on Beetformen
(die gestrichelten-Linien geben die Beetbreiten an)
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Die heutige Auswertemethode geht meines Erachtens hier einen falschen W"g. l.tt
beziehe dles speziell auf die angesprochenen Marschen und Beetformen. Während in

Geestlandschäfte.t bis hin zuäen Hügellandschaften vor den Mittelgebirgen eine

Rasterpunktauswerfung mit morphologisch-bedingten Zusatzpunkten ohne Ein-

schrankung hingenomiren werden kann, ist dies in den Marsch- und Moorgebieten

nicht zu veäntworten. Wer hier dem Auswerter den Aufhag erteilt mit einem Raster

mit gleichem Punktabstand eine Höhenpunktauswerfung auszuführery hat die Pro-

blerie eines solchen beetförmigen Geländes nicht sfudiert und handelt unverantwort-

lichl Denn durch den gleichÄ Punktabstand bei ständiger Nord-süd, süd-Nord-
Abtastungdes Gelande! fa[endie Koten an alle möglichen(odersprich auchunmög-

lichen) Ste-llen der Beete. Es entsteht eine Auswerfung mit vielen verschiedenen Höhen

in einem relativ flachen Gelande.

Es gibtkeinennoch so geschulten Topographen, der die F:ihigkeitbesitzt, aus derViel-

,rf,l d". Höhen tt,rtt 
"itt" 

mittlere Beethöhe so abzuleiterU daß er eine auch nur annä-

hernd dem Geläinde entsprechende Höhenlinie krokieren kann. Dabei istzubeachten:

Wäihrend füiher diese Sheifengrundstücke in recht schmalem Eigenfum lagen (3 oder

4 Beete: l Eigentümer) so wärden heute viele Beete aus einer Hand bewirtschaftet.

Dazu kommtiaß nach unserer damaligen Aufnahme durchweg Flurbereinigungen

und wasserwirtschaftliche Maßnahmenstattgefunden haben. Ein neues Grabennetz

ist entstanden; die GrüpperU die Läingsgräben zwischen den BeeterU sind verschwun-

den denn die Ländereien werden durch Drainage entwässert. Während die Orientie-
rung des Topographen beim Kroki bei Abbildung 3 einfach war. - Quergräbery
Bau]me Zäuneiarendabei eine gute Hilfe - so ist heute die Ansprache einer Kote im

GelandebeigroßerParzellierungkaummöglich(Abbildung5).Gewiß,nichtiedeKote
ist von Wicf,tigkeit, aber in deiN:ihe von besonderen Geländeformen braucht der

Topograph die-genaue Lage des ausgewerteten Punktes. Die findet er dann nur durch

,eilraubendes Äbschreiten. AberbeiderWölbung derBeete fragtersich dannimmer

noch: ,Ist der Punkt nun hier oben oder mehr unten gemessen worden?* Und diese

Frage bleibt unbeantwortet!

Aber neben der Rasterauswerfung mit gleichen Punktabständen - zusätzlich gemes-

sene Punkte an geomorphologisch wichtigen Stellen äindern in diesem Gelände nichts

andengeschildärten Problemen-bedrticktuns nochein anderes Phänomengleicher-

maßen.

Noch immer müssen wir Rasterauswertungen hinnehmery bei denen zwischen Nord-
süd- und süd-Nord-Abtastung Höhenuntirschiede von 10 bis 30 cm aufketen. Bild-

lich sieht das so aus (Abbildung 6, Seite 382):

Die daraus resultierende Höhenlinie entspricht nicht der ortlichkeit!

Es ist bekannt, daß dieser Fehler bei Auswerfungen entsteht, die an Geräten mit nicht

anhaltender Meßmarke vorgenommen werden. Dessen ungeachtet laßt man Flach-

land so auswerten.

In die vorher geschilderte unverantwortliche Auswerfung ist dann auch noch dieser

Fehler enthalten.
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Abb.a: Rnsterauswertung mit abwechselnden Htihen zwischen Nord-Süd- und Süd-
Nord-Auswertung

Höhenlinien nnch Topsy; entspricht nicht dem natürlichen Gelände

Und nun tibergibt man dieses Ergebnis dem System ,Topsy* und damit der Daten-
bank. Man erzeugt automatische Höhenlinieo die nur noch ab Farce zu benennen
sind!

Frage: wem nützen solche Koten in der Datenbanh wo die Höhenlinien unausweich-
lich beim örtlichen Begang abgeändert werden müssen?!

wenn der Topograph in solchen Fällen dennoch seine Aufnahmeoriginale-Höhe
abliefert, weil ihm ja nichts Besseres zur verfügung stand, wenn er also die automati-
schen Höhenlinien verworfen hat und ein Handkroki dagegen setzt, so ist es ihm hier,
in Anlehnung an Grimm's Rumpelstilzchen, nicht gelungerl, »aus skoh Gold zu spin-
nen«!

Die Höhenlinien können nur so gut seiry wie die ihr zugrunde liegende Auswerfung!
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Wenn sich jedoch alles der automationsgerechten Auswerfung und dem Prinzip
,Topsy* unterzuordnen hat, um damit auch dieletzte Kostenersparnis herauszuholen,

tt dielogische Schlußfolgerung eine Grundkarte mit einer erheblich geminderten

Höhengenauigkeit. Da derTopograph sich bemühen wird, dem richtigen Ergebnis so

nahe wie moglich zu kommen, wird dafür ein erhöhter Zeitaufwand erforderlich. Ob
das dann geräde zur Kostenersparnis beihagen wird, muß doch sehr inZweitelgezo-
gen werden!

Aber da ist noch ein Drittes.
Fast jedesmal ist es das Gleiche: Bei der Bearbeifung eines Bildfluges heten an den

Rändern desselben Widersprüche zu älteren Bildflügen oder Höhenaufnahmen auf.

Widersprüche im Niveau, mal gering mal größer. Theoretisch eigentlich undenkbar,

aber praktisch nicht zu leugnen. Dabei geht doch die Paßpunktbestimmung eines
jeden Bildfluges von den gleichen Höhenanschlüssen aus. Es soll hier nicht meine

Absicht seirt diesen Abweichungen nachzugehen. Schließlich sind sie in geneigtem

Gelände meist zu vernachlässigen, weil eine RandanPassung bei einer Halbmeter-,
Meter- oder Zweieinhalbmeter-Aquidistanz dennoch möglich ist. Sind die Abwei-
chungen größer, werden sie durch terrestrische Uberprüfungen eingegrenzt und
bereinigt. Dennoch signalisiert mein Gehirn in solchen Fällen das Wort: »Zwangsan-

passungu!

Ganz anders wirkt sich ein Nieveauunterschied in der besprochenen Land;chaft zwi-
schen Dollart und Elbe aus. Hier hat eine Abweichung eines neuen Bildfluges von den

bereits vorliegenden Grundkarten um nur 20 cm - was ja noch innerhalb des erlaub-
ten Fehlers nich der Formel m6 - t (Q  * 3tg cr) m liegt - doch sichtbare Folgen und
macht eine Randanpassung der 2S-cm-äquidistanten Höhenlinien schier unmöglich.

Wenn dabei dem Bearbeiter die Kenntnisse des vorher Geschilderten durch den Kopf
gehen, stellt er sich ohnehin die Frage:,Wie willst du die Sache zu einem guten Ende

bringen?*

Vielleicht hat er noch selbst die angrenzenden DGK mit dem Meßtisch aufgenom-

merL also die Geländepunkte gemessen, von deren Richtigkeit er überzeugt war. Viel-
leicht war er später selbst der Bearbeiter des angrenzenden Bildfluges und hat sich

damals davon überzeugt, daß die Auswerfung den mittleren Fehlereinhielt,also ohne
Bedenken das Kroki erstellen konnte.

Und wenn er heute im neuen Bildflug Konhollen vornimmt und feststellt, daß die Aus-
wertung wiederum den zulässigen Fehler nicht überschreitet, dann steht er miften im
Dilemma dieser von ihm geforderten Randanpassung.

Wie vorher gesagt: es sind 25-cm-Höhenlinien einander anzupassen.

Nun mageinhellerKopf sagen:Wenndoch alles innerhalb des erlaubtenFehlers liegt,

warum dies Geschrei warum nicht auch hier eine »Zwangsanpassung« vornehmen?

Der Versuch sei jedem so Denkenden freigestellt: eine -0,25-Linie an eine O-Linie

anzupassen. Das geht nicht mit weitem Gewissen und schon gar nicht mit rAugen zu
und durch*.

Ja, und dann? Die Randanpassung unterlassen?
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Was will ein Anbieter z. B. im Katasteramt Brake einem Käufer denn sagen, wenn der
Grundkarten aus beiden Bildflügen verlangt?

Der Käufer will Karten kaufery auf die er sich verlassen kanry und nicht Einwickelpa-
pier ftir seinen anschließenden Fischeinkauf in Fedderwardersiel.

An dieser Stelle stehtdie AquidistanzfrageinengerVerbindungzudenhierdargeleg-
ten hoblemen.

Gewiß, die Deutsche Grundkarte liegt heute ftir den genannten Küstenbereich so gut
wie vollständig vor, mit der O25-m-Höhenlinie bis in den 1-Meterbereich hinein Aber
es mehren sich die F:ille wo ein zweiter Durchgang erfolgt, weil durch vielerlei Maß-
nahmen Anderungen in der Höhe stattgefunden haben. Und gerade dadurch keten
die hier genannten kobleme in den Vordergrund.

Wie beim Rtickblick auf die terrestrischen Höhenaufnahmen der SOer und 60er Jahre
dargelegt, sind damals auf Wunsch der Wasserwirtschaft die Koten auf Zentimeter
gemessen und anschließend Viertelmeterlinien l«okiert worden. Diese Höhenlinien
hatten durch die genaue Punktbestimmung gewiß einen hohen Aussagewert. Ich
bezweifele, daß durch die heutige Rasterauswerfung und durch die damit erreichte
Punktgenauigkeit in Anbehacht der hier geschilderten Ergebnisse der gleiche Aus-
sagewert angesetzt werden kann.

Wenn also heute im Bereich der niedersächsischen Marschlandschaft Grundkarten
neu erstellt werden, so erscheint es mir unangebracht, dem Kartenbenutzer mit einer
25-cm-Aquidistanz eine Genauigkeit vorzuspielerl die nicht gegeben ist

Wenn ich dabei daran erinnere, daß Hamburg in den Bereichen der Elbe-Marsch gar
keine Höhenlinien darstellt, daftir aber eine größere Anzahl Höhenpunktzahlen setzt,
weil bei den Beetformen eine Höhenlinie doch sehr subjektiv gezeichnet wird - darü-
ber haben wir uns im Dezernat in den 50erJahrenreichlich Gedankengemacht- und
daß Schleswig-Holstein auch in den Marschgebieten der Westküste, wie überall im
Lande, nur die Meterlinien bringt, dann wären wir in Niedersachsen mit einer Halb-
meterlinie gut bedient.

Der Kartenbenutzer würde aus der Darstellung mit dieser Aquidistanz eher den Ein-
druck 'flachen Landes* wahrnehmen, als aus den oft durch die Viertelmeterlinie ver-
wirrten Oberflächenformery die im Grunde nur ein geübtes Auge im Gelände wieder-
erkennt.

Aber nun hat die Z S -cm-Höhenlinie ins Musterblatt Eingang gefunden - und nun muß
sie auch angewandt werden.

Bei einer Halbmeter-Aquidistanz wäre jedenfalls eine RandanpassungzwischenKar-
ten unterschiedlichen Niveaus als rZwangsanpassung« maglich.

Zur »Zwangsanpassung* brauchtes vielleichtnichtzu kommer1 wenn man indiesem
flachen Gelände endlich damit aufhören würde die Auswertung mitfahrender Meß,
marke auszuftihren. Denn wenn zwischen Nord-Süd- und Süd-Nord-Auswerfung
Höhenunterschiede aufketery die im Geläinde nicht vorhanden sin4 dann frage ich
mich: ,Wie genau ist dann diese Auswertung überhaupt?* Liegt hier nicht ein Teil
eines Nieveaufehlers?
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Und wenn schon photogrammehische Auswerfungen auch in solchem Gelände aus

Kostengründen, oder was weiß ich, in der heutigen Zeit nicht wegzudenken sind, dann

bitte weg vom Raster, sondern hin zu einer grundstücksbezogenen Punktauswerfung.

Es gibt in Niedersachsen nun einmal Gelände§pery die man photogrammetrisch

nicht im Hauruck-Verfahren so im Griffhat,wie leichtgewellte Grundmoränen-oder
wenig bewegte Sanderlandschaften!

Es gibt allerdings auch einen anderen Weg der bei einem zweiten Durchgang der

Höhenaufnahmin ftir die Küsten- und flachen Landschaften Niedersachsens gangbar

wäre: Die Geländeaufnahme mit einem elekhonischen Tachymeter. Was die Inshu-
mentierung behifft, sind wir nicht mehr auf das alte Reg-Elta angewiesen. Heute gelan-

gen die im felde gemessenen Ergebnisse nicht mehr über einen Lochsheifen in die

Speicher der Datenbank

Die Genauigkeit dieser so gemessenen Koten wäre unleugbar höher, als die so vorn
beschriebene photogrammehische Auswerfung. Die Reichweite der modernen
Inshumente würde den Zeitaufwand gegenüber einer ehemaligen Meßtischauf-
nahme erheblich reduzieren, damit auch die Kosten. Man kann davon ausgehery daß

in diesem Gelände kaum Wälder vorhanden sind und auch sonst gute Sichtverhält-
nisse bestehen.

Der,terreshische Weg* vom ersten Beginn im Gelände bis hin zum Ergebnis durch
»Topsy« ist entschieden kürzer, als der ,photogrammetrische Wegu über Signalisie-
rung - Bildflug - Paßpunktbestimmung und Auswertung.

Für die einstige ZielsetzungrFlächen zu schaffenu bot sich die Photogrammetrie an.

Jetzt werden es meist begrenzte Gebiete sein, die zu einer erneuten Höhenaufnahme
anstehen. Warum sollte da nicht der terreshischen Messung der Vorzug gegeben wer-
den? Ich sehe darin keinen Schritt rückwärts.

Vielleicht sollte am Ende nicht unerwähnt bleiberu daß die Gedanken und die Sorgen
aus der Tatsache resultiereru weil der Autor sich des Eindrucks nicht erwehren kann,

daß der schnelle,Fortschritt« in der Auswerte- und der Automationstechnikbewirkt,
daß keine Stelle bereit sein wird innezuhaltery um über die hier geschilderten Pro-
bleme nachzudenkery damit sie letzthin beseitigt werden.

Photogrammetrie und Automation sind hervorragende Diener der Topographie -
das bEibt unbeshitten. Der Autor kennt die Mühseligkeiten der terrestrischen Auf-
nahme ebenso, wie die erforderliche Geduld beim örtlichen Kroki. Er weiß zu schät-

zery was die Technik ihm ersparenkann. Aber Erleichterungenund Resultate können
nur akzeptiert werderL wenn diese eine Darstellung hergeberu die der exakten Topo-
graphie entspricht.

Der Weg dahin ebnete einst das noch längst nicht unmodern gewordene Top-Hand-
buch. Dir Weg dorthin ist auch durch Inhaltund Absicht des erstwieder neu erschie-

nenen Musterblattes vorgegeben. Sich daran auszurichten ist nicht allein Aufgabe des

Topographen in der Ortlichkeit, sondern aller am Kartenwerk Beteiligten.
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Der Autor gehört nicht zu jenen die die Deutsche Grundkarte nur vom Wahrnehmen
auf den Fluren der lGtasterämter beim ti§lichen Gang in die obere Etagekennerl son-
dern der seit 35 fahren an diesem Kartmwerk intensiv im Gelände tätig ist Nicht aus
Eitelkeit sei es erwähnt, sondern um damit den Erfahrungsschatz, der aus dieser Tätig-
keit hervorgehb zu verdeutlichen.

In allen Landschaften Niedersachsens bin ich in diesen ]ahrm als Topograph unter-
wegs gewesen - und bin es noch. Einen großen 7*itraumaber nahmen jene Arbeiten
eiru die auftrund des Küstenplanes unsere Einsatzfreude und unsere topographischen
Fähigkeiten herausfiorderten Ich weß also, wovon ich hier gesprochen haben

Schlußfolgerung:
Jeder von diesen Problemen behoffrne Leser mag sie selbst ziehen ...

-... und denn mok et wi de drütte: pack de Arbeit an!
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Verfahren r.ur Ableitung von Baulandpreisindexreihen
Von Krumbholz

Gliederung

0 Einleitung

1 Probleme der Lagebereinigung
1.1 Verfahren über Nioeauwerte
1.2 Lagebereinigung mitBodenrichtwerten

2 Zasammenlassung von Indexrefüen fär Teilbereiche
2.1 Zusammenfügung normierter Teilindexreihen
2.2 Direkte Auswertungbereinigter Kauffälle
2,3 Berechnung einer lndexreihe aus lndexdifferenzen

3 Glättung von Indexreihen

4 Darstellung der Baulandpreisindexreihe für das Stadtgebiet Oldenburg

O Einleitung

Nach §ras a Abs.2 und 3 BBauG sind ftir die Wertermittlung wesentliche
Daten nach Weisung der Gutachterausschüsse abzuleiten. In Abs.3 werden
insbesondere genannt die Bodenpreisindexreihen. Im folgenden Beikag sollen
Erfahrungen mit verschiedenen Methoden der Ableifung von Baulandpreisin-
dexreihen dargestellt werden.

Jeder Kaufpreis X setzt sich zusammen aus mehreren Teilbehägeru welche
jeweils den Einfluß eines, fur dieses Grundstückwertrelevanten Merkmals dar-
stellen; X ist eine Funktion mehrerer, den Kaufpreis beeinflussender Eigen-
schaften:

X: f (Zeit, Ausnutzbarkeit, Form, Größe, Erschließung Lage...)
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1

1,1

Der Einfluß der Zeit soll in einer Indexreihe (Zeitreihe) ermittelt und anschau-
lich dargestellt werden . Dazu ist ein Herauslösen der Einflüsse der anderen
Merkmale erforderlich. Durch Einhaltung nachfolgender Vorgaben laßt sich
eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Merkmale Ausnu tzbarkeit, Form,
Größe und Erschließung erreichen:

Ausnutzbarkeit:
Begren zung auf Kauffälle ftir Baugrundstücke z.B. des individuellen Woh-
nungsbaus (Ein- bis Zweifamilienhäuser), d. h., offene, ein- bis zweigeschos-
sige Bauweise mit einer GRZ von O,L5bis O,Aund einer GFZvon 0J bis O,S.

Grundstücksform:
Aussondern von Verkäufen für ungewohnlich geschnittene Grundstücke.

Grundstücksgröße:
Beschränkung auf Grundstücke mit Größen z.B. zwischen 4OO und
1500 m2.

Erschließung:
Berücksichtigung der Erschließungssituation bei der Vorbereitung des
Kaufpreismaterials bzw.bei der originären Auswertung des Kauffalls und
Normierung auf einen Erschließungszustand.

Ein größeres Problem stellt die Berücksichtigung der Lage bei der Vorberei-
tung des Kaufpreismaterials dar. Eine Verwendung nicht lagebereinigter Kauf-
falle ist nicht unproblematisch, da dann Auswertebereiche abzugrenzen sind,
in denen die Lageverhalhisse in etwa gleich sind. Diese Auswertebereiche
müßten u. U. so eng abgegr enztwerden , daßnicht mehr genügend Kaufpreis-
material vorhanden ist, um eine gesicherte Aussage über den Verlauf der Bau-
landpreisentwicklung abzugeben. Diese Problematik trifft ftir den mittel- oder
großstädtischen Bereich ebenso zu,wiefrir landliche Gemeinden mit verschie-
denen Ortsteilen und unterschiedlichem Wertniveau. Bei einer zugroßzügigen
Abgrenzung der Auswertebereiche weisen die Kaufpreise in der Absoluthohe
zu große Differenzen auf und eine Baulandpreisentwicklung kann nur gesi-
chert dargestellt werden, wenn aus allen Preisklassen in etwa gleich viele Kauf-
preise vorliegen. Diese Vor aussetzung ist in der Regel nicht gegeben.

Auf 2Yerfahren der Lagebereinigungvon Kauffällen ftir Baugrundstücke wird
unter dem Punkt 1 näher eingegangen.

Weiter wird unter z. die Problematik der Zusammenfassung von Teilindexrei-
hen ftir kleinere Auswertebereiche dargestellt.

Problem der Lagebereinigung

V erf ahr en üb er N io e auro erte

Dieses Verfahren wird in den Hinweisen zurVorbereitung von Wertermittlun-
gen auf der Grundlage der Kaufpreissammlung von 1980 - herausgegeben
vom Niedersächsischen Minister des Innern - umfassend beschrieben [1].
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Hier wird unterstellt, daß ftir bestimmte Gebiete, die in etwa die gleiche Kauf-

preisentwicklung und -hohe aufweisen (Gemeinden, Orts- oder Stadtteile), das

kaufpreismateriäl sich in etwa gleichmäßig über die Baulandwerte dieses

Bereiches und über den Zeitraum der geplanten lndexreihe verteilt. In der

Regel genügt eine grobe überprüfung des Datenmaterials , ob diese Vorausset-

,uÄggegeben ist ünd welche Bereiche zusammengefaßt werden können.

Der Index eines lagewertgleichen Gebietsteiles ergibt sich danach zu'

r\1 Ir : L'7\ 1,, t - Iahr z'B'L970-!985
Jii- r\ j-lagewertgleicherGebietsteil

n - An zahl der Kaufpreise

Das heißt, der Indexwert ftir einen Erfassungszeikaum in diesem lagewertglei-

chen Gebietsteil ergibt sich als Mittelwert aller Kaufpreise dieses Zeitraumes

und aus diesem GeLiet. Die Normierung aller Indexwerte dieses Gebietes auf

ein Basisjahr (z.B.IgTo:1oO) ist danr, äoghch und die Indexreihe ftir diesen

Auswertebereich steht.

Eine Zusammenftigung verschiedener Stadt- oder Ortsteile zu einer Gesamt-

indexreihe ftir ein größeres Geb iet (2.B. größeres Stadtgebiet oder Landkreis)

erfolgt dann ,ru.h einer Lagebereinigung der Kaufpreise jedes einzelnen

Gebietsteils. Lagewert oder Niveauwert N ist der mit der Anzahl der Kauffälle

gewichtete Mittelwert aller nicht normierten Indexwerte über den gesamten

Ärsugebereich der Indexreihe, also z.B. von lgTO bis rgg5. Ieder Kaufpreis

wird *it dem Niveauwert lagebereinigt und mit den lagebereinigten Kauffal'
len anderer Gebietsteile zusammenge faßt.

vAb", -

Vorteile:
Die Lagebereinigung bei diesem Verfahren erfolgt direkt aus dem Kauf-

preismäterial, d. h., dieses Verfahren ist sehr datenverarbeitungsfreundlich.

Nachteile:-'-:---Üärtändliches 
Rechen- und Iterationsverfahren (bei Berechnung auf

einer Datenverarbeitungsanlage kein wesentlicherNachteil). Eine Iteration
ist sinnvoll wenn die Niveauwerte der Gebietsteile überprüft werden müs-

sen. Dabei werden die oben genannten Rechengänge mit den Kaufpreisen,

die mit Hilfe der errechneten Indexzahlen zeilhereinigtwurden, wiederholt.

Anderung des Niveauwertes durch die ledes |ahr hinzukommenden Kauf-
falle ftir ein Gebietsteil und dadurch bedingte Anderung der Indexreihe
auch ftir die Vorjahre (teilweise bis g ]ahre zurück).

die Vorausse tzungdaß in dem lagewertgleichen Gebietsteil die Verteilung
der Kauffälle über alle Wertbereiche und über allelahre geich ist, wird in der
Regel nicht gegeben sein; d.h., die Abgrenzung der ,lagewertgleichen

Gebietsteileu ist relativ willktirlich. Das gilt vor allem ftir Großstadtgebiete,
in denen größere Wertsprünge vorkommen.

X

N,
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L,2 Lageb ereinigung üb er B odenrichtw ert

Führt man den jeweiligen Bodenrichtwert eines Iahres Ro als Lagefaktor ein, so
ergibt sich der lagebereinigte Kaufp reis zu

\1 X
Ab". - R;

Bei einer derartigen Lagebereinigung ist eine Bildung lagewertgleicher
Gebiets- oder Stadtteile nicht erforderlich. Es ist eine direkte Ermittlung des
Indexwertes eines Zeitintervalls i über die Formel

r- 7 [x. I,' -E [Ai bu'J

möglich. Dabei ist der räumliche Auswertebereich unerheblich, sofern eine in
etwa übereinstimmende Baulandpreisentwicklung frir diesen Bereich unter-
stellt werden kann. Die einzelnen Indexwerte können dann auf ein Basisjahr
2.8.1970: 100 normiert werden.

Voraussetzun g fur dieses Verfahren der Lagebereinigung ist, daß die Boden-
richtwerte so definiert sind, daß sie ftir Grundstücke ,für die Indexreihen ermit-
telt werden sollen, zutreffen. Sie geben damit im wesentlichen Lageunter-
schiede her und sind daher als Lagefaktoren geeignet und verfrigbar. Weiter
müssen die Bodenrichtwerte eines Jahres fur die Lagebereinigung aller Kauf-
falle des gesamten untersuch ten Zeihaumes - z.B. I97 O bis tg g5 benu tzt wer-
den.

Für die Lagebereinigung dürfen nicht die aktuellen Bodenrichtwerte jeden Jah-
res benutzt werden, da sonst die zeitliche Entwicklung herausbereinigt wird.
Dabei muß überwacht werden , ob sich die Relationen der Richtwerte zueinan-
der stark ändern. Dies kann z.B.der Fall sein bei Aufwertung eines bisher mäßi-
gen oder durchschnittlichen Wohngebiete s zu einem herausgehoben guten
Wohngebiet. Im Stadtgebiet von Oldenburg werden dle Bodenrichtwerte zum
31.12.T980 als Lagefaktoren ftir die Kaufpreise der Zeitspanne von 7970 bis
1985 benutzt.

Vorteile:
Der Lagefaktor (Bodenrichtwert) ist einfach verftigbar und aus Kaufpreisen
abgeleitet. Die Indexreihen sind einfach fortftihrbar und die hinzukom-
menden Kaufpreise eines neuen Zeitintervalls verändern nicht die Index-
werte der vorangegangenen Jahre. Die Lagebereinigung ist plausibel. Es

können beliebige Teilbereiche gebildet werden bzw. es können mehrere
Teilbereiche zu Indexreihen über Baulandpreisentwicklungen in größeren
Bereichen z.B. ganzen Landkreisen, zLtsammengefaßt werden. Es enffallt
das Problem, lagewertgleiche Gebiete suchen ztr müssen, die zudem noch
ausreichend Kaufpreismaterial aufweisen.

Nachteil:
Die Forderungen an die Qualität der Richtwerte sind hoch und es muß
überwacht werden, ob die Relationen der ftir die Lagebereinigung benutz-
ten Richtwerte konstant geblieben sind.
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2 Zusammenfassung von Indexreihen für Teilbereiche

2,1 ZusammenführungnormierterTeilindexreihen

Nach erfolgter Mittelbildung der Kauffälle innerhalb eines Auswertebereiches

ftir jedes Zätintervall liegt b-reits eine Indexreihe vor - gebildet aus z. B. jfirli-
chen Mittelwerten. Diesä Indexreihe kann normiert werden auf ein Basisjahr

z.B-L97O:100. Dadurch wird der Indexreihe ein absoluter Anfangspunkt
gegeberl der Mittelwert eines Zeitintervalls ]" wird gleich fOO gesetzt. Dieser

[Alttelwe* (2. B. der von 1970) wirdbei jeder weiteren Indexermittlung wieder

zur Normierung benutzt, »prägt« demnach die Indexreihe. Der normierte

Indexwert ergibt sich dann zu

I .. :L roo,iiNorm 
f;

Fügt man nun die Indexreihen mehrerer in sich wertgleicher Gebietsteile zu

ein-er Gesamtindexreihe zusammery so ergibtsichfolgenderbereits normierter
Indexwert ftir leden Zeihaum

T : l Y [Xr"J,i
JiGes 

", 
L k

1

Man erkenn t, daßin dieser Form der Indexwert des Basisjahres jedes Teilberei-

ches die Gesamtindexbildung beeinflußt. Insofern ist bei einem nicht homoge-

nen Wertbild im Basisjahr där einzelnen Gebietsteile durch die unterschied-

liche ,prägungu der Teilindexreihen eine willkürliche Verfälschung der

G esamtindexreihe nicht auszLtschließen.

2,2 D ir ekt e Ausw ertung I ageb er einigt er Kauff älle

Bereinigt man die Kauffälle zunächst direkt - entweder über Niveauwerte N
oder über Bodenrichtwerte Ro, so ergibt sich der Indexwert eines Indexinter-

valls i aus folgender Formel:

r _ [X] ,i
)ii_ 

", 
N,

oder
r _ [X] ,i
J'i- 

"u 
R.

Faßt man mehrere Indexwerte von Gebietsteilen ztJ einem Gesamtindex

zusammen, ohne zunächst die Indexreihen der Gebietsteile aufein Bas isjahr zu

normieren, so ergeben sich folgende Formeln:
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2,3

Für die Bereinigung über Niveauwerte:

r _ 7 § [X] ,r

Jices- r\ + N,
I

Für die Bereinigung über Bodenrichtwerte:

1, rx 1I"",:,\ [n;I,
Der Gesamtindex wird demnach nur durch die Kauffälle selbst und den
Niveauwert bzw. den Bodenrichtwert beeinflußt. Insofern ist bei diesem Ver-
fahren eine zusätzliche Verfälschung nicht zubefurchten.

B erechnung einer Indexreihe aus Indexdifferenzen

Dieses Verfahren wird von Bunjes [2] ausftihrlich beschrieben. Der Index eines
Teilgebietes frir einen Erfassungs zeitraum ergibt sich danach aus folgender
Formel (nicht normiert):

r _[X] ,i
l,i -&,

und die Indexdifferenzen ftir dieses Teilgebiet ergeben sich zu

A]r,,-r,i : ]ri -Ir-r,i

und das allgemeine arithmetische Mittel der Indexdifferen zfür den Gesamtbe-
reich mit dem Gewichtsansatz

P,,,-r,1 -nij *fli-r,j

ergibt sich zu

a], ,-, 
: I af"'-''i ' P"'-''iI j 

I r,,,.,,,

Will man mehrere Indexreihen für Teilbereiche zusammenftigurr, so ist es aus
den oben genannten Gründen auch hier nicht sinnvoll die Teilindexreihen
normiert zusammenzufugen. Erst nach der Zusammenfassung ist eine Nor-
mierung auf ein Basisjahr sinnvoll.

Glättung von Indexreihen

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, daß auf dem Immobilienmarkt eine
stetige Entwicklung stattfindet; Ausnahmen können durch plotzlich sprung-
h a ft e And erunge n der Ma rktb e dingungen (Zinss atz, wir ts ch a ft lic h e o der po [i -
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tische Entwicklung . ..) hervorgerufen werden. Ergibt sich aus denvorbeschrie-
benen Auswertevärfahren eine augenscheinlich stetige Indexkurve, so sollte
von weiteren Manipulationen am Datenmaterial (Glätfung Regressionsrech-

nun& polynomiale Entwicklung . . .) Abstand genommen werden. Dies ist in der
Regel bei Indexreihen mit genügend Kaufpreismaterial anzunehmen. Bei

einäm unstetig sprunghaften Verlauf der Kurve ist zu vermuten, daß das

Datenmaterial nicht ausreicht oder teilweise nicht repräsentativ war. Hier ist

eine Glättung eventuell angezeigt. Die gleitende Mittelbildung mit y3
(Dreiergruppen) bringt in der Regel eine ausreichende Glättung.

Bleumer [3] schlagt dabei vor, diese Glättung mit dem GewichtZftir das betref-
fende Mitteljahr durchzuftihren. Dieses Verfahren unterstellt ftir das behef-
fende Mitteljahr eine lineare Entwicklung. Insofern erscheint dieser Ansatz
nicht unplausibel. Alle anderen Gewichfungen sind willkürlich.

Darstellung der Baulandpreisindexreihe ftir das Stadtgebiet Oldenburg

Im Stadtgebiet Oldenburg wurde die Baulandpreisindexreihe für Bauplätze
des individuellen Wohnungsbaus 1981 abgeleitet. Aus dem Zeitraum 19 TObis

Lg85 standen insgesamt rund zT}OKaufpreise ftir unbebaute Wohnbaugrund-
stücke des individuellen Wohnungsbaus zur Verftigung.Bei der Auswahl der
Kaufpreise wurden die oben genannten Kriterien hinsichtlich Größe, Erschlie-

ßung Form und baulicher Aus nutzbarkeit eingehalten. Somit standen jährlich
rur,d ll}Kaufpreise zur Verftigung; am wenigsten waren es 19 73 mit86 Kauf-
fallen und am meisten LgTg mit 229 Kauffällen. Die Indexreihe wurde über 3
verschiedene Verfahren abgeleitet:

rum einen über die Ermittlung von Teilindexreihen für 7 Stadtbezirke
(Lagebereinigung über Niveauwerte - Niveauwert 1977, später ab L983

Anpassung und Fortsetzungmit Niveauwert 1983 -) und das Zusammen-
ftigen der nicht normierten Teilindexreihe n zueiner Gesamtindexreihe ftir
das Stadtgebiet von Oldenburg;

Ermittlung einer Gesamtindexreihe aus lagebereinigten Kauffallen (Lage-

bereinigung über die Bodenrichtwerte zum 3-1..12.19S0) und

Ermittlung einer Indexreihe aus Indexdifferen zennach vorheriger Lagebe-

reinigung der Kauffälle über die Bodenrichtwerte zum 3L.I2.I980.

Für die letztgenannten beiden Verfahren wurden auch die Teilindexreihen ftir
die Stadtbezirke ermittelt. Nicht in die Indexreihenermittlung eingeflossen
sind Kaufpreise aus dem engeren Innenstadtgebiet von Oldenbur& da hier
Geschäftslagen und die Moglichkeiten des Geschoßwohnungsbaus die Bau-
landpreisindexreihe ftir den individuellen Wohnungsbau verfälscht hätte. Die
Berechnung wurde manuell durchgeftihrt; die Kaufpreise mit den werhelevan-
ten Daten wurden in Listen zttsammengestellt. Seit 1985 ist die Erstellung der
Indexreihe - Lagebereinigung über Niveauwerte - mit dem Programmsystem
,Automatische Kaufpreissammlungu auf PC möglich.
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Jahr Indexreihe aus
Indexdifferen zen

Indexreihe- Lageb ereinigung üb er
Bodenrichtwerte I Niveauwerte

r970
1,971,

7972
L97 3

1,97 4
1975
7976
1,977

1978
L979
1,980
1981,
1982
1983
7984
1985

100
1,12

1,21

1,33

150
-1,71

-1,90

239
306
386
46s
498
489
450
419
377

100
1,1,2

1,21

133
149
'1,71

193
241,

298
36s
43s
467
464
441,

41,2

374

100
1,1,2

1,21,

I,i3
1,47

762
T84
226
287
36s
434
467
473
448
4-1,0
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Es ergeben sich folgende Indexreihen:

Bou [ond preis index

Boureifes Lond für Ein.- und Zweifqmilienhousbou

Stodt Otdenburg
(ohne lnnenstodt I

,rr'^__-- 
---aa

<\\..
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In der vorherigen Graphik ist die Indexreihe aus Indexdifferen zenkurzgestri-
chelt und die aus Niveauwerten abgeleitete Indexreihe lang geshichelt darge-
stellt. Die durchgezogene Linie gilt ftir die Indexreihe, die aus Kaufpreisen -
über Bodenrichtwerte lagebereinigt abgeleitet wurde. Die Abweichungen der
Indexreihen zueinander haben ihr Maximum im Bereich der Jahre 1977 bis
IISZ und die maximale Abweichung liegt bei 6,50/0. Bildet man aus diesen

3 Indexreihen eine Durchschnittsreihe und ermittelt die Differenzen der 3 ein-
zelnen Reihen zu dieser Durchschnittsreihe, so zeigt sich, daß die durchgezo-
gen dargestellte Indexreihe (Lagebereinigung über Bodenrichtwerte) sich die-
ser Durchschnittsreihe am besten anpaßt. Die mittlere Abweichung beträgt
hier knapp 3 Punkte.

Der Gutachterausschuß ftir die Stadt Oldenburg hat sich entschlossery die

Indexreihe zu veröffentlichen, die aus über Bodenrichtwerte lagebereinigten
Kauffällen abgeleitet wurde. Der Kurvenverlauf ist stetig, so wurde auf eine

Glättung verzichtet.

Bei der Lagebereinigung über Niveauwert wurde festgestellt, daß die Ande-
rungen der Niveauwerte in den einzelnen Stadtteilen (lagewertgleiche Gebiete)

von 1g7f bis1g83 zwischen * 9Oo/ound +7400/olagen Dies frihrt zu einem Aus-
einanderdriften der über Niveauwerte 1977 lagebereinigten Kaufpreismittel.
Die Spanne betru g1953 z.B. -1,8-2,5. Nach erneutem Durchrechnen mit dem
Niveauwert rg8ß behug sie nur noch 0,94-1,06. Die vergleichbare Spanne bei
den über Bodenrichtwerte 7980 reduzierten Kauforeisen betrug 1983 0,96-
-].,,04. Die Spannweite ist ein Maß ftir die Güte der erfolgten Lagebereinigung.
Die zu den genannten Spannen gehörenden mittleren Kaufpreise der einzelnen

Stadtteile liegen zwischen IO2,- und 185,- DM lm'.Hier wird die Notwendig-
keit und Leistungsfahigkeit einer Lagebereinigung deutlich.

Da die Abweichungen nr den beiden anders ermittelten Indexreihen nur
gering sind, stellen diese eine Stütze der veröffentlichten Indexreihe dar. Die
3Yerfahren sollen weiterhin parallel durchgefrihrt werden, um die Grund-
stücksmarktentwicklung auf den Teilbereich des Baulandmarktes fur Ein- und
Zweifamilienhausbau in Oldenburg gesichert darstellen zu können.

Dieser Beitrag sollte Anlaß fur einen weiteren Erfahrungsaustausch aufdiesem

Gebiet geben.
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Fallbearbeitung:
Ein Grundstückskauf mit Schwierigkeiten*

Regierungsdirektor Dr. ]ürgen V a h I e

Dozent an der Fachhochschule ftir
öffentliche Verwaltung NW, Abt. Dortmund / Bielefeld

Erwerb von Grundstücken
Auflassung
Auslegung von Willenserklärungen
Dissens
G utglaubenss chutz im Grundstücksrecht
Vindikation

Sachverhalt:

Der Kaufmann K kaufte von dem HandelsverheterV ein in B gelegenes Gartengrund-
stück. Das unbebaute und teilweise zur LagerungvonBaumaterialgenutzteNachbar-
grundsftick steht im Eigentum der Stadt B.

Bei den Kaufuerhandlungen besichtigten KundVgemeinsam denringsum voneinem

Jägerzaun umgebenen Grundbesitz des V.

Später erklärten sie in notariell beurkundeter Form die Auflassung des Grundstüc§
das im Grundbuch mit der Flurstücksnummer 133 bezeichnet ist und als dessen Eigen-

tümer V eingetragen war. K wurde als neuer Eigentümer eingetragen.

Weder K noch V wußten jedoch daß die Katasterkarte des Vermessungsamtes unter

der Flurstücksnummer L!3 außer dem Garten des V, der sich schon seit drei Genera-

tionen im Besitz der Familie V befand, noch einen angrenzendery jenseits des Zaunes

gelegenen 30m langen und 3 m breiten Grundstücksstreifen ausweist, der von der

5t"at n schon lange und - wie sich später herausstellt - völlig zu Recht als ihr Eigen-

fum angesehen und benutzt wurde.

Nach Einsicht in die Katasterkarte verlangt jetzt K von der Stadt B unter Berufung auf
gutgläubigen Eigentumserwerb die Räumung dieses Sheifens.

Mit Recht?

*) Nachdruck aus ,Deutsche Verwaltungspraxis 5/86« mit Erlaubnis der Maximilian-VerlagsgrupPe, Herford.

Der Fall ist einer Entscheidung des LG Frankenthal (N]W 1956,873) nachgebildet.
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Abwandlungen:

Ist die Rechtslage anders zu beurteilery wenn

1,. K schon vor der Auflassung Einsicht in die Katasterkarte genommen, seine Kennt-
nis dem V aber verschwiegen hatte?

2. K das Grundstüch das er erwerben wollte, weder aus eigener Anschauung noch
aus Schilderungen des V kannte jedoch zusammen mit V vor der Auflassung die
Katasterkarte eingesehen hatte?

Lösungshinweise:

I. Grundfall

K könnte gegen die stadt B ein Anspruch auf Räumung des fraglichen Grundstücks-
skeifens gemäß S9s5 BGB) zustehen.

Voraussetzung ist Eigenfum des K und Besitz der Stadt. Kkönnte das EigentumvonV
nach den §§ 8 7 3, 9 25 dur chEinigung und Einhagung im Grundbuch erworben haben.
Da V jedoch weder Eigentümer noch oerfügungsbefugt war, kommt ein Eigentumserwerb
des Knurunter denweiterenVoraussetzungendes § 892 BGB inBetracht.Der gutgldu-
bige Eigentumserwerbnach§892 setzt allerdings voraus, daß der normale Erwerbstatbe-
stand der §§ s73, 925 erfüllt istl).

K müßte somitmitVformgerechtdie Auflassungnach § 925 vereinbarthabenund im
Grundbuch eingetragen worden seiru § 873.

Fraglich isthier, ob eine(wirksame)Einigungüberdenbetreffenden Grundstücksstrei-
fen zustandegekommen isl

In der Auflassung müssen sich Verkäufer und Käufer soweit über das zu überhagende
Grundsttick einig seirl daß es hinreichend bestimnt ist, wobei die Auslegung sich
gemäß den §§Li3, 157 BGB nach dem wirklichen Willen der Parteien richtet'z). AIs
Grundlage fur eine Einigung über das der Stadt B gehörende (Teil-)Grundstück
kommthier nur dieBesichtigangdes Grundstücks im Rahmen derKaufuerhandlungen
in Behacht Danach aber nimmt die Einigung allein auf das besichtigte durch die
zaunmäßige Umgrenzung genau bestimmte Grundstück Bezug.

Der wirkliche wille bei v und K ging übereinstimmend dahiru das umzäunte Garten-
land des V zu übertragen bzw. zu erwerben. Dagegen fehlt es an einer Einigung über
das Nachbargrundstück der Stadt B. Im Hinblick auf den umskittenen Grundstticks-

§§ ohne weitere Angabe sind solche des BGB.

Gegen diese logisch vorgegebene Prüfungsabfolgehatdas LG Erankenthal(NIW1956,873)verstoßeo indemzunächst
§ 892 geprüft wird, erst dann die Reichweite der Auflassung.

Zum Teil wird mit Rücksicht auf ein angebliches Schutzbedürfnis Dritter eine strengere Auslegung der dinglichen
Einigung verlangt (vergleiche z.B. RGZ 131, 168 mwN). Dagegen jedoch zu Recht Westermann, DNotZ 7956,260f.

*)

1)

2)
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skeifen liegt mithin keine Auflassung gemäß § 925 vor. Da nicht einmal der normale
Erwerbstatbestand der §S873, 925 erfullt ist, scheidet mithin auch ein gutglaubiger
Erwerb des Grundshicks gemäß §892 aus.

K hat somit keinen Anspruch aus §985.

Andere Anspruchsgrundlagen sind nicht ersichtlich.

K kann somit nicht mit Aussicht auf Erfolg die Räumung des Grundstückssheifens
verlangen.

II. Abwandlungen

1. Abwandlung

Auch hier kommt nur ein Herausgabeanspruch des K gegen die Stadt B aus §985 in
Behacht. Zweifelhaft ist hier ebenfalls, ob eine wirksame Auflassung gemäß §925
gegeben ist.

Es könnte - wie bereits unter L festgestellt - an einer (wirksamen) Einigung zwischen
den Parteien fehlen. Wiederum nimmt die Auflassung - nach oblektiver Bekach-
fung- auf die Besichtigung des umzäunten Grundstücks bei den Vertragsverhand-
lungen Bezug. Danach ersheckt sich die Auflassung ausschließlich auf das tatsächlkh

in Augenschein genommene Gartengrundstück des Y. Zweitelhaft ist, ob die Kenntnis
des K von der Falscheinhagung in der Katasterkarte den Inhalt der dinglichen Eini-
gung beeinflussen kann. Zwar wollte K möglicherweise das gesamte Flurttick H:
erwerben. Diese Absicht war indessen dem V nicht erkennbar, so daß sie auch nicht
dem objektiven - aus der Sichtdes Erklarungsempfängers zuermittelnden(vergleiche
die §§133,157) - Erklärungstatbestand zugerechnet werden kann (vergleiche auch

§116 Satz 1).

Die Auflassung erstreckt sich somit auch in diesem Fall nur auf das umzäunte Garten-
grundstück.

K kann somit auch in der Abwandlung 1 nicht mit Aussicht auf Ert'olg aus § 985 oorgehen.

2. Abwandlung

Maßgebend ftir das Bestehen eines Anspruchs aus §985 ist wiederum die Frage der
Einigung.

Der Inhalt der Auflassung könnte hier deshalb ein anderer sein, weil die Parteien von
einer anderen tatsächlichen Grundlage ausgegangen sind. Entscheidender Bezugs-
punkt ist nunmehr die Katasterkarte') die die Beteiligten gemeinsam eingesehen
haben.

3) Das Kataster ist ein staatliches Register, das dietatsächlichenVerhältnisse der Grundstücke(2.8. Lage, Größe)zuver-
lässig festlegen soll. Kataster und Grundbuch sind dadurch eng miteinander verbunden, daß das Grundbuch im
Bestandsverzeichnis die tatsächlichen Angaben des Katasters aufnimmt.
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Die Willenserklärungen der Parteieru aus denen sich die Einigung zusammensetzt,
sind mithin auf der GrundlagederkatastermäßigenEinkagungenauszulegen(§§ L33,
1.57). Dabei ist ein objektioer Auslegungsmaßstab anzulegen; das heißt maßgebend ist
wie die Erklärungen der Beteiligten vom Standpunkt eines verobjektivierten Erklä-
rungsempfängers zu verstehen sind. Nicht entscheidend ist, daß V möglicherweise
weniger, nämlich nur seinen umzäunten Garten auflassen wollte. Aus dem B[ickwin-
kel eines ob;ektiven Bekachters aber bezogen sich die Erklärungen der Parteien
unmißverständlich auf die im Kataster verzeichnete Grundstückslage. Einer solchen
Auslegung steht insbesondere nicht entgegen, daß sich V sublektiv etwas anderes vor-
stellte; das heißt er sich nur über sein eigenes Gartengrundstück einigen wollte. Maß-
gebend ist allein der objektioe eindeutige Erklärungswert.

EinDissens in Form eines versteckten Einigungsmangelsn) scheidet dehalb aus.

Die Einigung ersheckt sich dementsprechend unter Bezugnahme auf das (falsche)
Kataster sowohl auf das dem K gehörende Grundstück als auch auf den (fälschlicher-
weise vermerkten) Grundstückssheifen der Stadt B.

V ist zwar möglicherweise gemaß § Ug Abs.TSatz! 1. Alt., wegen Inhaltsirrfums zur
Anfechtbarkeit berechtigt. Die Anfechtbarkeit seiner Willenserklärung berührt den
Bestand der Auflassung jedoch nicht

Es liegt mithin eine wirksame Einigung vor.

Da K auch im Grundbuch eingetragen ist, ist der normale Erwerbstatbestand der §§ 873,
925 erfüllt.

Iedoch ist V als Nichteigenttimer materiell nicht zur Verfrigung über den betreffenden
Grundstäcksstreifen befugt. Es müßten daher die Voraussetzungen des gutglaubigen

Erwerbs nach §a9z gegeben sein.

DaVim Grundbuch als Eigentümerdes Grundstückssheifens eingetragenistkönnte
eine Legitimation im Sinne des § S92 Abs. 1 Satz l vorliegen. Allerdings schtitzt § ggZ

nicht den guten Glauben an Angaben über die tatsöchliche Gröge des Grundstücksu).
Anders ist es jedoch mit dem in der Katasterkarte ausgewiesenen Grenzoeilauf).Die
Eintragung des V als Eigentümer im Grundbuch ist ohne die Angaben des Katasters
insoweit unverständlich, weil nicht klar wäre, auf welchen Teil der Erdoberfläche sich
die Einhagung denn nun beziehen soll.

Daher nehmen diese Angaben des Katasters am Gutglaubensschutz teil.

Schließlich war K beim Erwerb des Grundstü cks gutgläubig im Sinne des § 892, weil er
an die ausgewiesene Eigenfumslage geglaubt hat.

Die Voraussetzungen für einen Erwerb nach § a9z sind somit erftillt
K hat mithin das Eigentum an dem fraglichen Grundstückssheifen der Stadt B erwor-
ben. Diese ist BesitzerindesGrundstücks. EinRecht zumBesitzgegenüber K stehtihr ricfif
zu (§ 986).

Kkann demgemäfimitErfolgHerausgabe dasheifitRöurnung des Grundstücksstreifensoerlangen.

4) Vgl. § 155; s. zum Dissens ferner Lange / Köhler, BGB. Allgemeiner Teil, 16. Aufl. 1977, § 43, Seite 2$ ft.
5) Baur, Lehrbuch des Sachenrechts, 9. Aufl. 1977, § 23 tl 2a, Seite L9B.

6) Wacke, in: Münchener Kommentar, 8d.4,L98'J,, SS92 RdNr.12.

400



O rätselhaftes Zweigestein aus Granit*)

Die Enttarnung' Alles nur eine Frage bohrender Recherche

Auf einmal waren sie da, diese ominösen Obeliskeru wahlweise mysteriösen Monoli-
then, zwei dickliche Pfeiler jedenfalls von etwa einsdreißig Höhe aus glattpoliertem
Granit. Aufgestellt im Abstand von schätzungsweise ffO bis 200 Metern dicht hinter
der Hecke die di" Dobbenwiese zwischen Rummelweg und Dobbenteich gegen die

Hindenburgshaße abgrtint Stehen da, die sorgsam umpflasterten Pömpel mit zierlich
metallenen-Mützchen obendrauf - und wollen in kein Suchbildrätsel passen.

Nun wird sich ernsthaft kein Zeifungsmacher damitzufüedengeberu daß die Stadtum
steinerne Spekulationsobjekte bereichert wurde. Den Hintersinn ihres monumentalen

Seins gilt es zu ent-decken: Wasserspeier ftir die Wiesensportler? Hydranten ftir die

Feuerwehr? Grundsteine fti,r eine Dobbentangente? Markierungen ftir einen Bunker?

Haltepunkte für Drahtseilakte? Begrenzung für einen Zaun? Hilßposten fürVermes-
sungilehrlinge? Oder doch, und das noch am wahrscheinlichsten: Granit-Kunst, die

in ifüer ebenmißigen Doppelung die Starrheit entseelter Zweierkisten symbolisiert,

die unendliche Entfernung gar, die sich zwischen verhärtete Systeme schiebt?

Die nimmermüde Redaktions-Neugier hangelte sich an mehr als einem Dutzend
potentieller Pömpel-Plazierer entlang aber §pisch: Weder die städtische Kulfurabtei-
iung .roch die Bauordnungsbehörde, weder das Amt ftir Wasserwirhchaft noch die

Verkhrsabteilung noch dis Gartenamt wollten etwa mit den Dingern zu fun haben.

Liegenschaftsamt und Bauplanung zuckten ebenso mit den Schultern wie die Fach-

hochschule Staatstheater und Energieversorgung.

Nach Tagen ruhelosen Rätselns kam der eifrigen Recherche ein mehr als glücklich-er

ZufallzuHilfe: Es stellte sich nämlich durch hartnäckiges Nachfragenheraus, daß die

wiese nicht der stadt, sondern dem Land gehört, pardauz. und dann ging alles Sanz
fir Ein Sprecher der Bezirksregierung lüftete grinsend das Geheimnis des Zw_eige-

steins:,Es handelt sich um eine durcliGranitpfeiler markierte Eichskecke zur Über-

prüfung der elekho-optischen Entfernungsmeßgeräte der Katasterverwalfung". Na
siehste.

Eine ungeheure Erleichterungmachte sichbreit:Werglaubte erköaneindieser Stadt

klammheimlich irgendwo einen Klotz hinsetzeo der hat einfach keine Chance. Die

Enttarnung kommt auf leden Fall - manchmal dauert sie nur etwas länger.

Barbara Schilling

.) Nachdruck aus der Nordwestzeitung - Ausgabe Stadt Oldenburg - vom 4.8.1966 mit Erlaubnis des Herausgebers

vom 28.8.1.9E6



Mysteriöser Monolith:
sprudelt trotzdem weder
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Man kann ihn drücken, treten oder die
Wasser raus noch gibt es ein Geräusch,

Kappen drehen, und es

Foto: G.-U. Rump



Fortbildungsveranstaltung Nr. 3 I 1986
»Top ographische Landesaufnahme«<

Am 3.t4.6.7986 wurde in Oldenburg für den Bezirk Weser-Ems die Fortbildungsver-
anstalfung rTopographische Landesaufnahme* unter der Leifung von VmOR Koph-
stahl Dezernatsleiter ,Topographie« beim Niedersächsischen Landesverwalfungs-
amt Hannover, durchgeftihrt. Teilnehmer dieser Veranstaltung waren Beamte und
Angestellte, die die entsprechenden Aufgaben auf den Katasterämtern wahrnehmen,
vornehmlich die Topographen.

Kurzvorstellung der Fachvorhäge, die von Diskussionen begleitet waren:

VmORKophstahl
Topographische Landesaufnahme - Stand und Ausblick

Die Empfehlung zur Einfu hrung der DG K S heltg Zl durch den Beirat für das Vermes-

sungswesen. Nach dem Kriege wurde erstmals die Photogrammetrie eingesetzt. Seit

197ö ist die DGK 5 Fortftihrungsgrundlage ftir die Aktualisierung der Folgemaßstäbe

der Topographischen Karten.

Stand:
In Niedersachsen liegt der Grundriß der DGK 5 vollständig vor, die Höhe zu ca.60o/0.

Ausblick:
Bei der Herstellung und Führung der DGK 5 wird in Zukunft die Negativgravur ver-
stärkt angewandt. Die digitale Bearbeifung bei der Höhe schon seit kurzer Zeit prakti-
ziert, solfftir den Grundriß entwickelt und in absehbarer Zeit eingeftihrt werdery da

der Nutzer zunehmend digitales Material zur Weiterverarbeifung benötigt.

VmORWashausen
Musterblatt Deutsche Grundkarte 1:5000 (nds. Fassung) und Neufassung der Bear-

beifungshinweise

1983 erschien die a. Ausgabe des Musterblattes bundeseinheitlich. Sie wurde ftir Nie-
dersachsen ergänzt,um die Bearbeifungshinweisg die bisher Bestandteil des Grund-
kartenerlasses waren, erweitert und t9g6 als niedersächsische Fassung herausgege-

ben.

Diese Ausgabe wurde vorgestellf Neuerungen wurden aufgezeigt.
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VmAR Hogrefe, VmAR Kayser, KOAR Oberstedt
Praktische Beispiele zur Bearbeitung der DGK 5 / Diskussion

Zu jedem Themenbereich des Musterblattes wurden Beispiele anhand von Fotos aus
der O*lichkeit, Kartenausschnitten und Luftbildem anschaulich dargestellt

Schwerpunkte waren:

Shaßen und Wege
Eine wichtige Neuerung bekifft die Klassifizierung von Shaßen. Sie ist landeseinheit-

ligh gegliedert und wird im Landesverwalfungsamt - Landesvermessung - in der
Übersichtskarte der Skaßen in Niedersachsen (USN) geftihrt. Bei der DarstJllung von
Waldwegen wurde bemängelt, daß bisher zu stark generalisiert wurde. Anhand eini-
ger Kartenausschnitte wurden Beispiele ftir die Darstellung von Fußwegen in wohn-
gebieten, Fußwegen auf Grenzen und Fußgängerzonen gezeigt.

Gewässer
Die wasserbreite eines Grabens (über oder unter 3 m) wird ktinftig durch zwei ver-
schiedengroße Grabenpfeile dargestellt. Ist das Grabengrundstück über 3 m breit,
wird der Graben doppellinig, ansonsten einlinig gezeichnet Grund dieser Regelung
ist die Darstellung in den Folgemaßstäbery in denen die Gewässer nach ihrerwasser-
breite unterschieden werden.

Militärische Schutzgebiete
Es wurde darauf hingewieseru daßkeine Kampfanlagen,wohl aber Kasernengebäude
und Standortübungsplätze in der Grundkarte dargestellt werden dürfen.

Höhendarstellung
Höhenlinien sollen nicht nur den Koten entsprecheo sondern auch nach morpholo-
gischen Gesichtspunkten krokiert werden. Das bereitet jedoch besonders bei der
Höhendarstellung in flachen Gebieten Schwierigkeiteru so daß auf folgendes zu ach-
ten ist:

- Mehrere kleine Kupperu die in der Ortlichkeit nicht erkennbar sin{ zu einer
Höhenlinie zusammenzuziehen

- Wechseln einer Linie über einen Graben vermeiden
- Zeichnen der Linie auf der richtigen Grabenseite.

VmORWashausen
Digitales Geländemodell - DGM
(Herstellung und Nutzung)

Zunächst wurde ein Rückblick über die historische Geländedarstellung gegebery vom
Bild tiber Schraffen bis zur heutigen Liniendarstellung. Anschließend wurde der Pro-
duktionsablauf des DGM von der Paßpunktbestimmung bis zur DGM-Berechnung
kurz erläutert. Darüber hinaus wurde an eindrucksvollen Beispielen die Nutzungs-
vielfalt des DGM z.B. im Ingenieurbau, aufgezeigt.
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TA Dressler
Die Herstellung und Fortführung der DGK5 mit dem Topographischen system
(Topsy)

In diesem Vorkag wurde die Funktion des topographischen Systems erläutert Terre-

shisch ermittelte HOhenpunkte können durch Dgitalisierung in Topsy eingeftihrt

werden. Auch können Iiruchkantery Aussparungsflächen, Geripplinien und mar-

kante Punkte durch Verschlüsselungen berücksichtigt werden.

TA Podrenek
Sonderausgaben der DGK 5

Bekannte Sonderausgaben sind die DGK 5 Bodenkarte, die ktinftig in neugestalteter

Form erscheinen wird und der DGK5-Luftbildplan.

Die DGK5 ist jedoch in zunehmendem Maße auch Grundlage ftir Stadtkarteru Frei-

zeitkarten und spezielle thematische Karten. Dazu wurden einige gelungene Beispiele

vorgeftihrt. Zur Herstellung solcher Karten ist die enge Zusammenarbeit zwischen

Katästeramt, Landesvermeisung und gegebenenfalls Bezirksregierung besonders

erforderlich.

VmOR Kophstahl
Akfuelle Probleme bei der Bearbeifung Topographischer Landeskartenwerke

Da im Bezirk Weser-Ems die fumusmäßige Fortfiihrung anläuft, wurde hierzu kurz

Stellung genommen, insbesondere wurde darauf hingewiesery die Möglichkeiten der

Landesie-rmessung bei der Herstellung von Luftbildentzerrungen und Grundrißaus-

werfungen auszunutzen.

Insgesamt kann von einer gelungenen Veranstaltung gespr-ochen werderu bei der viele

ftirä"r, Topographen wichUge Punte angesprochen wurden und auch ein Ausblick

auf zukünftige Arbeitsverfahren gegeben wurde.

Gerriet Suhrkamp

40s



Buchbesprechung

Heribert Kahmen: Vermessungskundell,Winkel-und Streckenmeßgeräte,
Polygonierung Triangulation und Trilateration, Satelli-
tengeodäsie.
14. neubearbeitete und erweiterte Auflage mit 19S Figu-
ren. Sammlung Göschen 2161,19S6,Walter de Gruyter,
Berlin-New York

1.983 erschien die r.r., vollig neu bearbeitete und erweiterte Auflage der vermessungs-
kunde II in der Sammlung Göschen (besprochen vonWendt,NachrVuKV 19Sa, Seite
7s bis 80). Bereits nach 3 Jahren ist diese Auflage vergriffen und die 14. Auflage wird
angeboten. Der Autor, Heribert Kahmen, hat dabei den untertitel: winkel- und Strek-
kenmeßgerätg Polygonierung Triangulation und Trilateration um den Begriff Satel-
litengeodäsie erweiterf die Anzahl der seiten um 26 auf 320 gesteigertundäie Abbil-
dungen um ll vermehrt. Die 14. Auflage wird als neu bearbeitet unä erweitert charak-
terisiert. Sie ist das aktuellste Lehrbuch auf diesem Gebiet und sein Schwerpunkt liegt
bei der Inshumentenkunde. Sie ist die Force des Autors, und hierauf konzenhiert siÄ
das Neue.

So werden die Ausftihrungen zum elektronischen Theodeliten erweitert. Ganz neu
gefaßt und vom Umfang her verdreifacht ist der Abschnitt über Satellitenverfahren.
Er beginnt mit den Keplerschen Gesetzen über das äquatoriale Koordinatensystem
der Ashonomie bis hin zu Satellitenbahnparametern sehr systematisch. Es folgen
Ausftihrungen darüber, wie mit den Satelliten Positionen bestimmt werden kannen
und sich navigieren Iäßt. Dabei werden das ,Transit Navigation Satelitte Systeme*
und das ,NAVSTAR / G PS* besonders herausgestellt. Als Beispiele für Satellitenemp-
fangsanlagen werden die Geräte von Texas Inshuments, Macromehics und wildt
Magnavox genannt. Als erreichbare Genauigkeiten werden 3 bis 5 m ftir Absolutbe-
stimmungen und o,s bis 1cm ftir shecken kleiner 5 km angegeben. unter der über-
schrift »Ergänzungen zur Modellbildung wird auf Einfluß von Iono- und Tropo-
sphäre, die Fehler der satelliten- und Empfängeruhr, Bahnfehler und dergleichen ein-
gegangen. Der Abschnitt schließt mit Ausftihrungen über Auswertemodelle ftir abso-
lute und relative Punktbestimmungen.

Mit diesem akfuellen Inhalt wird sicher auch diese Auflage bald vergriffen sein. Das
Buch braucht keine Empfehlung es wird sich von selbst verkaufen.

Hans Bauer
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Perconalnachrichten

Beamte des höheren Dlenstes

L Ernannt:

zum AbtDir
Ltd.VermDir

zu LtdVermDir.
VermDir
VermDir

Dr. Bauer

Bölke
Dr. Bleumer

Bednarzik
Kranz
Koth
Draken
Iftumbholz
Stennert
Rettig

zum VermDir
VermOR Blömer

zu VermOR
VmR
VmR
VmR
VmR
VmR
VmR
VmR

31.. 1.86

KatAOsnabrtlck...... ........ 1"4, 1,.86

Bez.-Reg.Braunschweig. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7.86

2. 1.86

L. 6,86
zur VermKin
VermAss'in Wolters

IL Eingestellt:

VermAss
VermAss
VermAss
VermAss
VermAss
VermAss
VermAss
VernnAss
VermAss
VermAss
VermAss
VermAss
VermAss

Iahn
Alung
Göbel
Heyer
Liebig
Schlemmer
Sttindl
Taubenrauch
Kreutzfuldt
Gerloff
Kramer
Elbers
Wiegand
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IIL Versetzt:

VermOR

VermOR

VermOR

VermAss

VermAss

VermR

VermAss

VermR'in
VermR
VermOR

VermDir
VermDir
VermOR

Blömer

Schmalgemeier

Bunjes

Alting

Liebig

Dr. Brückner

Jahn

Brandt-Wehner
Kummer
Dr. Heineke

Frenkler
Uken
Mohrmann

Ludewig
Wiedenroth
Miersch
Kayser
Kienker
Himstedt
Bock
Kowalsky

KatA Wolfsburg .

KatA Rotenburg .

KatA Gifhorn

T. 9.86
T. 9.86
1. 9.86

. -1,.4. 6.95

. L 6.56

vom KatA Vechta
an das KatA Cloppenburg t. g.gs
vom KatA Osnabrück
an das KatA Vechta
vom KatA Osnabrück
an die Bez.-Reg. Braunschweig . .

vom KatA Emden
an das KatA Osterode . . .

vom KatA Salzgitter
an das KatA Göttingen. .

vom KatA Delmenhorst
an das KatA Oldenburg. t. 5.g6
vom KatA Oldenburg
an das KatA Delmenhorst 1,. 5.S6
vom MI an das NLVwA-LVm 't. 6.56
vom NLVwA-LVm an das MI. . 1. 6.56
vom NLVwA-LVm
an die Bez.-Reg. Braunschweig . . 1,. T.g6

1. 10.85

-1,.12.85

1,. L.g6

'J,. 2.86

IV. In den Ruhestand oersetzf (§ 5INB G),

V, In den Ruhestnnd oersetzf (§ ST NBG):

Ltd.VermDir Meyer
VermOR Weber

Beamte des gehobenen Dienstes

L Ernannt:

zu VermOAR
VermAR Rhode
VermAR Meineke

Bez.-Reg. Braunschweig. . T. 4.96
KatA Hannover. . 1. 5.g6

KatA Northeim .

KatA Gifhorn

zu VermAR
VermA
VermA
VermA
VermA
VermA
VermA
VermA
VermA
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KatA Göttingen. . . 28. 8. Bs
KatA Celle 30. 8.85
NLVwA - 81 L. s.Bs
Bez.-Reg. Weser-Ems 21,.1,1.85
KatA Osnabrück zg.Lr.gs
KatAHannover.. . Zg.'l,Z.gs
KatA Wolfsburg . t. L.S6
KatA Cloppenburg L t.g6



VermA
VermA
VermA

Fahlbusch
Schneider
Specht

zu VermA
VermOlnsp Achnitz
VermOlnsp Stünkel
VermOlnsp Mohle
VermOlnsp Geisler
VermOlnsp Kroon
VermOlnsp Nier
VermOlnsp Breden
VermOlnsp Schmidt
VermOlnsp Brandt
VermOlnsp Tschöke
VermOlnsp Ritterhoff
VermOlnsp Vendt
VermOlnsp Kulle
VermOlnsp Gauger
VermOlnsp Niemeyer
VermOlnsp Berndmeyer
VermOlnsp Natelberg
VermOlnsp Marwan
VermOlnsp Sfurm
VermOlnsp Klaasen

zu VermOlnsp
VermOlnsp z.A. Iandt
VermOlnsp z.A. Wüstefeld
VermOlnsp z.A. Waltje
VermOlnsp z.A. Schlösser
VermOlnsp z.A. Held

zu VermOlnsp z.A-
VermlnspAnw Grote
VermlnspAnw Austen
VermlnspAnw Wohner
VermlnspAnw Mentzel
VermlnspAnw Kreinjobst

ll. ln den Vorbereitungsdienst eingestellt:

Grönefeld, Allet
Jürgens, Ude
Koch, Lothar
Dirksen, Johann
lanzen, Günter
Müller, Iochen
Kossen, Ludger
Schnelle, Ralf
Brunckhorst, Ulrich

KatANortheim.. .31. 1,.56

KatA Goslar. 1. 2.86
KatA Emden 'l'. 5.86

KatA Gifhorn 1.. 8.85
NLVwA-83 1. 8.85
KatAGöttingen.. .1'5. 9.85
KatAGöttingen.. . T7.10.85
KatA Wittmund 1. 11.85
KatA Leer L4.-l'1.85
KatA Wesermünde 20.'1,2.85

KatA Helmstedt. 1.. 1,.86

KatA Northeim . . 1. 'l'.86

KatA Nordhorn. . 1. L.86
Bez.-Reg. Weser-Ems 1. 'l'.86

NLVwA-B3 1.. T.86
NLVwA - 81 '1.. '1".86

KatA Uelzen -l'. 1,.86

KatA Hannover. . 8. 1'.86

KatA Cloppenburg 24. 1'.86

KatA Westerstede 1. 2.56
Bez.-Reg. Braunschweig. . t. 4.86
KatA Wolfenbrittel L7. 4.s6
KatA Emden t. 5.86

KatA Gifhorn '1.5. 6.55
NLVwA -87 10. 8.85
KatA Hannover. . 5. T2.85
KatA Cloppenburg 20.1'2.85
Bez.-Reg. Hannover. 25. 4.86

KatA Meppen . . 24. 9.85
KatA Brake 24. 9.85
Bez.-Reg. Hannover. 24. 9.85
KatA Leer 7. 5.86
KatA Soltau 7. 5.56

Bez.-Reg. Braunschweig. . 1. 4.So
Bez.-Reg. Braunschweig. . 1. 4.86
Bez.-Reg. Braunschweig. . L. 4.56
Bez.-Reg. Weser-Ems 1. 4.86
Bez.-Reg. Weser-Ems 1. 4.86
Bez.-Reg. Weser-Ems 'l'. 4.86

Bez.-Reg. Hannover. 1. 4.86
Bez.-Reg. Lüneburg 1. 4.86

409



Hirschfeld, Manfred Bez.-Reg. Lüneburg. I. 4.E6
Meyer, Friedrich Bez.-Reg. Lüneburg. 7. 4.86
Hillmer, Eckhardt Bez.-Reg. Lüneburg. 1.. 8.86

IIl. Versetzt:

VermAR Eriedrich vom KatA Braunschweig
an das KatA Wolfenbüttel 't.7o.Bs

VermOlnsp Ritterhoff vom KatA Osnabrück
an die Bez.-Reg. Weser-Ems. 1.. 10.85

VermOlnsp Brauer vom KatA Norden
andasKatAleer..... 1.10.85

VermOlnsp Konjer vom KatAMeppen
an das KatA Nordhorn 1.'l,.'l,..85

VermA Lichtenstein von der Bez.-Reg. Lüneburg
andasKatAlüneburg. 1.1.85

VermOlnsp'in Kähler-Stier vom KatA Lüneburg
an die Bez.-Reg. Lüneburg 7. 1..86

VermA Pasold vom KatAWinsen
an die Bez.-Reg. Lüneburg 'I,.. '/,..86

VermOlnsp Reinecke vom KatA Lüneburg
an das KatA Winsen. . . 1.. 3.86

VermOlnsp Knauer vom KatA Soltau
andasKatAlüneburg. '1.4.86

VermOlnspz.A Baranowski vom KatA Wol6burg
andasKatAHelmstedt ......1.2.8.86

VermOlnsp fandt vom KatA Gifhorn
andasKatALüneburg. 1..6.86

VermOlnsp Gehrke vom KatABad Gandersheim
an das KatA Goslar . 1.. 6.86

VermOlnsp Blenke vom KatABad Gandersheim
an das KatA Goslar . . 1. 6.86

VermOlnsp Plagge vom KatA Salzgitter
an das KatA Wolfenbtittel . 't. 7.86

VermAR Elmhorst vom NLVwA-LVm
an das MI-56. 'l,..70.86

M. Auf Antuag entlassen (§3sNBG);

VermlnspAnw Erzigkeit Bez.-Reg. Weser-Ems . 20. 7.86

V.ln den Ruhestand oersetzt (§55NBG)j

VermAR Ideler KatAMeppen 7.'1..86

Vl. ln den Ruhestand oerselzt (§ 57 NBG):

VermA Schmitz KatA Meppen L. 1.86
VermAR Bäumker KatA Cloppenburg. . . . '1.. 1..86
VermA Duensing KatAWesterstede..... 1. 7.86
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VermA
VermAR
VermOAR

Vermsekr
VermSekr

Müller
Niemann
Zimmermann

Deicke
Tränapp

Vll. ln den Ruhestand oersetzt:

VermOlnsp Homm KatA Fallingbostel

Vill. Verstorben:

VermAR Mense

Beamte des mittleren Dienstes

l, Stelleninhqber mit Amtszulage gem, FulSnote 4 zur Bes, Gr, Ag BBesO;

VermAlnsp ]anssen

ll, Ernafint:

zu VermAlnsp
VermHSekr Kleemeyer
VermHSekr Schimpf
VermHSekr Kapels
VermHSekr Gobberd
VermHSekr Schröder
VermHSekr Kummerow
VermHSekr Heins

zu VermHSekr (-in)
VermOSekr Wedelich
VermOSekr'in Moneta
VermOSekr Rüffert
VermOSekr Sachtleben
VermOSekr Stockhofe
VermOSekr Paul
VermOSekr Rieken
VermOSekr Bei der Kellen
VermOSekr Beißner
VermOSekr Arfmann

zu VermOSekr (-in)

KatA Aurich

VermSekr Burmester
Vermsekr'in Kunert
VermSekr Papke

1,. L.86
1,.5.86
-J,. 6.86

T. 7.86

4. 2.86

1.5.86

KatA Peine 27. 3.86
Bez.-Reg. Braunschweig. . 27. 3.86
KatA Delmenhorst T. 5.86
Bez.-Reg. Hannover. 22. 5.86
KatA Westerstede T. 5.86
KatA Wesermünde 23. 5.86
KatA Celle 28. 5.86

KatA Osterholz-scharmbeck 15. 10.85
Bez.-Reg. Lüneburg 20. I.86
KatAGöttingen.. . 27. 3.86
KatANortheim.. .27.3.56

KatA Brake 1. 5.So
KatA Wilhelmshaven 'l'. 5.86
KatA Osnabrück 1. 5.86
KatA Rinteln . 26. 5.56
KatAlüneburg.. .26.5.86

Bez.-Reg. Lüneburg 1. 8.85
KatA Goslar. '1,.10.85

KatA Osterholz-Scharmbeck 1. 10.85
Bez.-Reg. Braunschweig . . 1. 10.85
KatA Wittmund 1. 10.85
KatA Westerstede 1. L0.85
KatA Meppen . . 1. 10.85

VermSekr'in Ianßen
VermSekr Thieke
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VermSekr Rode
VermSekr Epping
Vermsekr Albert
VermSekr Schürmann
VermSekr Skohbach
VermSekr'in Frank
VermSekr'in Thiemann
Verm Sekr'in Tegtmeier
Ver n iekr'in Pflaum
Vermsekr Kloß
Vermsekr Löschner
VermSekr Püttmann
VermSekr Düselder
VermSekr Schomburg

zuKartOsekr'in
KartSekr'in Diemert
KartSekr'in Schonfeld

zu Vermsekr (in)
VermAssist Breier
VermAssist Baschin
VermAssist Renner
VermAssist'in Starke
VermAssist'in Mierzwa
VermAssist'in Eggers
VermAssist'in Nolders
VermAssist Anten
VermAssist Kl. Bornhorst
VermAssist'in Knoop
VermAssist Niemeyer
VermAssist Peters
VermAssist Tempel
VermAssist Lichtenberg
VermAssist Wulf
VermAssist Rau

zuKartsekr (-in)
KartAssist Kruth
KartAssist'in Reetz

zu VermAssist (-in)
VermAssist'in z.A. Bachmann
VermAs sist z.A. Ziegler
VermAs sist z.A. Leschinski
VermAssist'in z.A. Volmer
VermAssist'in z.A- Müller
VermAs sist z.A. Franke

zu VermAssist (-in) z.A.
VermAssistAnw'in Kasten
VermAssistAnw Braun
VermAssistAnw Schmiedt
VermAssistAnw'in Piechler
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KatA Osnabrück
KatA Osnabrück
KatA Rinteln
KatA Oldenburg.
KatA Celle
KatA Salzgitter . .

KatA Wolfenbtittel
KatA Rinteln
KatA Hannover. .

KatA Hannover. .

KatA Varel
KatA Nordhorn. .

KatA Emden
KatA Oldenburg.

1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
'j,. 1,.96

1,6. 2.96
27. 3.86
29. 3.86
29. 4.86
29. 4.86
29. 4.86
1. 5.86
1,. 5 .96
T. s.86
1,.5.96

1. 10.85
6. 2.86

1. 10.85
1. 10.85
r. ro. gs

1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85
1. 10.85

25.L0.85
25.L4.85

1. 10.85
3. 2.86

5. 8.85
. . 28. 1,.86

L 2.86
T. 2.86
1. 2.86

. . 24. 2.86

1. 8.85
'1,. 8.85
T. 8.85

. . . '1,3.12.85

NLVwA -B 4
NLVwA -84

KatA Helmstedt.
KatA Northeim . .

KatA Helmstedt.
KatA Uelzen
KatA Uelzen
KatA Uelzen
KatA Nordhorn. .

KatA Vechta
KatA Vechta
KatA Nordhorn. .

KatA Meppen . .

KatA Nordhorn. .

KatA Emden
KatA Alfeld
KatA Rotenburg .

KatA Winsen

NLVwA -84
NLVwA-B 4 -

KatA Gifhorn
KatA Hannover. .

KatA Hannover. .

KatA Oldenburg.
KatA Hannover. .

KatA Hannover. .

KatA Gifhorn
NLVwA - B 1

NLVwA - B 3

NLVwA -H-7



VermAssistAnwin Rodenberg KatAHildesheim .. 7' 2'86
VermAssistAnwin Wille KatARinteln l' 2'66
VermAssistAnw Dauer KatAHannover 1. 2'E6

VermAssistAnwin Parpart KatABraunschweg.. " " 1' 2'86
VermAssistAnw Schmidt KatA Soltau. 1. 2.E6

IIL In ilen Vorbereihmgsilienst eingestcllt :

WilleThomas Bez.-Reg.Braunschweig. 1. E.65

Schmarje Andreas Bez.-Reg. Lüneburg. 7. 8.66

M.Vcrsetzt:

VermSela-in Fieber vom KatABraunschweig
an das KatAWolfrnbüttel. 1.10.E5

VermHSekr Frenz vom lGtANimburg
andieBez.-Reg.Weser-Ems. 7. 1.86

VermOSela'in Moneta vom Kat Celle
an die Bez-Reg; Lüneburg. 7. 5.86

VermOSelc Ahrens vom KatABad Gandersheim
an das KatA Goslar . . 1. 6.86

VermSekr Räke vom KatABad Gandersheim
an das KatA Goslar . . 7. 6.Eo

VermHSekr Finke vom KatABad Gandersheim
an das KatAGoslar . . l. 6.E6

VermAlnsp Rudschuk von der Bez.-Reg: Lüneburg
an das KatA Uelzen . . . 7. 5.86

V. k den Rilhestsnil oerseht (§ 57NBG);

VermAlnsp Stiens KatAWesüersde...... 1. 5.86
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Weitere Nachrichten

Liote der Uffentlich bestellten Vermecsungsingenieure

I. Einhagung:

Lfd. Name, Geburts- Amtsbezirk Amtssitz Außichts-
Nr. Vorname datum behörde

155 Fortmanru 30.3.7954 Land Vechta Bezirlaregierung
Eduard Niedergachsm Weser-Enrs

1':56 Bömer, 24.2.Lg53 Land Cuxhaven Bezirksregierung
. Rolf Niedergachsen Lünebuql-

757 Thies, t:2-7.1955 tand Westerstede Bezirksregierung
Mchael Niedersachs€n Weser-Ems
Günter

IL Lrischung:
Der unter lfd. Nr. 107 aufteftihrte Erdmann Wolf-Hubertus Mtiller, mit Amhsitz in
Hannover, ist am 16.6.19E6 verstorben
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Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes

Hermann Schulte Ministerialrat im Niedersächsischen Ministerium des Innern,

Lavesallee 6, 3000 Hannover 1.,

Hermann Bodensteiry Vermessungsoberamtsrat im Niedersächsischen Ministerium
des InnerrL Lavesallee 6, 3000 Hannoverl,

Wolfgang Frühauf, Vermessungsoberamtsrat bei der Bezirksregierung Braun-

schweig Wilhelmskaße 3, 3300 Braunschweig

Horst Hartmann, Vermessungsamtsrat beim Katasteramt Oldenburg Altes Palais,

Damm1,2900 Oldenburg

Bernd-Dieter Robowskf Vermessungsamtsrat beim Katasteramt Göttingen, Danzi-
ger Shaße40 (Behördenhaus) 3400 Göftingen

Hans Hentschel Vermessungsamtmann beim Niedersächsischen Landesverwal-

fungsamt - Landesvermessung i Warmbüchenkamp 2, 3000 Hannover 1,

Reinhard Krumbhola Vermessungsoberrat beim Katasteramt Osnabrüch Wachs-

bleiche 27 (Behördenhaus) 4500 Osnabrück,

Gerriet Suhrkamp, Dipl.Jngenieur bei der Bezirksregierung Weser-Ems, Tappen-

beckshaße 3, 2900 Oldenburg

Dr.Jng. Hans Bauer, Abteilungsdirektor, Leiter der Abteilung Landesvermessung des

Niedeisächsischen Landesverwalfungsamtes, Warmbüchenkamp2, 3000Han-
noverl.
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Einsendeschluß für Manuskripte

Heft t. . .. l0.November

Hettz. ... lo.Februar

Heft e. . .. lo.Mai

Heft a. .. . lO.August
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